
Der Hessische Integrationsmonitor
Daten und Fakten zu Migration, Integration und Teilhabe in Hessen –
Fortschreibung 2022

35,8-

8.713

95,6

1,4

+
%

%

1.060.839
11.915

595.890

Hessisches Ministerium 
für Soziales und Integration

Der Hessische Integrationsmonitor
Daten und Fakten zu Migration, Integration und Teilhabe in Hessen –
Fortschreibung 2022

35,8

8.713

95,6

1,4

+
%

%

1.060.839 11.915

595.890

Hessisches Ministerium 
für Soziales und Integration

Der Hessische Integrationsmonitor
Daten und Fakten zu Migration, Integration und Teilhabe in Hessen –
Fortschreibung 2022

35,8

8.713

95,6 1,4

+ %
%

1.060.839 11.915

595.890

Hessisches Ministerium 
für Soziales und Integration



2



Der Hessische Integrationsmonitor
Daten und Fakten zu Migration, Integration und Teilhabe in Hessen –
Fortschreibung 2022

35,8-

8.713

95,6

1,4

+
%

%

1.060.839
11.915

595.890

Hessisches Ministerium 
für Soziales und Integration

Der Hessische Integrationsmonitor
Daten und Fakten zu Migration, Integration und Teilhabe in Hessen –
Fortschreibung 2022

35,8

8.713

95,6

1,4

+
%

%

1.060.839 11.915

595.890

Hessisches Ministerium 
für Soziales und Integration

Der Hessische Integrationsmonitor
Daten und Fakten zu Migration, Integration und Teilhabe in Hessen –
Fortschreibung 2022

35,8

8.713

95,6 1,4

+ %
%

1.060.839 11.915

595.890



4 Vorwort von Herrn Staatsminister Kai Klose

Liebe Leserin, lieber Leser, 

Hessen ist die Heimat vieler Zugewanderter und ihrer Kinder – in unserem Land 

leben mehr als 2,2 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund. Aktuell suchen 

viele Ukrainerinnen und Ukrainer auch in Hessen Schutz vor dem völkerrechts­

widrigen Angriffskrieg Russlands. Nicht nur deshalb gewinnen die Themen Migration 

und Integration weiter an Bedeutung.

Corona hat den Integrationsprozess gebremst, wie viele Studien belegen. Die 

Arbeitslosigkeit der Zugewanderten stieg, Bildungsangebote mussten eingeschränkt 

werden. Durch die Pandemie sind so ganz neue Herausforderungen entstanden. 

Der empirischen Analyse des Integrationsprozesses kommt eine immer wichtigere 

Rolle zu. Das Monitoring liefert der Migrationspolitik eine faktenbasierte Entschei­

dungsgrundlage, macht Erfolge, aber auch Handlungsbedarfe deutlich. 

Der Hessische Integrationsmonitor 2022 greift aktuelle Entwicklungen auf und 

beinhaltet ein eigenes Kapitel zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die 

hessische Gesellschaft mit Befragungsergebnissen, die vom Hessischen Ministerium 

für Soziales und Integration in Auftrag gegeben und ausgewertet wurden.

Wir wollen, dass alle Menschen – unabhängig von ihren kulturellen Wurzeln – als Teil 

unserer Gesellschaft wertgeschätzt werden, ihre Potenziale in das Zusammenleben 

einbringen und voll entfalten können. Rassismus und Diskriminierung treten wir 

entschieden entgegen.
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Seit 2010 bildet der Hessische Integrationsmonitor die Entwicklung der Integrati­

on zugewanderter Menschen anhand empirischer Daten ab. Die ausgewiesenen 

Indikatoren basieren auf Daten amtlicher Statistiken und sozialwissenschaftlicher 

Befragungen. Dieses wissenschaftlich fundierte Instrument gewährt Einblicke in 

verschiedene integrationspolitische Themenfelder wie Arbeit, Bildung, Gesundheit 

oder Identität. Der Hessische Integrationsmonitor ist richtungsweisend für andere 

Monitoringsysteme. Er behandelte früh den strukturellen Bereich der Integration mit 

Themenfeldern wie Arbeitsmarkt, Bildung und Einkommen und gewährte als erstes 

Monitoring auch Einblicke in die Dimensionen der sozialen, kulturellen und identi­

fikatorischen Integration, beispielsweise mit den Themenfeldern Religion, Sprach­

kenntnisse oder Zugehörigkeitsgefühl. 

Der hessische Integrationsmonitor wird in jeder Fortschreibung um relevante Kriterien 

ergänzt und erschließt neue Datenquellen. So konnten in dieser Ausgabe Daten des 

renommierten Bund-Länder-Integrationsbarometers des Sachverständigenrats für 

Integration und Migration genutzt werden. 

Der Hessische Integrationsmonitor 2022 belegt, dass einerseits strukturelle Ungleich­

heiten zwischen den Bevölkerungsgruppen mit und ohne Migrationshintergrund 

bestehen, die teilweise durch die Corona-Pandemie verstärkt wurden. Andererseits 

zeichnen sich aber in vielen Themenfeldern deutlich positive Entwicklungen ab.

Ich freue mich über Ihr Interesse und wünsche Ihnen eine bereichernde Lektüre.

Ihr

Kai Klose

     

Hessischer Minister 

für Soziales und Integration 	
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91 Zentrale Ergebnisse

Hessen ist ein vielfältiges und weltoffenes Land. 
Leitlinien hessischer Politik sind, gesellschaftlichen 
Aufstieg und Teilhabe zu ermöglichen, Leistung zu 
honorieren und Ausgrenzung entgegenzuwirken. 
Dies gilt selbstverständlich auch für Zugewander-
te und ihre Kinder. Erfolgreiche Integrationspo-
litik trägt wesentlich dazu bei, diesem Anspruch 
gerecht zu werden. Deshalb räumt die Hessische 
Landesregierung der Integrationspolitik besonde-
re Priorität ein und hat vielfältige Maßnahmen zur 
Förderung der Integration entwickelt.1 

Es liegt im Interesse einer langfristig erfolgreichen 
und nachhaltigen Integrationspolitik, den Verlauf 
der Integration beobachten, messen und ein-
schätzen zu können. Daher veröffentlicht das Hes-
sische Ministerium für Soziales und Integration im 
Frühling 2022 zum sechsten Mal den Integrations-
monitor für Hessen, der die Monitore 2010, 2013, 
2015, 2018 und 2020 fortschreibt. 

Auch diese Ausgabe des Hessischen Integrati-
onsmonitors bietet auf Grundlage des immer 
längeren Beobachtungszeitraums wertvolle Er-
kenntnisse zur Integrationsdynamik. Während sich 
beispielsweise etliche soziale Indikatoren größ-
tenteils positiv entwickeln, muss nach wie vor eine 
Stagnation im Themenfeld Bildung festgestellt 
werden. 

Bei vielen Indikatoren besteht eine „Lücke“ zwi-
schen den Ergebnissen für die Bevölkerung mit 
und ohne Migrationshintergrund, die sich zwar 
verkleinert, aber nicht schließt. Dies ist in einer 
Gesellschaft, die permanent starke Zuwanderung 
erfährt, auch nicht überraschend – schließlich ste-
hen die neu Zugewanderten wieder am Anfang 
des Integrationsprozesses. 

Die vergangenen zwei Jahre standen im Zeichen 
der Corona-Pandemie. Deshalb thematisiert ein 
neu konzipierter Exkurs die gesellschaftlichen und 

emotionalen Auswirkungen der Pandemie auf 
die Bevölkerung mit und ohne Migrationshinter-
grund. Eigens für das Ministerium erhobene Be-
fragungsdaten zeigen, dass Menschen mit Migra-
tionshintergrund in besonderem Maße unter den 
wirtschaftlichen und sozialen Folgen von Corona 
leiden.

Besondere Berücksichtigung beim Monitoring 
verdienen außerdem Geflüchtete, so kann ihren 
speziellen Bedarfen beim Integrationsprozess 
frühzeitig begegnet werden. Ihnen ist ein eigenes 
Kapitel gewidmet mit dem Fokus auf Bildung und 
Erwerbstätigkeit. Seit Ende Februar 2022 suchen 
viele Menschen aus der Ukraine in Deutschland 
und Hessen Schutz vor dem Krieg in ihrer Heimat. 
Welche quantitativen Ausmaße die Zuwanderung 
ukrainischer Geflüchteter hat und wie sich ihre 
Integration gestalten wird, war bei Redaktions-
schluss noch nicht abzusehen.

Im Einzelnen liefert der Hessische Integrations-
monitor 2022 folgende zentrale Ergebnisse: 

BEVÖLKERUNGSSTAND

•	 36 % aller Menschen in Hessen haben einen 
Migrationshintergrund2, dies ist bundesweit 
der zweithöchste Anteil. Gut die Hälfte der 2,2 
Millionen Menschen mit Migrationshintergrund 
in Hessen besitzt die deutsche Staatsangehö-
rigkeit. Knapp zwei Drittel sind selbst zugewan-
dert, ein Drittel ist hier geboren. 

•	 Personen mit Migrationshintergrund sind im 
Schnitt deutlich jünger als die Gesamtbevölke-
rung. Von den hessischen Kindern unter sechs 
Jahren hat mittlerweile mehr als die Hälfte ei-
nen Migrationshintergrund. 

1	 Der Hessische Integrationskompass bietet dazu unter www.integrationskompass.de einen detaillierten Überblick.
2	 36 % der Bevölkerung in Privathaushalten (Erstergebnisse des Mikrozensus 2021). Nach der Definition des Statistischen Bundesamtes hat eine  

Person einen Migrationshintergrund, „wenn sie selbst oder mindestens ein Elternteil die deutsche Staatsangehörigkeit nicht durch Geburt 
besitzt“ (Statistisches Bundesamt 2021e: 5; s. dazu auch Abschnitt 2.4).

35,8

http://www.integrationskompass.de
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Der gleichberechtigte Zugang zu den hessischen 
Institutionen und die gleichberechtigte gesell-
schaftliche Teilhabe sind Voraussetzungen erfolg-
reicher Integration von Zugewanderten und ih-

ren Kindern. Integrationsbereitschaft wiederum 
ist Voraussetzung für die gesellschaftliche Teilha-

be der Zugewanderten. Integration und Teilhabe 
bedingen sich gegenseitig. Integration gelingt 
leichter, wenn sie auch der gesellschaftlichen Viel-

falt Rechnung trägt, denn diese ist von besonde-
rer Bedeutung für unser international ausgerichte-
tes Bundesland. 

Der Integrationsbegriff ist nicht eindeutig de-
finiert und somit nicht unumstritten. Mag viel-
leicht ein Teil der Bevölkerung unter Integration 
eine Assimilierung an die Mehrheitsgesellschaft 
in struktureller, sozialer, kultureller und identifi-
kativer Hinsicht verstehen, orientiert sich die In-
tegrationspolitik eher an den Definitionen von 
Expertinnen und Experten. So geht der Sachver-
ständigenrat deutscher Stiftungen für Integration 
und Migration (2018b: 70f.) einen Schritt weiter 
als die obige Erläuterung, indem er „Integration 

als möglichst chancengleiche Teilhabe an den 

zentralen Bereichen des gesellschaftlichen Le-

bens“ beschreibt. Allerdings scheint bei dieser 
Definition das Gefühl der Zugehörigkeit – auf Sei-
ten der Zugewanderten – und die Akzeptanz der 
Zugewanderten durch die Aufnahmegesellschaft 
nicht berücksichtigt zu sein. 

Es ist notwendig, dass sich Politik, Verwaltung 
und die interessierte Öffentlichkeit regelmäßig 
ein faktengestütztes Bild vom Stand der Integ-
rationsprozesse machen können, das über reine 
Vermutungen, Empfindungen und die Sammlung 
von Einzelfallschicksalen hinausgeht.

Da Integration jedoch ein sehr vielschichtiger ge-
sellschaftlicher Prozess ist, den zahlreiche Men-
schen durchlaufen und dabei mitgestalten, ist es 

extrem schwierig, Integration abzubilden oder 
gar zu „messen“ und auf diese Weise festzustel-
len, wie weit die jeweils verfolgten integrations-
politischen Ziele erreicht werden. Der Hessische 
Integrationsmonitor will Integration und Teilhabe 
sichtbar machen. Monitoring bedeutet „Beob-
achtung“ und erlaubt, bestimmte Entwicklungen 
durch wiederholte Messungen und die Abbildung 
von Zeitreihen kontinuierlich zu verfolgen, Erfolge 
festzustellen und Fehlentwicklungen zu erkennen.

Der Hessische Integrationsmonitor zeigt, wie sich 
die Teilhabe von Zugewanderten in den verschie-
denen gesellschaftlichen Bereichen im Lauf der 
Zeit entwickelt hat und inwieweit sich Vielfalt im 
gesellschaftlichen Leben und den Institutionen 
widerspiegelt. Dies ist allerdings nur für Bereiche 
möglich, zu denen hinreichend aussagekräftige 
quantitative Daten vorliegen. Somit verbieten 
sich beispielsweise Aussagen zu abgeschotteten 
Milieus, weil diese in den amtlichen Daten nicht 
gekennzeichnet werden und den klassischen Inst-
rumenten der empirischen Sozialforschung kaum 
zugänglich sind.

Für sich genommen ermöglicht ein Monitoring 
keine Ursachen-Wirkungs-Analyse. Es kann zwar 
Grundlage einer systematischen Berichterstat-
tung oder der Evaluation integrationspolitischer 
Maßnahmen sein, ist jedoch nicht mit einer Eva-
luierung der hessischen Integrationspolitik oder 
sozialpolitischer Maßnahmen gleichzusetzen (aus-
führlich dazu Filsinger 2014: 10ff.). Für eine Wir-
kungsmessung integrations- oder sozialpolitischer 
Programme sind andere Instrumente erforderlich.

Der Hessische Integrationsmonitor erscheint seit 
2010 im Abstand von zwei bis drei Jahren; hier 
wird die sechste Fortschreibung vorgelegt. Seit 
dem Jahr 2010 hat sich in der hessischen Ge-
sellschaft viel verändert, wie der Monitor zeigen 
wird. Im Jahr 2015 war ein historisch bislang 

2.1	 Zielsetzung des Hessischen Integrationsmonitors
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einmaliges Zuwanderungshoch von Schutzsu-

chenden zu verzeichnen. In der Folge wurden 
neue Datenquellen angelegt und innovative For-
schungsprojekte – gerade zu Geflüchteten – in-
itiiert. Die umfangreichen Forschungsaktivitäten 
sind in der Ressortforschung, in Universitäten und 
sonstigen Forschungseinrichtungen angesiedelt. 
Aus diesem Grund war eine gewisse Umstruktu-
rierung des Hessischen Integrationsmonitors und 
eine Erweiterung des Indikatorensets nach 2015 
unausweichlich. Die besonderen Herausforderun-
gen der Integration der Schutzsuchenden ließ es 
sinnvoll erscheinen, einen gesonderten Teil in den 
Monitor aufzunehmen, der sich mit dieser Grup-
pe beschäftigt. Dies folgt einer von der Integra-
tionsministerkonferenz (2017: 44) aufgestellten 
Forderung. 

Ein weiteres global historisches Ereignis, das auch 
das Migrationsgeschehen massiv beeinflusst hat, 
ist die im Frühjahr 2020 einsetzende Corona-Pan-

demie. Sie hat Zuwanderungsströme aufgrund 
von Grenzschließungen unterbrochen, bürokrati-
sche und statistische Vorgänge durch abgezoge-
nes Personal in der Verwaltung verlangsamt, den 
Arbeitsmarkt erschüttert und die Bevölkerung 
psychisch, sozial und finanziell stark belastet. Des-
halb beinhaltet diese Ausgabe des Integrations-
monitors einen Exkurs zu den gesellschaftlichen 

Auswirkungen der Pandemie auf die Migrati

onsbevölkerung. 

Bei der Beschreibung der einzelnen Themenfelder 
und ihrer Indikatoren wird auch auf die sozialen 
Zusammenhänge, die auf ihre Entwicklung Ein-
fluss haben können, eingegangen. Dies erlaubt, 
den einzelnen Indikator im größeren Kontext zu 
sehen. Die Indikatoren sind zur besseren Veran-
schaulichung grafisch dargestellt und in der Regel 
für mehrere Messzeitpunkte ausgewiesen, damit 
ein möglicher Trend sichtbar wird. Zur leichteren 
Verständlichkeit der Grafiken sind manche Indika-
toren in ihrem Informationsgehalt reduziert (z. B. 
indem auf Nachkommastellen oder die Differen-

zierung nach Geschlecht verzichtet wird). Einzel-
ne ergänzende Grafiken bilden Fakten ab, die für 
eine vertiefte Diskussion wichtig erscheinen.

Eine detaillierte und vertiefende Auseinander-
setzung mit dem jeweiligen Themenfeld ermög-
lichen die zu jedem Indikator angebotenen regel-
mäßig aktualisierten Literaturhinweise. In einem 
separaten Tabellenteil finden sich ausführliche 
Tabellen, die weitere Informationen und Nut-
zungsmöglichkeiten bieten. Der Tabellenanhang 
ist nach Vorbild anderer Berichterstattungen nur 
online verfügbar, um den Umfang der Printversion 
des Monitors überschaubar zu halten. 

Der Online-Anhang ist abrufbar unter  
https://integrationskompass.hessen.de/ 
forschung/integrationsmonitoring/ 
hessischer-integrationsmonitor

https://integrationskompass.hessen.de/forschung/integrationsmonitoring/hessischer-integrationsmonitor
https://integrationskompass.hessen.de/forschung/integrationsmonitoring/hessischer-integrationsmonitor
https://integrationskompass.hessen.de/forschung/integrationsmonitoring/hessischer-integrationsmonitor
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5 	 Dieses Konzept geht u. a. zurück auf Heckmann (z. B. Heckmann 1997; Heckmann 2015: 72f.). Schon 2007 verabredeten der Hessische Städ-
tetag, der Hessische Städte- und Gemeindebund, der Hessische Landkreistag und die Hessische Landesregierung, das Konzept der vier Dimen-
sionen in den Leitlinien und Handlungsempfehlungen für kommunale Integrationsprozesse in Hessen aufzugreifen.
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Die Themenfelder des Hessischen Integrationsmonitors 

2.2	 Themenfelder

Zunächst fächert der Hessische Integrationsmo-
nitor den Integrationsprozess in verschiedene 
Komponenten auf, sogenannte „Dimensionen“ 

der Integration.5 Dieses Konzept unterscheidet 
zwischen:
1.	struktureller Integration (vor allem Zugang 

zu den Kerninstitutionen der Aufnahmegesell-
schaft in Schlüsselbereichen wie Bildung und 
Arbeitsmarkt), 

2.	sozialer Integration (wie Lebensformen, Ge-
sundheit, bürgerschaftliches Engagement), 

3.	kultureller Integration (wie Kenntnis der deut-
schen Sprache, religiöses Leben) sowie

4.	identifikatorischer Integration (lokales, regio-
nales, nationales oder binationales Zugehörig-
keitsgefühl und das Gefühl der Ausgrenzung). 
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Der Hessische Integrationsmonitor identifiziert 
in den Bereichen Demographie, Migration und 
Integration/Teilhabe 20 maßgebliche Themen-
felder, die zum Teil aufeinander aufbauen. So ist 
eine ausreichende Schul- und Ausbildung die Vor-
aussetzung für eine gleichberechtigte Teilhabe an 
Erwerbsarbeit. Diese bildet die Grundlage für ein 
eigenes Einkommen, das Armut und Transferab-
hängigkeit vorbeugt.

Gleichzeitig steht vor allem Bildung in einem en-
gen Zusammenhang zu anderen Themenfeldern 
wie zu Gesundheit, zu bürgerschaftlichem und 
politischem Engagement, zur Kriminalität und zur 
Sprachkompetenz. Erwerbstätigkeit hat beispiels-
weise einen Einfluss auf Einkommen, Gesundheit 
und bürgerschaftliches Engagement. Auf diese 
Weise kommt es zu vielfältigen Zusammenhän-
gen und Beeinflussungen zwischen den einzelnen 
Themenfeldern.
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6	 Die Berichte zum Integrationsmonitoring der Länder werden von der Arbeitsgruppe „Indikatorenentwicklung und Monitoring“ der Konferenz 
der für Integration zuständigen Ministerinnen und Minister/Senatorinnen und Senatoren der Länder (IntMK) verfasst und alle zwei Jahre von 
dieser Konferenz herausgegeben. 

2.3	 Indikatorenbildung

Das Integrationsmonitoring geht generell so vor, 
dass die Indikatoren die Entwicklung von Integ-
ration durch die Angleichung der Teilhabe der 
zugewanderten Bevölkerung und der Aufnahme-
gesellschaft abbilden.

Aufgrund anhaltender Zuwanderung ist eine 
vollständige Angleichung in der Regel nicht zu 
erreichen, da permanent neue Personen in den 
Integrationsprozess eintreten. Doch zeigen die 
„Lücken“ in der Teilhabe Ansatzpunkte für sozial- 
bzw. integrationspolitische Instrumente.

Die Handlungsfelder werden mit Indikatorensets 
beschrieben, die durch die Kombination geeig-
neter Einzelindikatoren die Teilhabe im jeweiligen 
Feld (z. B. Einkommenssituation) zeigen und po-
sitive oder negative Entwicklungen in Zeitreihen 
abbilden. Die Grafik auf der folgenden Seite ver-
deutlicht die Ableitung von Indikatoren nach der 
eben beschriebenen Vorgehensweise.

Indikatoren wiederum setzen sich aus einer 
oder mehreren statistischen Kennziffern zusam-
men. Dabei spielen Verhältniszahlen in Form von 
Quoten, also dem Anteil von Personen an einer 
Grundgesamtheit, eine besondere Rolle.

Ferner können die hier vorgestellten Indikatoren 
folgenden Kategorien zugeordnet werden:

•	 Ein Teil der Indikatoren lässt sich als „Vergleich-

sindikatoren“ bezeichnen, nämlich diejenigen, 
für die Referenzwerte berechnet werden kön-
nen (z. B. die Arbeitslosenquote unter auslän-
dischen Personen im Vergleich zu Deutschen). 
Damit soll geprüft werden, ob und inwieweit 
sich Teilhabemöglichkeiten der Menschen mit 
Migrationshintergrund in gesellschaftlichen 
Schlüsselbereichen durch Angleichung reali-
siert haben.

•	 Zweitens werden „Optimierungsindikatoren“ 

genutzt, für die sich keine Referenzgrößen 
berechnen lassen, die aber eine integrations-
politisch relevante Entwicklung abbilden (wie 
bspw. die Zahl der Einbürgerungen). 

•	 Eine dritte Kategorie von Indikatoren fungiert 
als „Vielfaltsindikatoren“ (z. B. die Religions-
zugehörigkeit der Bevölkerung mit und ohne 
Migrationshintergrund). Sie geben Hinweise 
auf die Pluralisierung der hessischen Gesell-
schaft ohne die Entwicklung zu bewerten.

Dabei enthält der Hessische Integrationsmonitor 
eine Erweiterung des zwischen den Bundeslän-
dern vereinbarten Indikatorensets, das lange Zeit 
sehr stark auf die strukturelle Integration fokussiert 
war (Integrationsministerkonferenz 2010, 2011, 
2013, 2015, 2017, 2019).6 Erst in den 6. Bericht 
zum Integrationsmonitoring der Länder (Integrati-
onsministerkonferenz 2021) wurden sog. „subjek-
tive Indikatoren“ zur kulturellen und identifikatori-
schen Integration aufgenommen. Sie basieren auf 
einer repräsentativen Bevölkerungsbefragung, 
dem Bund-Länder-Integrationsbarometer des 

Sachverständigungsrates für Integration und 

Migration. Diese umfassende Erweiterung er-
möglicht die vertiefte Ausleuchtung von Einstel-
lungen und Erfahrungen der Bevölkerung mit und 
ohne Migrationshintergrund.

Sowohl dem Hessischen Integrationsmonitor als 
auch dem Ländermonitoring liegt das Konzept 
der vier Dimensionen der Integration zugrunde. 
Der Hessische Integrationsmonitor versucht, auch 
andere Themenfelder der Integration und Teilha-
be mit sinnvollen Indikatoren unter Verwendung 
diverser Datenquellen zu erschließen. 
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Sozialer 
Prozess Dimensionen Themenfelder

(Auswahl) Indikatoren (Beispiele)

Integration
und 
Teilhabe

strukturell

Zugang zu Bildung

•	 Kindergartenbesuch nach Migrations- 
hintergrund

•	 Schülerkompetenzen nach Migrations-
hintergrund

•	 Schulabschlüsse nach Migrationshinter-
grund

•	 höchster beruflicher Abschluss nach 
Migrationshintergrund

Zugang zu 
Erwerbsarbeit

•	 Erwerbstätigenquote nach Migrations-
hintergrund

•	 Arbeitslosigkeit nach Migrationshinter-
grund

Einkommens-
situation

•	 Nettoeinkommen von Familien nach 
Migrationshintergrund

•	 Armutsrisikoquote nach Migrationshin-
tergrund 

sozial

Lebensformen
•	 Kinderzahl nach Migrationshintergrund
•	 Formen des Zusammenlebens nach 

Migrationshintergrund

Gesundheit

•	 Krankenquote nach Migrationshinter-
grund

•	 subjektives Gesundheitsempfinden nach 
Migrationshintergrund

Wohnen 
•	 Wohnfläche nach Migrationshintergrund
•	 Mietbelastung nach Migrationshinter-

grund

Kontakte •	 private Besuche bei und von Personen 
mit und ohne Migrationshintergrund  

kulturell Sprache

•	 Sprachprüfungen im Rahmen des  
Integrationskurses

•	 Kenntnis der deutschen Sprache bei 
Kindern mit Migrationshintergrund

•	 im Haushalt gesprochene Sprache  
(Bevölkerung mit Migrationshintergrund)

identifika- 
torisch

Zugehörigkeits-
gefühl

•	 Lebensgefühl in Hessen nach Migrations-
hintergrund

•	 Erfahrung der Benachteiligung aufgrund 
der Herkunft (Bevölkerung mit Migra- 
tionshintergrund)

Exemplarische Ableitung von Indikatoren in verschiedenen Themenfeldern 
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Die Indikatoren weisen eine unterschiedliche Ge-
nauigkeit oder „Schärfe“ auf, was mit der Daten-
lage und den verschiedenen Erhebungsformen 
zusammenhängt. Als besonders exakt gelten Indi-
katoren, die auf einer Vollerhebung basieren. Bei 
Stichprobenerhebungen ist die Genauigkeit eines 
Indikators vor allem von der Größe und Auswahl 
der Stichprobe abhängig.7

Die Indikatoren der strukturellen Dimension wer-
den überwiegend mit in Vollerhebungen (z. B. 
der Schulstatistik) oder großen Stichproben (dem 
Mikrozensus) gewonnenen Daten berechnet. Für 
die Indikatoren der sozialen Dimension kann eine 
Vielzahl verschiedener vorhandener Datenquellen 
genutzt werden. Für die Indikatoren der kulturel-
len sowie der identifikatorischen Dimension wer-

7	 Bei Stichprobenerhebungen stellt sich generell die Frage, inwieweit die aus der Stichprobe gewonnenen Erkenntnisse auf die Grundgesamtheit 
übertragbar sind. Mit Hilfe von Hochrechnungen versucht man, Aussagen über einzelne Parameter der Grundgesamtheit zu treffen. Ausgehend 
von dem Stichprobenergebnis wird ein Konfidenzintervall bestimmt, in dem der zu schätzende Parameter der Grundgesamtheit mit einer bes-
timmten Wahrscheinlichkeit liegt (üblich ist eine Sicherheit von 95 % oder von 99 %). 

den mit dem Sozio-oekonomischen Panel (SOEP, 
vgl. Kap. 2.6.2) bzw. eigens erhobenen Daten 
(Hessisches Ministerium für Soziales und Integrati-
on 2014a, 2017, 2020b, 2021; Hessisches Ministe-
rium der Justiz, für Integration und Europa 2011a, 
2013b) berechnet. Diese basieren also auf klei-
neren Stichproben, die im Vergleich mit großen 
Stichproben bzw. Vollerhebungen weniger präzi-
se sind. Zum Teil handelt es sich bei den Daten 
um Selbsteinschätzungen der Befragten, also um 
nicht „objektiv“ messbare Aussagen.

Somit weisen die Indikatoren der strukturellen Di-
mension tendenziell eine größere Schärfe auf als 
die der sozialen Dimension und vor allem die der 
kulturellen sowie der identifikatorischen Dimensi-
on, wie folgende Abbildung veranschaulicht: 

strukturell sozial kulturell identifikatorisch

>	 Bildung 

>	 Arbeit

>	 Einkommen,
 Armut, Transfer-
 abhängigkeit

>	 Lebensform 

>	 Gesundheit

>	 Bürgerschaft-
 liches Engage-
 ment

>	 Sprach-
 kom petenz

>	 Religion

>	 Zugehörigkeits-
 gefühl

>	 Ablehnung der 
 Zugewanderten
 
>	 Empfindung der 
 Benachteiligung 

Das Schärfenspektrum des Hessischen Integrationsmonitors

Im nächsten Abschnitt wird das hessische Indika-
torenset nach Dimensionen und Themenfeldern 
geordnet überblicksartig vorgestellt. 
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Seit 2011 werden Arbeitslose in allen Agenturen 
für Arbeit und Jobcentern im Rahmen einer frei-
willigen Erhebung nach ihrem Migrationshinter-
grund befragt.

Die jeweils zuständigen Stellen auf Gemeinde- 
und Kreisebene liefern die Daten zur Asylbewer-

berleistungsstatistik, die dann zentral vom Sta-
tistischen Landesamt aufbereitet werden. Sie gibt 
Auskunft über die Empfängerinnen und Empfän-
ger von Asylbewerberleistungen sowie über Aus-
gaben und Einnahmen. Es handelt sich um eine 
Vollerhebung mit Auskunftspflicht.

Die Asylgeschäftsstatistik des Bundesamtes für 
Migration und Flüchtlinge registriert die gestell-
ten Asylanträge und die Entscheidungen darüber. 
Wegen der hohen Zuzugszahlen, insbesondere 
im Jahr 2015, konnten zeitweise nicht alle Asylsu-
chenden im selben Jahr einen Asylantrag stellen, 
weshalb die Statistik die Zahl der Asylbewerberin-
nen und Asylbewerber mit einer gewissen Verzö-
gerung abbildet.

Die Angaben des Ausländerzentralregisters 
(AZR) basieren auf den Meldungen der Auslän-
derbehörden. Es erfasst Daten über sämtliche 
ausländische Personen, die sich länger als drei 
Monate in Deutschland aufhalten. Eingebürgerte, 
Doppelstaatlerinnen und -staatler werden nicht 
aufgenommen. Durch zeitliche Verzögerungen 
der Meldungen über Zu- und Abgänge sind am 
Auszählungsstichtag nicht alle Veränderungen 
vollzählig abgebildet.

Die Berufsbildungsstatistik des Statistischen 
Bundesamtes ist eine Vollerhebung mit Aus-
kunftspflicht. Sie erfasst alle Jugendlichen mit 
Ausbildungsvertrag, die sich zum Stichtag in ei-
ner Ausbildung im Dualen System (betriebliche 
und schulische Ausbildung) befinden. Die Statistik 
liefert auch Daten zu Verträgen und Prüfungen, 
differenziert allerdings nicht nach Migrationshin-
tergrund, sondern nur nach Staatsangehörigkeit. 

Die Beschäftigungsstatistik gibt Auskunft über 
sozialversicherungspflichtige und geringfügig be-
schäftigte Arbeitskräfte sowie über die Betriebe, 
in denen diese Personen arbeiten. Die Statistik 
wird aus den Arbeitgebermeldungen zur Sozial-
versicherung zusammengestellt und monatlich 
mit einer Wartezeit von sechs Monaten veröffent-
licht. Sie unterscheidet nach Staatsangehörigkeit.

Die Einwohnerzahlen aus der Bevölkerungsfort-

schreibung basieren auf dem beim Zensus 2011 
ermittelten Bevölkerungsstand, der anhand der 
Bewegungsdaten (Geburten, Sterbefälle, Zu- 
und Fortgezogene) auf Gemeindeebene fortge-
schrieben wird. Diese Statistik liegt für Deutsche 
und Nichtdeutsche vor und wird im Hinblick auf 
ihre Qualität allgemein als gut eingeschätzt. Mit 
wachsendem zeitlichen Abstand werden die Er-
gebnisse jedoch ungenau. Daher erfordert die 
Bevölkerungsfortschreibung eine regelmäßige 
Neujustierung durch eine Bestandsaufnahme in 
Form einer Volkszählung. 

Das EASY-System (Erstverteilung der Asylbegeh-
renden) ist eine IT-Anwendung zur Erstverteilung 
von Schutzsuchenden auf die Bundesländer. Sie 
speichert keine personenbezogenen Daten, le-
diglich Herkunftsland und Geschlecht. In Hes-
sen wird die Statistik vom Regierungspräsidium 
Darmstadt geführt.

Die von den Statistischen Ämtern des Bundes und 
der Länder erstellte Einbürgerungsstatistik liefert 
Zahlen zu den jährlichen Einbürgerungen vormals 
ausländischer Personen, die auf Meldungen der 
Einbürgerungsbehörden basieren.

Die Geburtenstatistik ist eine Vollerhebung mit 
Auskunftspflicht. Geburten werden nach dem 
Bundesland ausgewiesen, in dem die Mutter ihren 
Wohnsitz hat. Die Statistik liegt für Deutsche und 
Nichtdeutsche vor.
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Die Grundsicherungsstatistik Sozialgesetzbuch 

II wird von der Bundesagentur für Arbeit (BA) er-
stellt. Sie informiert über die Anzahl der hilfsbe-
dürftigen Personen und ihre Leistungen nach dem 
Sozialgesetzbuch II. Die Personen in Bedarfsge-
meinschaften sind nach erwerbsfähigen Hilfebe-
dürftigen (Beziehende von Arbeitslosengeld II) 
und nicht erwerbsfähigen Hilfebedürftigen (Be-
zieher Sozialgeld) zu unterscheiden. Die Statistik 
differenziert nach Migrationshintergrund. 

Die Hochschulstatistik des Statistischen Bun-
desamtes bietet grundlegende Informationen 
für die Planung des Hochschulwesens. Die Daten 
werden von den Hochschulen geliefert. Sie be-
inhaltet Angaben zu den Studierenden (z. B. Al-
ter, Geschlecht, Studienfach), allerdings nur nach 
Deutschen und Bildungsinländerinnen und -inlän-
dern sowie Bildungsausländerinnen und -auslän-
dern differenziert.16

Die Integrationskursgeschäftsstatistik vom 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gibt 
Auskunft über die ausgestellten Teilnahmebe-
rechtigungen nach Statusgruppen, die neuen 
Kursteilnehmenden, die erreichten Abschlüsse, 
die Zahl der Kursträger und Art der Kurse. 

Die verbindlichen Bildungsstandards der Kultus-
ministerkonferenz der Länder (KMK) beschreiben 
für den Primarbereich und die Sekundarstufe I, 
welche Kompetenzen Schülerinnen und Schüler 
bis zu bestimmten Zeitpunkten in ihrer Bildungs-
laufbahn entwickelt haben sollen. Die Länder 
lassen regelmäßig überprüfen, inwieweit diese 
Vorgaben erreicht werden. Mit der Durchführung 
dieser Untersuchungen ist das Institut zur Quali-
tätsentwicklung im Bildungswesen (IQB) an der 
Humboldt-Universität zu Berlin beauftragt. Die Er-
fassung der Kompetenzen für die IQB-Bildungs-

trends erfolgt mit Testaufgaben. Die Tests werden 
mittels Zufallsstichproben durchgeführt, die Teil-
nahme ist an öffentlichen Schulen verbindlich. Die 
Statistiken erfassen, ob ein oder beide Elternteile 
im Ausland geboren sind.

Die Kinder- und Jugendhilfestatistik der Statis-
tischen Ämter des Bundes und der Länder wird 
seit 2006 jährlich erstellt. Sie erfasst u. a. Individu-
aldaten zu den in Tageseinrichtungen betreuten 
Kindern. Die Statistik erhebt auch deren Migrati-
onshintergrund durch Abfrage, ob mindestens ein 
Elternteil aus einem ausländischen Herkunftsland 
stammt. Zusätzlich wird bei jedem Kind regist-
riert, ob zu Hause überwiegend deutsch gespro-
chen wird. Außerdem informiert die Kinder- und 
Jugendhilfestatistik über Inobhutnahmen unbe-
gleiteter ausländischer Minderjähriger durch Ju-
gendämter.

Der monatlich erscheinende Migrationsmonitor 

der Bundesagentur für Arbeit enthält Zahlen 
über Beschäftigung, Arbeitsuche und Arbeitslo-
sigkeit, Grundsicherung für Arbeitsuchende, Aus-
bildungsmarkt und arbeitsmarktpolitische Instru-
mente differenziert nach Staatsangehörigkeiten. 

In der Polizeilichen Kriminalstatistik des Bundes-
kriminalamtes bzw. der Landeskriminalämter wer-
den die von den Polizeidienststellen bearbeiteten 
(Straf-)Taten einschließlich der strafbaren Versu-
che sowie die ermittelten Tatverdächtigen erfasst. 
Sie dient der Beobachtung der Kriminalität und 
einzelner Deliktarten sowie des Umfangs und der 
Zusammensetzung des Kreises der Tatverdächti-
gen. Die Statistik liegt für Deutsche sowie Auslän-
derinnen und Ausländer vor.

Die Schuleingangsuntersuchung in Hessen ist 
gesetzlich für Schulanfängerinnen und -anfän-
ger vorgeschrieben und wird einige Monate vor 
dem geplanten Schuleintritt durch das zuständige 
Gesundheitsamt durchgeführt. Sie erfasst schul-
relevante Entwicklungsstörungen, chronischen 
Erkrankungen und Behinderungen, um Risiken 
für die gesundheitliche Entwicklung von Schulkin-
dern frühzeitig erkennen und vorbeugende För-
dermaßnahmen einleiten zu können. Daher um-
fasst die Untersuchung Tests zur Koordination, zur 
Visuomotorik und zur visuellen Perzeption sowie 

16	 Eine Definition dieser Begriffe findet sich beim Indikator B11.
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einen Sprachtest. Ziel der Schuleingangsunter-
suchung ist, jedem Kind die bestmöglichen Vor-
aussetzungen für eine erfolgreiche Beschulung zu 
ermöglichen. In den Jahren 2020 und 2021 war 
die Schuleingangsuntersuchung aufgrund der 
Corona-Pandemie kein obligater Bestandteil des 
Schulaufnahmeverfahrens. 

Die Schulstatistik, die vom Hessischen Statisti-
schen Landesamt bereitgestellt wird, unterschei-
det zwischen allgemeinbildenden und beruflichen 
Schulen. Sie bietet Daten zu Schulen, Klassen, 
Schülerinnen und Schülern, Absolventinnen und 
Absolventen, Lehrkräften und Unterrichtsstun-
den. In Hessen werden Daten zur Schulbildung in 
der sog. Lehrer- und Schüler-Datenbank (LUSD) 
erfasst. Diese umfasst eine Vollerhebung mit 
differenzierten Schülerdaten. Anders als in den 
meisten anderen Bundesländern werden in Hes-
sen seit dem Schuljahr 2009/10 die Schülerinnen 
und Schüler an allgemeinbildenden Schulen nicht 
nur nach Staatsangehörigkeit, sondern auch nach 
Migrationshintergrund ausgewiesen. Die Statistik 
erfasst auch die überwiegend in der Familie ge-
sprochene Sprache und das Geburtsland.

Während der Asylerstantragstellung erhebt das 
Bundesamts für Migration und Flüchtlinge die 
sog. „Soko“-Sozialstrukturdaten („Soziale Kom-
ponente“). Sie basieren auf freiwilligen Selbstaus-
künften der Asylbegehrenden zu ihrer Qualifika-
tionsstruktur und vorheriger Berufstätigkeit im 
Herkunftsland. 

Die Statistik der schwerbehinderten Menschen, 
die vom Statistischen Bundesamt veröffentlicht 
wird, erfasst Personen, denen von den Versor-
gungsämtern ein Grad der Behinderung von 50 
und mehr zuerkannt wurde. Sie bietet Informati-
onen zu Altersgruppen, Geschlecht, Nationalität, 
Art und Ursache sowie Grad der Behinderung. 

Die Statistik zu Personen im Kontext von 

Fluchtmigration der Bundesagentur für Arbeit 
informiert seit Mitte 2016 zu deren Arbeitssuche 
und Arbeitslosigkeit, ihrer Teilnahme an arbeits-

marktpolitischen Instrumenten, ihrer Unterbe-
schäftigung sowie zu erwerbsfähigen Leistungs-
berechtigten. 

Die Sterbefallstatistik ist eine Vollerhebung. 
Grundlage sind die Meldungen, die von den 
Standesbeamten abgegeben werden, in deren 
Standesamtsbezirk sich der jeweilige Sterbefall 
ereignet hat. Die Statistik liegt für deutsche und 
ausländische Personen vor. 

Die Strafverfolgungsstatistik liefert Angaben 
über die Anwendung der Strafbestimmungen 
durch deutsche Gerichte und über die Straffällig-
keit verschiedener Gruppen. Es werden alle nach 
strafrechtlichen Vorschriften der Bundes- oder 
Landesgesetze Verurteilten sowie der Grund der 
Verurteilung erfasst. Die Statistik fußt auf den Ver-
waltungsdaten der Strafvollstreckungsbehörden, 
die nach Staatsangehörigkeit differenzieren.

Die Strafvollzugsstatistik erfasst die demogra-
phischen und kriminologischen Merkmale der 
Strafgefangenen. Es handelt sich um eine Voller-
hebung auf Basis der Verwaltungsdaten der Straf-
vollstreckungsbehörden. Ausgewiesen werden 
Deutsche und Nichtdeutsche.

Die Todesursachenstatistik ist eine jährliche Vol-
lerhebung aller Personen mit Wohnsitz in Deutsch-
land, in der die Gestorbenen mit Alter, Geschlecht, 
Nationalität und Diagnose des Grundleidens, das 
der Totenbescheinigung entnommen wird, zu-
sammengefasst werden. Die Statistik wird vom 
Statistischen Bundesamt bereitgestellt.

Die Verwaltungsgerichte entscheiden Streitig-
keiten auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts, 
darunter auch die Streitigkeiten zwischen Bürge-
rinnen und Bürgern und einer Verwaltungsbehör-
de. Die Justizgeschäftsstatistik der Verwaltungs-
gerichte (Verwaltungsgerichtsstatistik), die das 
Statistische Bundesamt veröffentlicht, enthält Da-
ten über Verfahren und Anträge bei diesen Ge-
richten, darunter auch zu Asylverfahren.
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Die Wanderungsstatistik basiert auf den bei ei-
nem Wohnungswechsel von den Meldebehörden 
registrierten An- und Abmeldungen. Die Daten 
liegen nach Staatsangehörigkeit, Herkunfts- und 
Zielgebiet sowie Geburtsland vor.

2.6.2	 UMFRAGEDATEN 

Der Hessische Integrationsmonitor verwendet au-
ßerdem Daten des Sozio-oekonomischen Panels 

(SOEP). Hierbei handelt es sich um eine beim 
Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) 
angesiedelte jährliche Wiederholungsbefragung, 
die seit 1984 in Westdeutschland und seit 1990 
auch in den neuen Bundesländern durchgeführt 
wird. 2019 umfasste das Panel deutschlandweit 
19.032 private Haushalte mit über 32.000 Per-
sonen. Neben regelmäßig gestellten Fragen 
zu Themenbereichen wie z. B. Haushaltszusam-
mensetzung, Erwerbs- und Familienbiographie, 
Erwerbsbeteiligung und beruflicher Mobilität, 
Einkommensverläufen, Gesundheit und Lebens-
zufriedenheit enthalten die Fragebögen auch jähr-
lich wechselnde Module zu bestimmten Schwer-
punktthemen. Das SOEP ermöglicht – anders als 
fast alle zuvor vorgestellten Datenquellen – Aus-
sagen zu Aspekten der kulturellen, sozialen und 
identifikatorischen Integration und Teilhabe sowie 
zur Vielfalt in der hessischen Gesellschaft. Außer-
dem enthält das SOEP vier Zuwandererstichpro-
ben (1984, 1994, 2013, 2015), die insbesondere 
Personen mit türkischer, spanischer, italienischer, 
griechischer oder ehemals jugoslawischer Natio-
nalität umfassen. 

Aufgrund der Panelgröße erlaubt die Auswertung 
des SOEP für Hessen keine so präzisen Aussagen 
wie die Vollerhebungen der amtlichen Statistik. 
Die SOEP-Daten sind nach Staatsangehörigkeit 
oder Migrationshintergrund differenzierbar.17

2019 haben 2.076 in Hessen lebende Personen 
an der Befragung teilgenommen, davon 761 
mit Migrationshintergrund inklusive 339 Schutz-
suchende. Im Vergleich zu vorherigen Erhebun-
gen sind die Fallzahlen im Jahr 2019 gesunken. 
Als Folge dessen können die 2020 eingeführten 
S-Indikatoren, die auf den Ergebnissen der IAB-
BAMF-SOEP Geflüchteten-Befragung basieren, in 
diesem Bericht nicht fortgeschrieben werden. 

Beim Bund-Länder-Integrationsbarometer han-
delt es sich um eine neue Datenquelle im Inte-
grationsmonitor, die vom Sachverständigenrat 
für Integration und Migration (SVR) bereitgestellt 
wird und Einschätzungen und Erfahrungen der 
Bevölkerung mit und ohne Migrationshintergrund 
abbildet. Zwischen November 2019 und August 
2020 wurden bundesweit über 15.000 Personen 
im Alter ab 15 Jahren mit Festnetz- oder Mo-
bilfunkanschluss telefonisch befragt, davon ca. 
7.000 mit Migrationshintergrund (Überquotie-
rung). Rund 1.000 Befragte lebten in Hessen. Die 
Befragungen fanden auf Deutsch, Englisch, Tür-
kisch, Russisch, Farsi oder Arabisch statt.

Ergänzend nutzt der Hessische Integrationsmo-
nitor Daten aus eigenen Erhebungen. Im Auf-
trag des Hessischen Ministeriums der Justiz, für 
Integration und Europa bzw. des Hessischen 
Ministeriums für Soziales und Integration haben 
Umfrageinstitute in den letzten Jahren mehrere 
repräsentative telefonische Befragungen der 

hessischen Bevölkerung mit und ohne Migrati-

onshintergrund durchgeführt. Die Zahl der Net-
tointerviews betrug jeweils 1.000. Themenberei-
che waren u. a. Zuwanderung und Integration, 
Religion und Religionsausübung sowie das Leben 
in der Corona-Pandemie. Gleichzeitig wurde wie-
derholt eine Frage zum Lebensgefühl in Hessen 
und zur Verbundenheit mit dem Herkunftsland 
(bzw. dem der Eltern) und Deutschland gestellt. 

17	 Im SOEP lautet die Definition des Migrationshintergrundes wie folgt: „Ein direkter Migrationshintergrund liegt dann vor, wenn eine Person 
im Ausland geboren wurde und nach Deutschland eingewandert ist. Ein indirekter Migrationshintergrund definiert sich dadurch, dass keine 
eigene Migrationserfahrung vorliegt, die Person also in Deutschland geboren wurde und auch eine deutsche Staatsbürgerschaft besitzen 
kann, mindestens aber ein Elternteil im Ausland geboren wurde“ (Grabka/Goebel 2018: 454).
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Derartige Umfragen sind kostenintensiv, sodass 
sie nur gelegentlich durchgeführt werden kön-
nen. Zudem lassen sich valide Daten zu sensib-
len Themen mit Hilfe einer solch standardisier-
ten Befragung in aller Regel schwer gewinnen. 
Als zunehmend problematisch kann angesehen 
werden, dass sowohl die Bereitschaft zur Teilnah-
me als auch die Erreichbarkeit (gerade der unter 
40-Jährigen) sinkt. Da viele Menschen nur noch 
über ein mobiles Telefon verfügen, müsste die 
Festnetzstichprobe um eine Mobilfunkstichprobe 
ergänzt werden, was für Befragungen nur in Hes-
sen momentan nicht möglich ist. Trotzdem bieten 
solche Erhebungen ein interessantes, schnell zur 
Verfügung stehendes Meinungsbild der Bevölke-
rung. Um dem geschilderten Festnetz-Problem 
zu begegnen, erfolgt seit 2019 bei den jüngsten 
Befragten des Hessischen Ministeriums für Sozia-
les und Integration ein Teil der Interviews per On-
line-Panel.

2.6.3	 DESIDERATE 

Obwohl also mannigfaltige Datenquellen vorlie-
gen und einige Dunkelfelder in den letzten Jah-
ren für den Hessischen Integrationsmonitor neu 
erschlossen werden konnten, muss die Datenlage 
im Hinblick auf Migration, Integration und Teilha-
be in weiten Bereichen noch als lückenhaft einge-
schätzt werden: Zum einen differenzieren nach wie 
vor viele amtliche Datenquellen nur nach Staats-

angehörigkeit und nicht nach Migrationshinter-

grund; darüber hinaus werden unterschiedliche 

Definitionen dieses Merkmals verwendet. Zum 
anderen lassen sich zahlreiche wichtige gesell-
schaftliche und integrationsrelevante Entwicklun-
gen – gerade in den Dimensionen der sozialen, 
kulturellen und identifikatorischen Integration 
bzw. der Teilhabe (s. dazu Abschnitt 2.2) – mit dem 
vorliegenden amtlichen Datenmaterial nicht oder 
nur ungenügend abbilden. Aus diesem Grund 
werden für den Hessischen Integrationsmonitor 
bereits seit seiner ersten Auflage ergänzend das 
Sozio-oekonomische Panel und eigene Erhebun-
gen (s. dazu Abschnitt 2.6.2) herangezogen.

Eine ergänzende Nutzung von amtlichen und so-
zialwissenschaftlichen Datenquellen erlaubt eine 
weitest mögliche Ausleuchtung der integrations-
politischen Themenfelder. Allerdings ermöglicht 
die Nutzung verschiedener Quellen mit unter-
schiedlichen Erhebungsmethoden keine durch-
gängige Berichterstattung. So muss die Integra-
tionsberichterstattung in der vorliegenden Form 
nach wie vor ein Puzzle verschiedener Fragmente 
bleiben.
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Dieses Kapitel bietet einen Überblick über zent-
rale demographische Kennzahlen zur Zusammen-
setzung der hessischen Bevölkerung nach Migra-
tionshintergrund bzw. Staatsangehörigkeit, Alter 
und Geschlecht.

Seit 1970 hat sich der Anteil der Ausländerinnen 
und Ausländer an der hessischen Bevölkerung 
unter Schwankungen etwa verdreifacht; er betrug 
2020 fast 17 %. Die Zahl der Personen mit Migra-
tionshintergrund wird seit 2005 ausgewiesen und 
stieg seitdem von etwa 1,4 auf 2,2 Millionen. 

Die Zusammensetzung der Bevölkerung mit 
Migrationshintergrund hat sich im Zeitverlauf hin-
sichtlich der Herkunftsländer stark verändert, be-
dingt insbesondere durch die Zuwanderung von 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern aus Ost- 
und Südosteuropa sowie von Schutzsuchenden.

Bei der Interpretation der Indikatoren in den fol-
genden Kapiteln des Monitors ist die Struktur der 
Bevölkerung mit Migrationshintergrund bzw. der 
Ausländerinnen und Ausländer (z. B. hinsichtlich 
Alter und Qualifikation) stets zu berücksichtigen; 
viele Ungleichheiten bei der Teilhabe lassen sich 
nicht durch das Merkmal „Zuwanderung“, son-
dern anhand der Alters- oder Bildungsstruktur 
erklären.

Bevölkerung mit Migrationshintergrund
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2020 lebten in Hessen rund 6,2 Millionen Per-
sonen in Privathaushalten, davon gut 2,2 Millio-
nen Personen mit Migrationshintergrund, d. h. 
sie selbst oder mindestens ein Elternteil wurden 
nicht mit deutscher Staatsangehörigkeit geboren. 
Anteilig sind dies 35,8 % der Bevölkerung in Pri-
vathaushalten.18

Die obige Abbildung zeigt die Bevölkerung dif-
ferenziert nach Migrationshintergrund und Alters-
gruppen. Sie veranschaulicht, dass die Bevölke-
rung mit Migrationshintergrund durchschnittlich 
jünger ist als die ohne dieses Merkmal: Von den 

Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren hat 
bereits die Hälfte einen Migrationshintergrund, 
während zum Beispiel der Anteil von Personen mit 
Migrationshintergrund im Rentenalter nur knapp 
ein Fünftel beträgt. 

Im Bundesländervergleich bekleidet Hessen 
im Hinblick auf den Anteil der Bevölkerung mit 
Migrationshintergrund Rang 2 hinter Bremen, im 
Ranking der Flächenländer Platz 1 (vgl. Tabelle 
A1b im Online-Anhang). Deutlich niedriger als 
im Westen ist der Anteil der Migrationsbevölke-
rung in den ostdeutschen Bundesländern, was 

A1	Hessische Bevölkerung nach Migrationshintergrund (IntMK A1a)

Definition 

Zusammensetzung der hessischen Bevölkerung nach Migrations-
hintergrund und Altersgruppen

Datenquelle

Mikrozensus

18,3

36,3

46,2

50,0

51,5

35,8

81,7

63,7

53,8

50,0

48,5

64,2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

65 und älter

25 bis unter 65

18 bis unter 25

6 bis unter 18

unter 6

insgesamt

mit Migra�onshintergrund ohne Migra�onshintergrund

Bevölkerung in Privathaushalten nach Migrationshintergrund und Alter 2020 (Angaben in Prozent)

18	 Die hier gemachten Angaben beziehen sich auf den Migrationshintergrund im weiteren Sinn, der seit 2017 jährlich erfasst wird. Davor wurde er 
nur alle vier Jahre erhoben. Der Migrationshintergrund im weiteren Sinn umfasst auch in Deutschland geborene Deutsche mit Migrationshinter-
grund, die nicht mehr mit ihren Eltern in einem Haushalt leben – im Jahr 2020 hessenweit rund 111.000 Personen. Ausführliche Erläuterungen 
zur Definition finden sich unter Statistisches Bundesamt (2021e: 5ff.).

	 Aufgrund einer Änderung des Mikrozensusgesetzes werden Personen in Gemeinschaftsunterkünften, z. B. Seniorenheimen, JVAs, Flüchtlings-
unterkünften etc. seit 2017 nicht mehr zu ihrem Migrationsstatus befragt.
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historisch bedingt ist: Mit der Anwerbung der 
sog. Gastarbeiter wurde die Phase der Zuwande-
rung während des starken Wirtschaftswachstums 
in den 1950er Jahren in Westdeutschland einge-
leitet. Dies zog in den Folgejahren weitere Migra-
tion in die westlichen Bundesländer nach sich.

Weiterführende Literatur
Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flücht-
linge und Integration (2021a); Bundesamt für Migrati-
on und Flüchtlinge (2021d); Bundesministerium des 
Inneren, für Bau und Heimat (2021); Fachkommission 
der Bundesregierung zu den Rahmenbedingungen der 
Integrationsfähigkeit (2020); Hessisches Ministerium für 
Soziales und Integration (2019a); Deutsches Jugendin-
stitut (2020); Petschel/Will (2020); Statistisches Bundes-
amt (2021c und h); Supik (2017); Will (2018)

> Tabellen A1 im Online-Anhang 
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A2	 Hessische Bevölkerung nach Migrationsstatus

Definition 

Zusammensetzung der hessischen Bevölkerung mit Migrations-
hintergrund nach Staatsangehörigkeit und Migrationsstatus

Datenquelle

Mikrozensus

302 379 483 579 686

429
473

473
481

495
169

152
147

162
168

526
525

576

779

874
23,6%

25,4%

28,1%

32,5%

35,8%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

0

500

1.000

1.500

2.000

2005 2009 2013 2017 2020

zugewanderte Ausländer/
-innen

hier geborene Ausländer/
-innen

zugewanderte Deutsche
mit Migrations-
hintergrund

hier geborene Deutsche
mit Migrations-
hintergrund

Anteil der Bevölkerung
mit Migrations-
hintergrund an der
Gesamtbevölkerung
(rechte Skala)

in Tausend

Die Bevölkerung mit Migrationshintergrund ist 
sehr heterogen; etwa die Hälfte (53 %) besitzt die 
deutsche Staatsangehörigkeit, die anderen 47 % 
sind Ausländerinnen und Ausländer. Knapp zwei 
Drittel (62 %) der Bevölkerung mit Migrations-
hintergrund sind selbst zugewandert und haben 
damit eine „eigene Migrationserfahrung“; gut ein 
Drittel ist in Deutschland geboren und zählt zur 
„zweiten“ oder „dritten Generation“.

Die Zusammensetzung der Bevölkerung mit Migra-
tionshintergrund hat sich im Zeitverlauf geändert: 
Dabei ist zum einen die Zahl der ausländischen 

Zugewanderten sowie die der hier geborenen 
Deutschen mit Migrationshintergrund gewachsen 
(s. grüne und blaue Segmente der obigen Gra-
fik). Die Zahl der zugewanderten Deutschen mit 
Migrationshintergrund hat sich seit 2005 kaum 
verändert; hierbei handelt es sich v. a. um (Spät-)
Aussiedlerinnen und Aussiedler, deren Migration 
weitestgehend abgeschlossen sein dürfte. Auch 
die Zahl der hier geborenen Ausländerinnen und 
Ausländer stagniert; in Deutschland geborene 
Kinder ausländischer Eltern erhalten seit einigen 
Jahren die deutsche Staatsangehörigkeit20, so 
dass diese Gruppe verhältnismäßig klein ist. 

Zusammensetzung der Bevölkerung mit Migrationshintergrund nach Staatsangehörigkeit und Geburtsland 2005
bis 202019

19	 nur Bevölkerung in Privathaushalten
20	 sofern ein Elternteil seit acht Jahren rechtmäßig in Deutschland lebt und ein unbefristetes Aufenthaltsrecht hat siehe § 4 Abs. 3 StAG
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Infolge der absoluten Zuwächse ist der Anteil der 
Personen mit Migrationshintergrund an der Ge-
samtbevölkerung seit 2005 um 12 Prozentpunkte 
gestiegen, von knapp 24 % auf knapp 36 % (s. rote 
Linie in der Grafik).21 Bei unveränderter Zuwande-
rung nach Hessen und gleichbleibender Fertilität 
ist für die nächsten Jahre von einer weiteren Zu-
nahme des Anteils der Bevölkerung mit Migrati-
onshintergrund auszugehen.

Die Integrationsberichterstattung beschäftigt sich 
verstärkt mit dem Merkmal der eigenen Migra-
tionserfahrung – d. h. der Geburtsort liegt im 
Ausland –, da es einen Einfluss auf den Integra-
tionsprozess und die Entwicklung der Teilhabe 
der Zugewanderten hat und damit den Einsatz 
integrationspolitischer Maßnahmen bestimmen 

Herkunftsland Anzahl
davon: selbst 
zugewandert 

in  %

Türkei 306.000 47 %

Polen 180.000 74 %

Kasachstan 104.000 72 %

Russische Föderation 101.000 79 %

Italien 99.000 55 %

Rumänien 78.000 81 %

Marokko 75.000 47 %

Bosnien und Herzegowina 64.000 67 %

Syrien 64.000 81 %

Kroatien 48.000 65 %

Bevölkerung mit MH insgesamt 2.223.000 62 %

sollte. Ein großer Teil der Bevölkerung mit Migra-
tionshintergrund hat möglicherweise eine mit der 
Bevölkerung ohne Migrationshintergrund ver-
gleichbare Teilhabe in verschiedenen Bereichen 
noch nicht realisieren können, benötigt aber keine 
integrationspolitischen Programme. 

Differenziert nach Herkunftsländern (d. h. dem 
Geburtsland der Zugewanderten bzw. dem Ge-
burtsland der Eltern) bilden Menschen mit türki-
scher Staatsangehörigkeit und Deutsche mit tür-
keistämmigem Migrationshintergrund die größte 
Gruppe der Bevölkerung mit Migrationshinter-
grund, gefolgt von Personen mit polnischem, 
kasachischem22, russischem sowie italienischem 
Migrationshintergrund, wie die untenstehende 
Tabelle verdeutlicht.

Detaillierte Angaben zur Zusammensetzung 
der Bevölkerung nach Staatsangehörigkeit und 
Migrationshintergrund für den gesamten Beob-
achtungszeitraum finden sich im Online-Anhang.

Die zehn Hauptherkunftsländer der Bevölkerung mit Migrationshintergrund 2020,  
Anzahl und prozentualer Anteil der davon selbst Zugewanderten 

21	 U. a. aufgrund von methodischen Änderungen und coronabedingten niedrigeren Rücklaufquoten bei der Mikrozensuserhebung 2020 sind die 
Ergebnisse nur eingeschränkt mit den Vorjahren vergleichbar, s. ausführlich dazu Statistisches Bundesamt (2021e: 7f.) sowie Hudenborn/Ende-
rer (2019) zur methodischen Neukonzeption des Mikrozensus.

22	 Hierbei handelt es sich vorwiegend um (Spät-)Aussiedlerinnen und Aussiedler, die aus Kasachstan stammen.

Weiterführende Literatur
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (2021d und 
e); Bundesministerium des Inneren, für Bau und Heimat 
(2021); Hessisches Ministerium für Soziales und Integra-
tion (2019a); Petschel/Will (2020); Statistisches Bundes-
amt (2021c und h)

> Tabelle A2 im Online-Anhang
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A3	 Ausländische Bevölkerung 

Definition 

Anzahl und Anteil der Ausländerinnen und Ausländer in Hessen
Datenquelle

Bevölkerungs-
fortschreibung

Entwicklung der Anzahl der ausländischen Personen in Hessen und ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung 1970 
bis 2020 (Angaben hierzu in Prozent)

Ende 2020 lebten mehr als 1 Mio. Personen mit 
ausländischer Staatsangehörigkeit in Hessen, das 
sind 16,9  % der Bevölkerung.23

Die Zahl der in Hessen lebenden Ausländerinnen 
und Ausländer unterlag im Zeitverlauf stets gewis-
sen Schwankungen. Nach einem Höchststand in 
den 1990er Jahren sank sie im folgenden Jahr-
zehnt etwas, seit 2010 steigt sie wieder deutlich 
an. Da die Zahl der Deutschen nicht gewachsen 

ist, hat der Anteil der ausländischen Bevölkerung 
an der Gesamtbevölkerung zugenommen, wie die 
rote Linie im obigen Diagramm veranschaulicht.

Die ausländische Bevölkerung verteilt sich nicht 
gleichmäßig auf Hessen. Die folgende Karte zeigt 
ein deutliches Süd-Nord-Gefälle. Die ausländi-
sche Bevölkerung konzentriert sich in den größ-
ten Städten, vor allem im Rhein-Main-Gebiet. Gut 
jede fünfte Person ohne deutschen Pass lebt in 

23	 Zum Stichtag 31.12.2020 waren es nach Angaben der Bevölkerungsfortschreibung 1.060.839 Ausländerinnen und Ausländer. Aus erhebungs-
technischen Gründen weichen die Zahlen von jenen des Ausländerzentralregisters ab.
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Frankfurt. Am höchsten ist der Ausländeranteil 
jedoch in den Städten Offenbach (37  %), Kelster-
bach (35 %) sowie in Raunheim (34 %); am nied-
rigsten ist der Wert in den nordöstlichen Gemein-
den Ringgau und Willingshausen (jeweils knapp 
2 %, so Ergebnisse der Bevölkerungsfortschrei-
bung 2020).

Es ist davon auszugehen, dass diese regionale 
Verteilung weitgehend jener der Bevölkerung mit 
Migrationshintergrund entspricht, für die keine 
kleinräumigen Daten auf Gemeindeebene vor
liegen.

Ausländeranteil in den hessischen 
Gemeinden am 31.12.2020 
(Angaben in Prozent)

Quelle: 
Hessisches Statistisches Landesamt, 
Wiesbaden 2021
Kartengrundlage: 
GeoBasis-DE / BKG 2016, 2019, 2020
Kartografie Competence Center Geoinformation (CCG)

Weiterführende Literatur
Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flücht-
linge und Integration (2019, 2021a); Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge (2021d und e); Bundesminis-
terium des Inneren, für Bau und Heimat (2021); Hes-
sisches Statistisches Landesamt (2021b); Statistisches 
Bundesamt (2021k)

> Tabelle A3 im Online-Anhang
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In Hessen leben heute Menschen aus rund 180 
Nationen. Die zehn größten Ausländergruppen 
(nicht: die größten Gruppen nach Migrationshin-
tergrund) waren im Jahr 2020 Personen aus der 
Türkei (14 % aller Ausländerinnen und Ausländer), 
gefolgt von Menschen aus Polen, Rumänien und 
Italien (jeweils rund 7 %) sowie Kroatien (5 %), Sy-
rien (5 %), Bulgarien (4 %), Afghanistan (3 %), Grie-
chenland (3 %) und Serbien (knapp 3 %; s. dazu 
auch Tabelle A4 im Online-Anhang). Die genann-
ten Nationalitäten machen zusammen fast 60 % 
der ausländischen Bevölkerung aus.

EU-Bürgerinnen und -Bürger sind dabei quanti-
tativ von besonderer Bedeutung: 44 % der hes-
sischen Personen mit ausländischer Staatsange-

hörigkeit stammen aus einem Mitgliedstaat der 
Europäischen Union. Viele haben Wurzeln in den 
ehemaligen Gastarbeiteranwerbeländern; die 
Anwerbung von ausländischen Arbeitskräften 
strahlt also bis heute auf die Zusammensetzung 
der Migrationsbevölkerung aus, wenn auch nicht 
mehr so stark wie in der Vergangenheit.

Weiterführende Literatur
Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flücht-
linge und Integration (2019); Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge (2021d und e); Bundesministerium des 
Inneren, für Bau und Heimat (2021); Hessisches Statis-
tisches Landesamt (2021b); Statistisches Bundesamt 
(2021h und k)

> Tabellen A4 im Online-Anhang

A4	 Ausländische Bevölkerung nach Staatsangehörigkeiten

Definition 

Anteile der ausländischen Personen nach Staatsangehörigkeit an der 
ausländischen Gesamtbevölkerung in Hessen 

Datenquelle

Ausländer-
zentralregister

Türkei 14%

Polen 7% Rumänien 7% Italien 7%

Kroatien 5%

Syrien 5%

Bulgarien 4%

Afghanistan 3%

Griechenland 3%

Serbien 3%

übrige Länder 42%

Die zehn häufigsten ausländischen Staatsangehörigkeiten in Hessen 2020 (Angaben in Prozent)
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Dieser Indikator differenziert die ausländische 
Bevölkerung nach Aufenthaltsstatus. Das deut-
sche Aufenthaltsgesetz unterscheidet befristete 
und unbefristete Aufenthaltstitel. Die weit über-
wiegende Mehrheit, etwa zwei Drittel aller Aus-
länderinnen und Ausländer, hat ein langfristiges 
Aufenthaltsrecht24 (beispielsweise die Niederlas-
sungserlaubnis), 22 % verfügen über eine befris-
tete Aufenthaltserlaubnis. 1 % zählen zu den Ge-
duldeten25 und 2 % sind Asylsuchende bzw. haben 
eine Aufenthaltsgestattung26.

Differenziert nach Staatsangehörigkeit zeigt sich, 
dass die meisten EU-Bürgerinnen und -Bürger 
(99 %) und Angehörige der EWR-Staaten27, der 
Schweiz und der Türkei (92 %) einen langfristigen 
Aufenthaltstitel besitzen. Sonstige Drittstaatsan-
gehörige haben diesen dagegen deutlich selte-
ner (33 %, vgl. Tabelle A5 im Online-Anhang).

A5	 Ausländische Bevölkerung nach Aufenthaltsstatus (IntMK B1)

Definition 

Anteile der Ausländerinnen und Ausländer nach Aufenthaltsstatus an  
der ausländischen Bevölkerung in Hessen

Datenquelle

Ausländer-
zentralregister

Anteile an der ausländischen Bevölkerung nach Aufenthaltsstatus 2011 bis 2019 (Angaben in Prozent) 

24	 „Einen langfristigen Aufenthaltsstatus haben nach fünf Jahren Aufenthalt in der Regel alle EU-Bürger, Staatsangehörige von Norwegen, Island, 
Liechtenstein, der Schweiz und der Türkei aufgrund der EWR/EFTA-Abkommen bzw. des Assoziationsvertrags mit der Türkei. Bei anderen 
Drittstaatsangehörigen erhalten einen langfristigen Aufenthaltsstatus: Personen mit Niederlassungserlaubnis, Daueraufenthaltserlaubnis EU, 
Aufenthaltskarte nach § 5 FreizügG/EU, Aufenthaltsberechtigung (alt), unbefristete Aufenthaltserlaubnis (alt).“ (Integrationsministerkonferenz 
2021: 40)

25	 Einem Ausländer wird lt. § 55 des Ausländergesetzes eine Duldung erteilt, solange seine Abschiebung vorgesehen, aber aus rechtlichen oder 
tatsächlichen Gründen unmöglich ist. Eine Duldung kann u. a. auch erteilt werden, solange er nicht unanfechtbar ausreisepflichtig ist.

26	 Einem Ausländer, der um Asyl nachsucht, ist zur Durchführung des Asylverfahrens lt. § 55 des Asylverfahrensgesetzes (AsylVfG) der Aufenthalt 
im Bundesgebiet gestattet.

27	 Zum Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) gehören die 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) – Belgien, Bulgarien, Dänemark, 
Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Öster-
reich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn und Zypern – sowie die drei EWR/EFTA-Staa-
ten Liechtenstein, Island und Norwegen. 
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Im Zeitverlauf fällt auf, dass der Anteil der auslän-
dischen Personen mit befristetem Aufenthaltstitel 
von 14 % auf 22 % gestiegen ist. Diese Gruppe 
wächst überproportional schnell. Auch die Zahl 
der Ausländerinnen und Ausländer mit langfristi-
gem Aufenthaltsrecht steigt, wenngleich langsa-
mer; ihr Anteil ist jedoch rückläufig. 

Seit 2011 hat der Anteil der Personen mit sons-
tigem bzw. ungeklärtem Aufenthaltsstatus leicht 
von 5 % auf 7 % zugenommen; dies ist u. a. bedingt 
durch die vermehrten Zuzüge von Geflüchteten 
(s. dazu Indikator S5). Der Anteil der Asylsuchen-
den bzw. der Personen mit Aufenthaltsgestattung 
ist im Betrachtungszeitraum 2011 bis 2019 von ei-
nem halben Prozent auf gut 2 % gestiegen.

Weiterführende Literatur
Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flücht-
linge und Integration (2019, 2021a); Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge (2021e); Bundesministerium 
des Inneren, für Bau und Heimat (2021); Hessisches Sta-
tistisches Landesamt (2021b); Statistisches Bundesamt 
(2021h und k)

> Tabelle A5 im Online-Anhang 
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Hessen ist für Zuwandererinnen und Zuwanderer 
aus dem Ausland das beliebteste deutsche Flä-
chenland. Sie ziehen vor allem aus familiären, be-
ruflichen oder ausbildungsbezogenen Gründen 
hierher. Hinzu kommen die Asylsuchenden.

Zuwanderung kann eine große Chance für die 
Gesellschaft sein. In diesem Zusammenhang wird 
häufig auf die Bevölkerungsentwicklung verwie-
sen. Der demographische Wandel in Deutschland 
– und entsprechend Hessen – ist gekennzeichnet 
durch niedrige Geburtenzahlen bei steigender Le-
benserwartung der Bevölkerung.

Das Statistische Bundesamt (2019a) schätzt die 
Einwohnerzahl in Hessen für das Jahr 2060 auf 
rund 5,9 Millionen bei schwächerer Zuwanderung 
und 6,6 Mio. bei stärkerer Zuwanderung. Dies wä-
ren 0,4 Millionen Menschen weniger bzw. 0,3 Mil-
lionen mehr als 2021.

Das Problem jedoch ist, dass selbst bei gleich-
bleibender Einwohnerzahl die Bevölkerung ins-
gesamt altert: Beispielsweise prognostizieren die 
Demographen, dass der Anteil der über 80-Jähri-
gen von 7 % (2020) auf 10 bis 12 % im Jahr 2060 
steigt. Zuwanderung kann dazu beitragen, den 
Schrumpfungs- und Alterungsprozess abzumil-
dern – sie wird ihn aber nach Einschätzung der 
Fachliteratur nicht stoppen oder gar umkehren 
können.

Der demographische Wandel bringt auch einen 
Rückgang der Zahl der Personen im erwerbsfä-
higen Alter mit sich. Dies wird gravierende Aus-
wirkungen auf die Wirtschaft und die sozialen 
Sicherungssysteme haben. Die hessische Wirt-
schaft ist vorwiegend auf qualifizierte Arbeitskräf-
te angewiesen. Neben einer stärkeren Nutzung 
der inländischen Arbeitskräftepotenziale z. B. von 
Frauen, Älteren oder bereits in Hessen lebenden 
Personen mit Migrationshintergrund, die bislang 
nicht erwerbstätig sind (s. dazu die Indikatoren C1 

und C2), kann die Förderung der Zuwanderung 
qualifizierter und hochqualifizierter Personen aus 
dem Ausland dazu beitragen, dem sich in Hes-
sen abzeichnenden Fachkräfteengpass entge-
genzuwirken. Die Zuwanderung von Fachkräften, 
Studierenden und Forschenden liegt daher im 
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Interesse. 
Allerdings konkurriert Hessen mit anderen attrak-
tiven Regionen im In- und Ausland um qualifizier-
te Zuwandererinnen und Zuwanderer.

Zuwanderung birgt aber ebenso Herausforde-
rungen. Unterschiedliche Kulturen und mögli-
cherweise differente Wertvorstellungen treffen 
aufeinander. Dies kann zu einer fruchtbaren Aus-
einandersetzung und neuen Impulsen für die 
Aufnahmegesellschaft sowie die Zugewanderten 
führen, aber auch zur Ablehnung von Teilen der 
Bevölkerung oder einer Abschottung einzelner 
Gruppen.

Nur durch Integration und Teilhabe können die 
Potenziale der Zuwanderung zur Entfaltung ge-
bracht werden. Doch unterscheiden sich die per-
sönlichen Voraussetzungen, die Zugewanderte für 
eine erfolgreiche Integration und eine gleichbe-
rechtigte Teilhabe in Hessen mitbringen, zum Teil 
erheblich. 

In diesem Abschnitt werden die momentan vor-
liegenden Indikatoren zur Zuwanderung beschrie-
ben. Dabei liegt der Fokus nicht allein auf einer 
quantitativen Betrachtung der Zu- und Abwan-
derung, sondern es werden auch Altersstruktur, 
Migrationsmotive und Erwerbsmigration soweit 
möglich beleuchtet.

Im Jahr 2015 war das Migrationsgeschehen durch 
eine im historischen Vergleich einmalig hohe 
Fluchtzuwanderung gekennzeichnet. Dieses Er-
eignis machte in den letzten beiden Ausgaben 
des Integrationsmonitors gesonderte Ausführun-
gen zu Asylsuchenden und -berechtigten sinnvoll. 

Migration
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Da die künftige Entwicklung der Asylzuwanderung 
nicht absehbar war, wurden die hierbei verwende-
ten Indikatoren und Daten nicht in den bestehen-
den Kernindikatorensatz aufgenommen, sondern 
in einem Exkurs behandelt, auf den sich in späte-
ren Fortschreibungen des Monitors ggfs. verzich-
ten ließe – unter der Annahme, dass die Asylbe-
rechtigten nach und nach in der Bevölkerung mit 
Migrationshintergrund aufgehen würden. 

In dieser Ausgabe muss aufgrund von momentan 
nicht verfügbaren Daten die Zahl der Indikatoren 
zu Geflüchteten beträchtlich reduziert werden.

Während die Indikatoren Z1 bis Z10 die Zuwan-
derung beleuchten, wird mit Indikator Z12 auch 
die Abwanderung der ausländischen Bevölkerung 
aus Hessen untersucht. Diese ist – wie der Wan-
derungssaldo bei Z1 zeigt – nicht zu vernachlässi-
gen. Indikator Z11 thematisiert die Sorgen der Be-
völkerung mit und ohne Migrationshintergrund im 
Hinblick auf die anhaltend starke Zuwanderung.

Der Krieg in der Ukraine führte ab Ende Februar 
2022 zu einer massiven Fluchtmigration in die an-
grenzenden Staaten, sowie nach Deutschland und 
auch nach Hessen. Die Auswirkungen auf die fol-
genden Indikatoren waren bei Redaktionsschluss 
allerdings noch nicht quantifizierbar.
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Z1	 Zuwanderung und Abwanderung (IntMK A2a)

Definition 

Zahl der jährlichen ausländischen Zu- und Fortzüge nach bzw. 
aus Hessen über die Bundesgrenzen hinweg sowie Wanderungssaldo

Datenquelle

Wanderungs-
statistik

Hessen ist stark von Zuwanderung aus dem Aus-
land geprägt. Ausländerinnen und Ausländer 
ziehen vor allem aus familiären, beruflichen, aus-
bildungsbezogenen oder humanitären Gründen 
nach Hessen zu (s. dazu die Indikatoren Z6 und 
Z7). Dieser Indikator bildet die Zu- und Fortzüge 

von ausländischen Personen nach bzw. aus Hes-
sen über die Bundesgrenzen ab.28 Dabei bezeich-
net der Wanderungssaldo die Differenz zwischen 
Zu- und Fortzügen. 

Ausländische Zuzüge vom Ausland nach Hessen und ausländische Fortzüge von Hessen ins Ausland sowie der 
Wanderungssaldo 2005 bis 2020 (ohne Binnenwanderungen aus/in andere Bundesländer)

28	 Die hier abgebildeten Zahlen enthalten keine Wanderungen zwischen Hessen und anderen Bundesländern. Diese Bilanz ist allerdings relativ 
ausgeglichen.
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Im Jahr 2020 zogen gut 90.000 Personen mit aus-
ländischer Staatsbürgerschaft nach Hessen (blaue 
Linie in der obigen Grafik), während rund 65.000 
abwanderten (rote Linie). Dies ist eine deutlich 
verringerte Migrationstätigkeit als in den Vorjah-
ren. Ein Grund für den relativ starken Rückgang 
sind die Reisebeschränkungen infolge der Coro-
na-Pandemie ab März 2020.

Der – seit Jahren positive – Wanderungssaldo 
(grüner Balken) sank dadurch auf etwa 25.000 und 
war somit der niedrigste Wert der vergangenen 
zehn Jahren. Generell wandern deutlich mehr 
ausländische Männer als Frauen zu. Ihr Anteil an 
den Zugezogenen lag 2020 bei 62 %.

Im Berichtszeitraum unterlag die Zuwanderung 
deutlichen Schwankungen: In den Jahren nach 
2005 war die Zuwanderung relativ konstant, stieg 
aber ab 2010 kontinuierlich bis zu absoluten 
Höchstwerten in den Jahren 2015 und 2016 mit 
174.000 bzw. 166.000 ausländischen Zuzügen, 
um daraufhin wieder auf das Niveau von 2012 zu 
sinken. 

Als Ursachen werden die Umlenkung der Migra-
tionsströme infolge der Finanz- und Wirtschafts-
krise nach Deutschland, das Auslaufen der Über-
gangsfristen für die Arbeitnehmerfreizügigkeit im 
Zuge der EU-Osterweiterung und die Kriege und 
Krisen schwerpunktmäßig im Nahen Osten sowie 
in Afghanistan gesehen. Die weitere Entwicklung 
der Zuzüge lässt sich derzeit nicht abschätzen – 
die Corona-Pandemie ist hierbei ein zusätzlicher 
Unsicherheitsfaktor.

Ab März 2022 stiegen die Zuzüge von schutzsu-
chenden Ukrainerinnen und Ukrainern in Hessen 
massiv an. Genauere Zuzugszahlen lagen bei Re-
daktionsschluss allerdings noch nicht vor.

Die Abwanderung wird ausgewiesen durch die 
Zahl der jährlich registrierten Fortzüge über die 
Bundesgrenzen hinweg. Sie bewegte sich zwi-

schen 2005 und 2012 relativ konstant um die 
50.000 Personen pro Jahr; seit 2013 stieg sie kon-
tinuierlich auf 105.000 Fortzüge im Jahr 2016 an, 
um dann in den Folgejahren unter Schwankungen 
wieder zu sinken. Eine hohe Zuwanderung geht 
offenbar mit erhöhter, zeitlich leicht versetzter Ab-
wanderung einher.

Diese quantitativ bedeutsame Abwanderung soll-
te nicht übersehen werden; sie deutet auf starke 
und permanente Bevölkerungsbewegungen hin. 
Die Bezeichnung „Einwanderungsland“ sugge-
riert, dass sich die Migrantinnen und Migranten 
in ihrer Gesamtheit für lange Zeit – wenn nicht für 
immer – in Deutschland niederlassen. Viele Zu-
gewanderte sind jedoch offenbar sehr mobil. Ein 
ansehnlicher Teil scheint Deutschland nach nicht 
allzu langer Zeit entweder ganz den Rücken zu 
kehren, um in das Herkunftsland bzw. ein ande-
res Land zu migrieren, oder um (beispielsweise 
als Saisonarbeiter) mehrfach zu- und wieder weg-
zuziehen (Pendelmigration). Dies sollte bei der 
Konzeption integrationspolitischer Maßnahmen 
berücksichtigt werden (Wilkens 2016b).

Zwischen 2005 und 2010 hielten sich Zu- und Ab-
wanderung in etwa die Waage; danach überwog 
die Zuwanderung und es ergaben sich positive 
Wanderungssalden.

Der Bundesländer-Vergleich der ausländischen 
Wanderungssalden zeigt, dass Hessen 2020 das 
beliebteste Flächenland nach den drei Stadtstaa-
ten war: Setzt man den Saldo der ausländischen 
Zuwanderungen ins Verhältnis zur Gesamtbevöl-
kerung, kamen auf 1000 hessische Einwohner vier 
ausländische Zuzüge. 2015 lag dieser Wert bei 15 
(s. Tabelle Z1c im Online-Anhang).

Die folgende Abbildung verdeutlicht den Ein-
fluss der Zuwanderung auf die demographische 
Entwicklung. Es wird deutlich, dass ohne die Zu-
züge von Ausländerinnen und Ausländern die 
hessische Bevölkerung in den letzten Jahren 
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geschrumpft wäre, da mehr Personen sterben als 
Kinder geboren werden (s. gelbe Balken). Hinzu 
kommt seit 2005 ein negativer Wanderungssaldo 
von Deutschen, d. h. es ziehen mehr Deutsche aus 
Hessen fort (in andere Bundesländer oder ins Aus-
land) als nach Hessen zuziehen (s. blaue Balken). 
Diese Abgänge werden durch zugewanderte 
Ausländerinnen und Ausländer kompensiert bzw. 
übertroffen, sodass die hessische Bevölkerung 
2020 um 0,1 % im Vergleich zum Vorjahr leicht 
wuchs. 

Weiterführende Literatur
Brücker et al. (2022); Buch et al. (2020); Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge (2021d und e); Bundesinsti-
tut für Bevölkerungsforschung (2021); Bundesministeri-
um des Inneren, für Bau und Heimat (2021); Carow et 
al. (2019); Deutsches Jugendinstitut (2020); Hessisches 
Statistisches Landesamt (2019b, 2021c und e); Hoff-
meyer-Zlotnik (2019); OECD (2018, 2021a); Sachver-
ständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und 
Migration (2019a); Sachverständigenrat für Integration 
und Migration (2021a); Statistisches Bundesamt (2021l); 
Stiftung Malteser Migrationsbericht (2021); Wilkens 
(2016b)

> Tabellen Z1 im Online-Anhang

29	 Um eine vollständige Bevölkerungsbilanz abzubilden, schließt der Wanderungssaldo hier auch Wanderungen von Deutschen und Nichtdeut-
schen über die Landesgrenze Hessens in andere Bundesländer mit ein.



53

Z2	 Herkunftsregionen der Zugewanderten

Definition 

Herkunftsregionen der aus dem Ausland nach Hessen zugezogenen 
ausländischen Staatsbürger

Datenquelle

Wanderungs-
statistik

übrige Welt,
ungeklärt 11%

Asien 13%

Türkei 4%
übriges Europa 15%

EU-15 14%

EU-Beitrittsländer
2004 14%

Bulgarien,
Rumänien, Kroatien

29%

Die meisten der aus dem Ausland Zugewanderten 
kommen im Rahmen der sog. Binnenmigration 
aus Mitgliedstaaten der EU nach Hessen. 2020 
stammten 57 % aller ausländischen Zuzüge aus 
EU-Ländern (s. blaue, hellblaue und weiße Seg-
mente des Diagramms).

Ausländische Zuzüge nach Herkunftsregionen 2020 (Bruttozuwanderung ohne Fortzüge, Angaben in Prozent)
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Aus dem Ausland zugewanderte Ausländerinnen und Ausländer nach Herkunftsregionen 2005 bis 2020 
(Bruttozuwanderung ohne Fortzüge)
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Im Zeitverlauf ist eine deutliche Veränderung der 
Herkunftsregionen beobachtbar, wie die obige 
Grafik zeigt: Der coronabedingte Rückgang der 
Migrationsbewegungen im Jahr 2020 betrifft alle 
Herkunftsregionen. Besonders abgenommen ha-
ben Zuzüge aus Asien (-48 % im Vergleich zu 2018, 
s. rote Linie im obigen Diagramm). Aber auch die 
Zugänge aus den quantitativ bedeutsamsten Her-
kunftsländern Bulgarien, Rumänien und Kroatien 
sind um 31 % zurückgegangen (s. blaue Linie). 
Ebenso sank die Zahl der Zugewanderten mit un-
geklärter Staatsangehörigkeit, die im Rahmen von 
Fluchtmigration nach Hessen kommen (s. graue 
Linie).



55

Dadurch hat sich auch die Zusammensetzung der 
Zugewanderten insgesamt verändert, wie die ers-
ten beiden Säulen des obigen Diagramms ver-
deutlichen: 2011 stammten die meisten Zuzüge 
aus der EU, insbesondere aus Bulgarien, Rumä-
nien und Kroatien (27 %). 2020 hat v. a. der Anteil 
von Zuwanderern aus dem übrigen Europa zuge-
nommen (15 %) – zulasten von Personen aus der 
EU. Indikator Z3 zeigt die Staatsangehörigkeiten 
der Migrantinnen und Migranten differenzierter. 

Vergleicht man im obigen Balkendiagramm die 
Herkunft der 2020 rund 90.000 zugewanderten 
Ausländerinnen und Ausländer mit den 2,2 Mil-
lionen bereits in Hessen lebenden Personen mit 
Migrationshintergrund, so ergeben sich auch hier 
deutliche Unterschiede. Türkeistämmige bilden 
mit 14 % (bzw. gut 300.000, s. auch Indikator A2) 
die größte Gruppe der Personen mit Migrations-
hintergrund und sind deshalb in der Abbildung 
separat ausgewiesen. Verglichen damit ist die 

Zahl der rund 3.500 zugezogenen Türkinnen und 
Türken relativ niedrig. Von den 2020 Zugewan-
derten besitzen lediglich 4 % die türkische Staats-
angehörigkeit (s. gelbe Segmente des Balkendia-
gramms). 

2022 dürften sich die Herkunftsländer der Zuge-
wanderten durch den Krieg in der Ukraine deut-
lich verschieben.

Weiterführende Literatur
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (2021d); Bun-
desministerium des Inneren, für Bau und Heimat (2021); 
Deutsches Jugendinstitut (2020); Hessisches Statisti-
sches Landesamt (2021c); Hoffmeyer-Zlotnik (2019); 
Pfeffer-Hoffmann (2019); Seibert/Wapler (2020); Sach-
verständigenrat für Integration und Migration (2020a); 
Statistisches Bundesamt (2021g und l)

> Tabelle Z2 im Online-Anhang

Herkunftsregionen der ausländischen Zugewanderten 2011 und 2020 im Vergleich zur Gesamtbevölkerung mit 
Migrationshintergrund 2020 (Angaben in Prozent)
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Z3	 Staatsangehörigkeit der Zugewanderten

Definition 

Staatsangehörigkeit der ausländischen Zugezogenen nach Hessen 
über die Bundesgrenzen hinweg sowie Wanderungssalden

Datenquelle

Wanderungs- 
statistik

Ausländische Zuwanderung nach den 20 häufigsten Staatsangehörigkeiten und Wanderungssalden 2020

Wie in Z2 dargestellt, stammten 2020 über die 
Hälfte der ausländischen Zuzüge aus der EU 
(57 %). Eine Differenzierung nach Staatsangehö-
rigkeit zeigt, dass die meisten Zugewanderten die 
rumänische Staatsangehörigkeit haben, gefolgt 
von der bulgarischen, der polnischen, der kroa-
tischen und der italienischen. Die afghanische 
Staatsangehörigkeit ist die häufigste Staatsan-
gehörigkeit unter Geflüchteten (vgl. Indikator S6) 
und liegt auf Platz 13, gefolgt von Syrien. Die Tür-

kei – Herkunftsland der größten Gruppe von Zu-
gewanderten in Deutschland und Hessen (s. die 
Indikatoren A2 und Z2) – belegt den 6. Platz.

Die genannten Zahlen beziehen sich allerdings auf 
die Bruttozuwanderung (s. blaue Balken), d. h. sie 
berücksichtigen nur die Zuwanderung, nicht aber 
die Abwanderung. Der Wanderungssaldo hinge-
gen betrachtet die Differenz aus Zuzügen und 
Fortzügen, also die Nettozuwanderung (s. rote 
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Balken). Die zuzugsstärksten EU-Mitgliedsstaaten 
Rumänien und Bulgarien weisen auch den höchs-
ten Wanderungssaldo auf. Polen hingegen liegt 
auf Platz 3 der Zuzüge, doch sind hier fast genau-
so viele Fortzüge zu verzeichnen, so dass Polen 
hinsichtlich der Nettozuwanderung lediglich auf 
Platz 12 rangiert (zur Abwanderung s. auch Indi-
kator Z12).

Die regen Migrationsbewegungen von EU-Bür-
gerinnen und -Bürgern aus Osteuropa lassen sich 
u. a. durch die (z. T. mehrfache) Zu- und Abwan-
derung, sog. Pendelmigration, erklären. Hierun-
ter fallen auch Saisonarbeitskräfte, die von der 
EU-Freizügigkeit profitieren.

Auf den Plätzen 3 und 4 der Nettozuwanderung 
nach Staatsangehörigkeit liegen Afghanistan und 
Syrien. Diese Asylherkunftsländer weisen geringe-
re Zuzüge als die oben genannten europäischen 
Staaten auf, allerdings liegen die Fortzüge im 
zweistelligen Bereich, so dass der Wanderungs-
saldo relativ hoch ist.

Weiterführende Literatur
Buch et al. (2020); Bundesministerium des Inneren, für 
Bau und Heimat (2021); Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge (2021d und e); Hessisches Statistisches Lan-
desamt (2021c); Hoffmeyer-Zlotnik (2019); Pfeffer-Hoff-
mann (2019)

> Tabelle Z3 im Online-Anhang
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Z4	 EU-Zuwanderung

Definition 

Zuwanderung aus Mitgliedstaaten der EU, die der Freizügigkeit 
unterliegen

Datenquelle

Wanderungs-
statistik

Indikator Z2 zeigt, dass 2020 mehr als die Hälf-
te der ausländischen Zuzüge nach Hessen aus 
EU-Ländern stammen. Z3 hat die 20 häufigsten 
Staatsangehörigkeiten der Zugewanderten unter-
sucht und die Bedeutung der Zuwanderung aus 
Rumänien, Polen und Bulgarien unterstrichen.

Dieser Indikator beleuchtet ausschließlich die 
Nettozuwanderung aus EU-Ländern. Überra-
schenderweise ist der Saldo im Jahr 2020 trotz 
der pandemiebedingten Mobilitätsbeschränkun-
gen etwas höher als im Vorjahr. Diese führten 
nämlich nicht nur zu rückläufige Zuzugszahlen, 
sondern auch zu deutlich weniger Fortzügen von 
EU-Bürgerinnen und -Bürgern.

Die obige Abbildung macht deutlich, dass 2020 
Zugewanderte aus Rumänien die größte Gruppe 
bilden, gefolgt von Personen aus Bulgarien und 
Kroatien sowie Staatsangehörigen der GIPS-Staa-
ten (Griechenland, Italien, Portugal, Spanien). Die 
Nettozuwanderung aus den EU-2004-Beitritts-
ländern (im Wesentlichen die baltischen Staaten 
sowie Polen, Ungarn, Tschechien, Slowakei) und 
aus den restlichen EU-Ländern ist demgegenüber 
relativ gering. 90 % der Zugewanderten sind nach 
Angaben des Bundesamtes für Migration und 
Flüchtlinge (2021o: 4f.) im erwerbsfähigen Alter.

Im Beobachtungszeitraum nahm die Nettozuwan-
derung bis zum vorläufigen Höhepunkt im Jahr 
2014 deutlich zu. Dieser Aufschwung ab 2010 

Nettozuwanderung aus EU-Ländern 2008 bis 2020
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wurde in starkem Maße durch polnische, rumä-
nische und bulgarische Bürgerinnen und Bürger 
getragen, aber auch durch Zugezogene aus den 
GIPS-Staaten, was eine Folge der südeuropäi-
schen Finanz- und Wirtschaftskrise war. 2016 kam 
es zu einem erheblichen Einbruch in der Netto-
zuwanderung, die sich aber in den Folgejahren 
wieder positiv entwickelte. Der Beitritt Kroatiens 
zur EU 2013 erleichterte kroatischen Staatsange-
hörigen Zuwanderung und Aufenthalt; die Ein-
führung der vollen EU-Arbeitnehmerfreizügigkeit 
2015 führte zu einem weiteren Anstieg der Netto-
zuwanderung aus diesem Land. 

Deutlich wird außerdem, dass gerade die Netto-
zuwanderung aus Polen stark rückläufig ist; eine 
Erklärung dafür steht aus. Möglicherweise übt die 
dortige positive wirtschaftliche Entwicklung eine 
starke Anziehung auf abgewanderten Polinnen 
und Polen aus, so dass viele sich für eine Rückwan-
derung entscheiden. Im Fall von Rumänien und 
Bulgarien sind auch leicht rückläufige Salden be-
obachtbar; es bleibt abzuwarten, ob sich diese auf 
ein niedriges Niveau wie bei Polen einpendeln.

Abschließend muss darauf hingewiesen werden, 
dass die Europäische Union lediglich Drittstaatler 
als Zielgruppe integrationspolitischer Program-
me betrachtet und demensprechend nur solche 
Programme fördert, die dieses Kriterium erfüllen. 
Die Indikatoren Z2 bis Z4 sollten aber deutlich ge-
macht haben, dass ein Großteil derer, die in Hes-
sen möglicherweise integrationspolitische Maß-
nahmen benötigen, aus der EU stammen. 

Weiterführende Literatur
Babka von Gostomski (2016); Brücker et al. (2021a); 
Buch et al. (2020); Bundesamt für Migration und Flücht-
linge (2021i); Deutsches Jugendinstitut (2020); Hessi-
sches Statistisches Landesamt (2021c); Lechner (2020); 
Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integrati-
on und Migration (2019a); Seibert/Wapler (2020); Sta-
tistisches Bundesamt (2021g und l); Wolf/Kreyenfeld 
(2020)

> Tabelle Z4 im Online-Anhang
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Z5	 Altersstruktur der Zugewanderten

Definition 

Altersstruktur der ausländischen Zugewanderten
Datenquelle

Wanderungs-
statistik

Wie die Abbildung zeigt, sind die ausländischen 
Zuwanderinnen und Zuwanderer im Schnitt deut-
lich jünger als die bereits ansässige Bevölkerung. 
Der Zuzug vermag daher den zunehmenden Alte-
rungsprozess der hessischen Bevölkerung etwas 
verlangsamen; es besteht jedoch Einigkeit darü-
ber, dass Zuwanderung ihn nicht aufhalten kann 
(HessenAgentur 2019c).

Die meisten Zuwanderer (87 %), die 2020 nach 
Hessen kamen, sind im sog. erwerbsfähigen Alter 
(15 bis unter 65 Jahre) und erhöhen damit – zu-
mindest theoretisch – das Erwerbspersonenpo-
tenzial.30 Von der hessischen Gesamtbevölkerung 

fallen insgesamt fast zwei Drittel (65 %) in diese 
Altersgruppe. Allein 2020 stellen die Neuzuwan-
derer damit fast 2 % der hessischen Bevölkerung 
im erwerbsfähigen Alter. Knapp drei Viertel (72 %) 
aller 2020 zugewanderten Ausländerinnen und 
Ausländer waren zwischen 20 und 50 Jahre alt, 
unter der hessischen Gesamtbevölkerung waren 
anteilig nur 38 % dieser Altersgruppe zuzurech-
nen.

Ein Drittel aller 2020 zugewanderten Ausländerin-
nen und Ausländer ist jünger als 25 Jahre und da-
mit in einem Alter, in dem eine (weitere) Bildungs-
einrichtung besucht werden kann. Andererseits ist 

Altersstruktur der ausländischen Zugewanderten und der Gesamtbevölkerung 2020 (Angaben in Prozent)

30	 Viele durchlaufen jedoch z. Z. noch einen Integrationskurs, besuchen eine Bildungseinrichtung oder stehen aus anderen Gründen dem Arbeits-
markt nicht zur Verfügung.
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der Anteil der über 65-Jährigen bei den ausländi-
schen Zugewanderten mit 1,5 % um ein Vielfaches 
niedriger als bei der Gesamtbevölkerung (21 %); 
dies dürfte darauf zurückzuführen sein, dass die 
Altersgruppe im Rentenalter weder zu Erwerbs-
zwecken noch zur Familiengründung zuwandert. 

Weiterführende Literatur
Bundesministerium des Inneren, für Bau und Heimat 
(2021); Deutsches Jugendinstitut (2020); Fuchs et al. 
(2021); Geis-Thöne (2020); HessenAgentur (2019c); 
Hessisches Statistisches Landesamt (2021c); Institut 
für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (2018a); Sach-
verständigenrat für Integration und Migration (2021a); 
Statistisches Bundesamt (2020b, 2021l)

> Tabelle Z5 im Online-Anhang
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Z6	 Zuwanderungsmotive (IntMK A2b)

Definition 

Zuwanderungsmotive der Personen mit eigener Migrationserfahrung  
in einer Selbstauskunft

Datenquelle

Mikrozensus

Zugewanderte nach Hauptmotiv der Zuwanderung 2019 (Angaben in Prozent)

Dieser Indikator beschreibt die vorrangigen Mo-
tive, die Personen mit eigener Migrationserfah-
rung als Grund für ihren Zuzug nach Deutschland 
angeben. Er umfasst alle jemals nach Hessen zu-
gezogenen EU-Bürgerinnen und -Bürger sowie 
Drittstaatsangehörige, unabhängig von ihrer Auf-
enthaltsdauer.

Der Indikator spiegelt das bekannte Phänomen 
wider, dass ein Großteil der Zugewanderten aus 
familiären Gründen nach Deutschland kommt: 
Fast die Hälfte (49 %) gab an, zur Familienzusam-
menführung oder Familiengründung (z. B. Heirat) 
nach Deutschland zugezogen zu sein (s. weiße 
und blaue Segmente des Diagramms). Die Suche 
oder Aufnahme einer Arbeit war das zweithäufigs-
te Motiv, das 21 % der Zugewanderten nannten, 

wobei zwei Drittel von diesen bereits eine Ar-
beitsstelle vor ihrer Einreise hatten. 14 % sind aus 
humanitären Gründen (Flucht, Verfolgung, Ver-
treibung, Asyl) gekommen; 5 % kamen zur Ausbil-
dung – vor allem zum Studium – hierher. 11 % ha-
ben andere Gründe nach Deutschland geführt.31

Bei Analyse der Migrationsgründe nach Ge-
schlecht lassen sich deutliche Unterschiede erken-
nen: 43 % der Frauen, aber nur 33 % der Männer 
gaben an, dass die Familienzusammenführung 
ihr Zuwanderungsmotiv sei. 28 % der befragten 
Männer bezeichnen sich als Arbeitsmigranten, 
zwei Drittel von ihnen hatten bereits eine feste 
Stellenzusage vor der Einreise. Bei den Frauen 
hingegen nannten nur 14 % Arbeit als Haupt-
motiv. Flucht, Vertreibung, Verfolgung oder Asyl 

Arbeit: keine Stelle
vor der Einreise

gefunden 7%

Arbeit: Stelle schon
vor der Einreise
gefunden 14%

Studium, Aus-/
Weiterbildung 5%

Familien-
zusammenführung

38%

Familiengründung
(Heirat) 11%

Flucht, Asyl 14%

sonstige
Gründe 11%

31	 Der Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration (2019a: 16) weist darauf hin, dass der Indikator mit Vorsicht zu lesen 
ist. Es können auch andere Motive eine Rolle spielen, etwa ganz generell, „die eigenen Lebensumstände zu verbessern.“ Außerdem könnten 
sich die Motive im Zeitverlauf auch ändern.
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waren für 17 % der Männer und 11 % der Frauen 
der Zuwanderungsgrund. Das zweithäufigste Mo-
tiv von Migrantinnen war eine Heirat mit einer in 
Deutschland lebenden Person (16 %), bei Migran-
ten traf dies lediglich auf 6 % zu. Für eine Ausbil-
dung oder ein Studium sind 5 % der Männer und 
4 % der Frauen zugewandert. 

Auch die Aufenthaltsdauer korreliert leicht mit 
den Zuwanderungsmotiven. Je länger die Perso-
nen hier leben, desto häufiger war die Familien-
zusammenführung das Hauptmotiv der Zuwande-
rung. Zugewanderte mit einer Aufenthaltsdauer 
von unter elf Jahren gaben tendenziell häufiger 
an, aus beruflichen Gründen nach Deutschland 
gekommen zu sein.

Weiterführende Literatur
Borowsky et al. (2020); Bundesministerium des Inneren, 
für Bau und Heimat (2021); Geis-Thöne (2020); Sachver-
ständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und 
Migration (2019a); Statistisches Bundesamt (2021c)

> Tabelle Z6 im Online-Anhang
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Z7	 An Drittstaatsangehörige erteilte Aufenthaltserlaubnisse 

Definition 

Erteilte Aufenthaltserlaubnisse an zugewanderte Drittstaats-
angehörige

Datenquelle

Ausländerzentral-
register

Ein wesentliches Instrument der Steuerung der 
Zuwanderung nach Deutschland ist das Zuwande-
rungsrecht. Mit dem Aufenthaltsgesetz (AufenthG) 
sieht es die Möglichkeit der Zuwanderung zu ei-
nem bestimmten Zweck vor. EU-Staatsangehörige 
sind freizügigkeitsberechtigt, sie benötigen damit 
keine Aufenthaltserlaubnis. Drittstaatsangehöri-
gen kann eine Aufenthaltserlaubnis vor allem zum 
Zweck des Familiennachzugs (§§ 27ff. AufenthG), 
der Erwerbstätigkeit (§§ 18ff. AufenthG) oder ei-
ner Ausbildung bzw. eines Studiums (§§ 16f. Auf-
enthG) erteilt werden. Außerdem besteht die 

Möglichkeit der Zuwanderung aus humanitären 
Gründen (§§ 22ff. AufenthG) oder zur Durchfüh-
rung eines Asylverfahrens.

Der Indikator veranschaulicht, welche dieser 
rechtlichen Möglichkeiten der Zuwanderung aus 
Drittstaaten genutzt werden. Die Zahl der zweck-
bezogen erteilten Aufenthaltstitel kann Rück-
schlüsse auf die der Zuwanderung zugrundelie-
genden Motive ermöglichen.32 Nicht erfasst sind 
die freizügigkeitsberechtigten EU-Staatsangehö-
rigen, die über die Hälfte der Zuwandererinnen 

Erteilte Aufenthaltserlaubnisse an Drittstaatsangehörige 2013 bis 2019 sowie prozentuale Verteilung
(Jahr der Erteilung; Zuwanderung auch in den Vorjahren möglich) 

32	 Die Zahlen beziehen sich auf das Jahr, in dem der Titel erteilt wurde. Viele reisten jedoch bereits vorher nach Hessen ein. Die Daten beinhalten 
auch Statuswechsel, d.h. Wechsel von einem Aufenthaltstitel zu einem anderen (s. ausführlich Graf 2020: 27-32). Ausländerinnen und Ausländer, 
die sich noch im Asylverfahren befinden oder mit einer Duldung hier aufhalten, sind im Indikator nicht enthalten.
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und Zuwanderer nach Hessen ausmachen (vgl. 
Indikator Z2), sodass über deren Zuwanderungs-
motive keine Informationen vorliegen.33

In Hessen wurden 2019 rund 116.000 Aufenthalts-
erlaubnisse bzw. Blaue Karten EU34 an Drittstaats-
angehörige erteilt. Die Zahl ist seit 2013 deutlich 
gestiegen; 2015 wurden nur etwa 64.000 Aufent-
haltserlaubnisse ausgegeben. 

Die meisten Aufenthaltserlaubnisse wurden 2019 
aus familiären Gründen (37 %) sowie aus völker-
rechtlichen, humanitären oder politischen Grün-
den (36 %) an Personen aus Drittstaaten vergeben. 
14 % erhielten ihren Titel zum Zweck der Erwerbs-
tätigkeit. Jede zehnte Aufenthaltserlaubnis wurde 
an Nicht-EU-Bürgerinnen oder -Bürger erteilt, die 
in Hessen eine Ausbildung oder ein Studium auf-
nehmen wollten. 

Wie aus der obigen Grafik ersichtlich hat im Zeit-
verlauf die Zahl aller Aufenthaltstitel zugenom-
men, allerdings ist eine deutliche Verschiebung 
zugunsten der Aufenthaltserlaubnisse aus huma-
nitären Gründen zu beobachten. Diese hatten 
den höchsten Zuwachs zwischen 2013 und 2019 
zu verzeichnen (von 8.900 auf 41.400, s. rote 
Segmente). Moderater gestiegen ist die Zahl der 
Aufenthaltserlaubnisse aus familiären Gründen 
(von 26.200 auf 42.300, s. blaue Segmente) so-
wie die Zahl der zum Zweck der Erwerbstätigkeit 
vergebenen Titel (von 8.900 auf 16.900, s. gelbe 
Segmente). 2020 ist die Zahl der vergebenen Auf-
enthaltstitel infolge der coronabedingten Reise-
beschränkungen deutlich gesunken (s. Indikator 
Z1).35 

33	 Deshalb ist der Indikator auch nicht mit Indikator Z6 vergleichbar, der die Motive aller jemals Zugewanderten erfasst; Z7 hingegen bezieht sich 
nur auf aktuell erteilte Aufenthaltserlaubnisse an Drittstaatsangehörige.

34	 Die Blaue Karte EU ist ein „befristeter Aufenthaltstitel für hochqualifizierte Zuwanderer aus Drittstaaten, der die Perspektive bietet, frühzeitig 
ein Daueraufenthaltsrecht zu erlangen. In Deutschland wird die Blaue Karte EU an Akademikerinnen und Akademiker erteilt, wenn eine Arbeits
platzzusage für eine hochqualifizierte Beschäftigung vorliegt, mit der ein bestimmtes Regelmindestgehalt erzielt wird“ (Hanganu/Heß 2016: 5). 

35	 Mit dem Inkrafttreten des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes im März 2020 und den daraus resultierenden gesetzlichen und methodischen 
Änderungen hat das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge die statistische Berichterstattung umgestellt. Deshalb sind die Ergebnisse ab 
2020 nicht mehr mit den Vorjahren vergleichbar (Graf 2021: 3).

Weiterführende Literatur
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (2017b, 
2021e); Bundesministerium des Inneren, für Bau und 
Heimat (2021); Geis-Thöne (2020); Graf (2020, 2021); 
Hoffmeyer-Zlotnik (2019); Sachverständigenrat deut-
scher Stiftungen für Integration und Migration (2018b; 
2019a); Sachverständigenrat für Integration und Migra-
tion (2021c); Wilkens (2016)

> Tabelle Z7 im Online-Anhang
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Z8	 Erwerbszuwanderung aus Drittstaaten

Definition 

Erteilte Aufenthaltstitel an Drittstaatsangehörige zum Zweck der  
Erwerbstätigkeit

Datenquelle

Ausländerzentral-
register

Die Qualifikationsstruktur der Erwerbszuwande-
rung nach Hessen lässt sich anhand der Zahlen 
der in den unterschiedlichen Erwerbsbereichen 
erteilten Aufenthaltserlaubnisse36 verdeutlichen. 
Allerdings bildet dieser Indikator (wie auch Z7) 
wegen der EU-Freizügigkeit nur die Zahlen für 
Drittstaatsangehörige ab, die 2020 43 % aller Zu-
gewanderten ausmachten (s. Indikator Z2).

2019 wurde knapp jeder zweite berufsbezogene 
Titel an Erwerbstätige vergeben, die eine qualifi-
zierte Beschäftigung ausüben (46 %). Ein knappes 

Drittel (29 %) ging an Arbeiterinnen und Arbeiter 
ohne qualifizierte Beschäftigung sowie 22 % an 
Hochqualifizierte im Rahmen der Blauen Karte 
EU. Nur 3 % der Titel wurden an Forschende oder 
Selbstständige erteilt.

Nach Hessen kommen insgesamt erheblich 
mehr Drittstaatsangehörige zur Aufnahme einer 
Beschäftigung, die eine qualifizierte Berufsaus-
bildung voraussetzt, als Personen, für deren Be-
schäftigung keine besondere berufliche Qualifi-
kation erforderlich ist. Zu den Beschäftigten mit 

An Drittstaatsangehörige erteilte Aufenthaltserlaubnisse zum Zweck der Erwerbstätigkeit 2013 bis 2019  
(Jahr der Erteilung, Zuwanderung auch in Vorjahren möglich)

36	 Wie bei Z7 beziehen sich die Zahlen auf das Jahr, in dem der Titel erteilt wurde; viele Ausländer zogen jedoch bereits früher nach Hessen zu. 
Auch dieser Indikator beinhaltet Statuswechsel, d. h. Wechsel von einem Aufenthaltstitel zu einem anderen.
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qualifizierter Berufsausbildung zählen zum Bei-
spiel Fachkräfte mit Hochschulabschluss, Pflege-
kräfte, Spezialitätenköche oder leitende Ange-
stellte. Keine qualifizierte Berufsausbildung setzt 
z. B. Saisonbeschäftigung in der Land- und Forst-
wirtschaft oder eine Stelle als Haushaltshilfe oder 
Au-Pair voraus. 

Die Zahl der zum Zweck der Erwerbstätigkeit ver-
gebenen Titel hat sich zwischen 2013 und 2019 
mehr als verdoppelt von rund 7.100 auf 16.900. 
Dies resultiert vor allem aus einer Zunahme der 
Aufenthaltserlaubnisse an Erwerbstätige, die 
keiner qualifizierten Beschäftigung nachgehen 
(+ 3.600), sowie der im Rahmen der Blauen Kar-
te EU an Hochqualifizierte vergebenen Titel 
(+ 2.900). Im März 2020 ist das neue Fachkräfte-
einwanderungsgesetz in Kraft getreten, um Er-
werbsmigration zu erleichtern (Graf 2021: 10ff.). 
Dennoch ist die Zahl der 2020 vergebenen Auf-
enthaltstitel infolge der coronabedingten Reise-
beschränkungen deutlich zurückgegangen. 

Im Verhältnis zur Zahl der Erwerbstätigen in Hes-
sen relativieren sich diese Zuwanderungszahlen: 
In Hessen lebten 2019 rund 3,22 Millionen Er-
werbstätige, darunter 555.000 Ausländerinnen 
und Ausländer (Quelle: Mikrozensus). Im gleichen 
Jahr wurden insgesamt 16.902 Aufenthaltstitel 
zum Zwecke der Erwerbstätigkeit vergeben. Sie 
machen damit lediglich 3,6 % aller in Hessen aus-
ländischen Erwerbstätigen, 1,6 % aller Erwerbs-
tätigen mit Migrationshintergrund und 0,5 % der 
Erwerbstätigen insgesamt aus.

Weiterführende Literatur
Brücker et al. (2020a); Buch et al. (2020); Burstedde et 
al. (2021); Graf (2020, 2021); Geis-Thöne (2020, 2021a); 
Graf/Heß (2020); Gundert et al. (2020); Hanganu/Heß 
(2016); Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 
(2018a); Jaschke/Keita (2019); Lechner (2020); Sach-
verständigenrat deutscher Stiftungen für Integration 
und Migration (2018b; 2019a); Sachverständigenrat 
für Integration und Migration (2020d und 2021c); Sta-
tistisches Bundesamt (2020b); Stiftung Malteser Migra-
tionsbericht (2021); Tangermann/Grote (2017, 2018); 
Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (2021); Zika et 
al. (2020)

> Tabelle Z8 im Online-Anhang
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Ehefrauen zu
Deutschen 15%

Ehefrauen zu
Ausländern 17%

Ehemänner zu
Deutschen 9%

Ehemänner zu
Ausländerinnen 3%

Kinder 36%Elternteil 19%

sonstige
Familienangehörige

1%

37	 Ein Grund hierfür ist beispielsweise der Familiennachzug von Asylberechtigten, vor allem von Ehefrauen und Kindern (SVR 2019a:15).
38	 Nach der Legaldefinition des § 2 Abs. 3 AufenthG ist der Lebensunterhalt einer ausländischen Person gesichert, wenn sie ihn (einschließlich 

ausreichenden Krankenversicherungsschutzes) ohne Inanspruchnahme öffentlicher Mittel bestreiten kann. Dabei bleiben Kindergeld, Kinder-
zuschlag, Erziehungs- oder Elterngeld, Leistungen der Ausbildungsförderung sowie öffentliche Mittel, die auf Beitragsleistungen beruhen, 
außer Betracht.

39	 Interessante Muster dieser Form der Migration finden sich im Migrationsbericht der Bundesregierung (Bundesministerium des Inneren, für Bau 
und Heimat 2021: 144ff.). Für Hessen bietet Tabelle Z9 im Anhang entsprechende Daten.

Z9	 Ehegatten- und Familiennachzug aus Drittstaaten

Definition 

Erteilte Aufenthaltstitel an Drittstaatsangehörige zum Zweck des  
Familiennachzugs

Datenquelle

Ausländerzentral-
register

An Drittstaatsangehörige in 2019 erteilte Aufenthaltserlaubnisse für den Nachzug von verschiedenen Familienan-
gehörigen (Datenauszug aus dem AZR zum 31.08.2021)

Familiäre Gründe sind ein wichtiges Zuwande-
rungsmotiv von Drittstaatsangehörigen, das auch 
in der öffentlichen Debatte immer wieder Bedeu-
tung erlangt37 (s. dazu auch Indikator Z6 und Z7).

Ein Zuzug findet dabei sowohl in ausländische als 
auch in deutsche Familien statt. Zu den grund-
sätzlichen Voraussetzungen eines Familiennach-
zugs von Drittstaatsangehörigen zählt in der Re-
gel, dass ausreichender Wohnraum zur Verfügung 
steht und der Lebensunterhalt auf Dauer gesichert 
ist.38 Im Falle des Ehegattennachzugs müssen die 

Ehepartnerin und der Ehepartner das 18. Lebens-
jahr vollendet haben; außerdem muss sich der 
nachziehende Ehegatte zumindest auf einfache 
Art in deutscher Sprache verständigen können.

Knapp jeder zweite Familiennachzug von Aus-
länderinnen oder Ausländern nach Hessen ist ein 
Ehegattennachzug. Die Zahlen zeigen, dass sehr 
viel mehr Frauen zu ausländischen oder deutschen 
Ehemännern ziehen als umgekehrt (s. hellrote und 
dunkelrote Segmente im Diagramm); sie machen 
fast drei Viertel aller Ehegattennachzüge aus.39
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Gut jede dritte Aufenthaltserlaubnis (36 %) wird 
an Kinder erteilt, die zu ihren in Hessen lebenden 
Eltern ziehen (s. weißes Segment). Der Familien-
nachzug von Eltern und sonstigen Angehörigen 
ist dagegen zahlenmäßig eher von untergeordne-
ter Bedeutung.

Die folgende Tabelle zeigt die Hauptherkunfts-
gebiete des Familiennachzugs nach Hessen. An 
der Spitze steht mit großem Abstand die Türkei; 
vor allem ziehen hier türkische Partnerinnen bzw. 
Partner zu ihrer Ehegattin oder ihrem Ehegatten 
nach Hessen. Während auch bei Zuzügen aus Ma-
rokko, Russland und Indien der Anteil des Ehegat-
tennachzugs überwiegt, kommen bspw. aus Syri-
en und Korea anteilig deutlich mehr Kinder nach 
Hessen (s. Tabelle Z9 im Online-Anhang). 

Staatsangehörigkeit Anteil an allen aus familiären Gründen 
zugezogenen Drittstaatsangehörigen

Türkei 13 %

Syrien 10 %

Indien 6 %

Pakistan 6 %

Marokko 5 %

Serbien 4 %

Korea (Republik) 4 %

Russische Föderation 4 %

Kosovo 4 %

Bosnien und Herzegowina 3 %

sonstige Drittstaaten 40 %

Häufigste Staatsangehörigkeiten der Drittstaatsangehörigen, denen 2019  
eine Aufenthaltserlaubnis aus familiären Gründen erteilt wurde  
(Datenauszug aus dem AZR zum 31.08.2021, Angaben in Prozent)

Weiterführende Literatur
Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flücht-
linge und Integration (2019); Bundesamt für Migrati-
on und Flüchtlinge (2014, 2017b); Bundesministerium 
des Inneren, für Bau und Heimat (2021); OECD (2021); 
Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integrati-
on und Migration (2019a); Stiftung Malteser Migrations-
bericht (2019); Wälde/Evers (2018)

> Tabelle Z9 im Online-Anhang
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Z10	 Asylzuwanderung (IntMK A5)

Definition 

Jährlicher Zugang von Asylsuchenden nach Hessen
Datenquellen

EASY-Statistik40

Ein weiteres Motiv für die Zuwanderung nach 
Deutschland ist die Suche nach Schutz aus ver-
schiedenen Gründen und die Durchführung eines 
Asylverfahrens. Nach Art. 16a Abs. 1 GG genie-
ßen politisch Verfolgte Asylrecht. Das Bundesamt 
für Migration und Flüchtlinge prüft im Rahmen ei-
nes Asylverfahrens, ob einem Antrag auf Anerken-
nung als Asylberechtigter stattgegeben wird. Für 
die Dauer ihrer Asylverfahren erhalten die Antrag-
stellenden in Deutschland eine Aufenthaltsgestat-
tung (§ 55 AsylG). 

Verteilt werden die Asylsuchenden in die Erst-
aufnahmeeinrichtungen nach dem sogenannten 
EASY-Verfahren (Erstverteilung von Asylbegehren-
den). Die Festlegung der Quoten orientiert sich an 
einem zwischen den Bundesländern vereinbarten 

Schlüssel. 2021 musste Hessen nach diesem sog. 
Königsteiner Schlüssel gut 7,44 % aller Asylbe-
gehrenden aufnehmen (Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge 2022: 15).

Der Indikator bildet die Zahl der Asylsuchenden in 
Hessen ab. Deutlich erkennbar ist die relativ hohe 
Zahl der Asylbewerberinnen und Asylbewerber in 
den frühen 1990er Jahren mit einem Maximum 
von über 32.000 (1992). Die Ursachen sind vor 
allem im damaligen jugoslawischen Bürgerkrieg 
und in der Umbruchsituation einiger osteuropäi-
scher Staaten zu suchen. Seit 1993 ging die Asyl-
zuwanderung kontinuierlich zurück bis auf knapp 
1.300 Fälle im Jahr 2007. Ein Grund hierfür liegt 
auch im sog. Asylkompromiss von 1993 und der 
damit einhergehenden Grundgesetzänderung mit 

Asylzuwanderung nach Hessen 1989 bis 2021

40	 Da keine durchgängige Zeitreihe vorliegt, sind hier Angaben aus verschiedenen Datenquellen abgebildet: Quelle 1989-1992: Hessischer 
Landtag – Antwort auf die Kleine Anfrage Landtagsdrucksache 13/4088; ab 1993: Regierungspräsidium Darmstadt – statistische Auswertung 
„EASY-Verfahren“. 
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der Einführung des Prinzips der sicheren Drittstaa-
ten und der sicheren Herkunftsstaaten sowie der 
Flughafenregelung. Nach dieser können Asylver-
fahren für über einen Flughafen einreisende Asyl-
bewerbende, die aus sicheren Herkunftsstaaten 
kommen oder sich nicht ausweisen können, be-
reits im Flughafenbereich durchgeführt werden. 

Seit 2013 stiegen die Zahlen der Asylbegehren-
den wieder an, vor allem aufgrund des vermehr-
ten Zugangs aus der Balkanregion sowie aus 
Syrien. Nach einem absoluten Höchststand von 
knapp 80.000 Zugängen 2015 sank die Zahl 2016 
auf knapp 25.000, die aber im langjährigen Mittel 
immer noch als hoch einzuschätzen ist.41 In den 
Folgejahren gingen die Zahlen kontinuierlich zu-
rück auf 6.700 in 2020, zuletzt auch bedingt durch 
Grenzschließungen infolge der Corona-Pande-
mie. In 2021 stiegen die Asylzugänge erstmalig 
seit sechs Jahren wieder an auf knapp 11.200. Ein 
wesentlicher Grund ist die politische Situation in 
Afghanistan – 36 % aller Asylbegehrenden kamen 
2021 aus diesem Land.

Aufgrund des Kriegs in der Ukraine steigt die Zahl 
der Schutzsuchenden in 2022 massiv an. Anfang 
April waren über das EASY-Verfahren bereits rund 
40.000 Zugänge gemeldet, davon mehr als 35.000 
Personen aus der Ukraine – wobei zu diesem Zeit-
punkt nur ein Teil der ukrainischen Geflüchteten 
über das EASY-Verfahren registriert wurde.

Kapitel 7 geht anhand von 23 Indikatoren ausführ-
licher auf die Asylzuwanderung ein und analysiert 
die Integration von Schutzsuchenden. 

41 Die bisher beschriebenen Daten stammen aus dem sog. EASY-System, einer IT-Anwendung zur Erstverteilung der Asylbegehrenden. Sie in-
formiert über die Zugänge von Asylsuchenden nach Hessen. Die Asylgeschäftsstatistik hingegen gibt Auskunft über die beim Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge gestellten formalen Asylanträge (s. Indikator S1). Die Zahlen wichen zwischen 2014 und 2017 erheblich voneinander 
ab, da aufgrund der hohen Flüchtlingszahlen die Betroffenen teilweise erst im Folgejahr ihren Asylantrag stellen konnten (sog. EASY-Gap;  
s. auch Bundesministerium des Inneren 2016). Im Jahr 2020 wurden beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 8.199 Asylerstanträge in 
Hessen gestellt.

Weiterführende Literatur
Brücker et al. (2019); Bundesamt für Migration und 
Flüchtlinge (2021e und h, 2022); Bundesministerium 
des Inneren (2016); Bundesministerium des Inneren, für 
Bau und Heimat (2021); Grote (2018, 2021); Hessisches 
Ministerium für Soziales und Integration (2019c); Pro-
Asyl (2021); Sachverständigenrat deutscher Stiftungen 
für Integration und Migration (2019a); Schmidt et al. 
(2020); Statistisches Bundesamt (2021m); Stiftung Mal-
teser Migrationsbericht (2019, 2021); United Nations 
High Commissioner for Refugees – UNHCR (2021)

> Tabelle Z10 im Online-Anhang 
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Z11	 Sorgen wegen Zuwanderung

Definition 

Besorgnis der Bevölkerung hinsichtlich Zuwanderung
Datenquelle

SOEP 

Nicht nur die Wanderungszahlen, sondern auch 
die Meinungen der Bevölkerung im Hinblick auf 
Zuwanderung sind von Interesse für die hessische 
Integrationspolitik. Mit der im SOEP gestellten 
Frage können Daten für diesen Indikator gewon-
nen werden: „Wie ist es mit den folgenden Ge-
bieten – machen Sie sich da Sorgen? ...über die 
Zuwanderung nach Deutschland?“

Die hessische Bevölkerung äußerte sich im Jahr 
2019 – unabhängig vom Migrationshintergrund 
– mehrheitlich besorgt über die Zuwanderung. 
Unter den Personen ohne Migrationshintergrund 
scheinen diese Sorgen weiter verbreitet zu sein als 
unter Personen mit diesem Hintergrund: 74 % der 
Befragten ohne Migrationshintergrund machen 

sich „große“ oder „einige“ Sorgen über die Zu-
wanderung, unter den Befragten mit Migrations-
hintergrund sind es 71 % (s. hellrote und dunkel-
rote Segmente der Grafik). Im Vergleich zum Jahr 
2017 ist vor allem der Anteil derjenigen mit „gro-
ßen“ Sorgen zurückgegangen – um sieben Pro-
zentpunkte bei hessischen Personen ohne Migra-
tionshintergrund und um acht Prozentpunkte bei 
Menschen mit Migrationshintergrund. Entspre-
chend ist der Anteil der Personen, die sich keine 
Sorgen bezüglich der Zuwanderung machen, in 
beiden Gruppen gewachsen. 

Im Zeitverlauf schwankten die Anteile derjeni-
gen mit „großen Sorgen“ sowie jener, die sich 
„keine Sorgen“ um Zuwanderung machen. Die 

Sorgen aufgrund von Zuwanderung in einer Selbstauskunft nach Migrationshintergrund 2005 bis 2019  
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Entwicklung verläuft bei der Bevölkerung mit und 
ohne Migrationshintergrund weitgehend parallel. 
Interessant ist, dass die Anteile, die sich „einige 
Sorgen“ machen, im Zeitverlauf ähnlich groß und 
eher stabil sind.42

Weiterführende Literatur
Faus/Storks (2019); Forschungsgruppe Wahlen (2019); 
Gerhards et al. (2016); Hessisches Ministerium für So-
ziales und Integration (2020b); Jacobsen et al. (2017); 
Lechner (2020); Sachverständigenrat deutscher Stiftun-
gen für Integration und Migration (2019a); Schmidt et 
al. (2020); Wittlif (2018)

> Tabelle Z11 im Online-Anhang

42	 Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) hat im Jahr 2016 ein „Stimmungsbarometer zu Flüchtlingen in Deutschland“ veröffentlicht. 
Über ein Drittel der Befragten sah damals in der Flüchtlingszuwanderung langfristig eher Chancen als Risiken (37 %), knapp die Hälfte (48 %) 
war jedoch gegenteiliger Auffassung. 39 % der Befragten meinten, die Fluchtzuwanderung habe negative Auswirkungen auf die deutsche 
Wirtschaft, und 44 % waren der Auffassung, sie habe Auswirkungen auf das kulturelle Leben; jeweils über ein Drittel (39 % bzw. 35 %) vertrat 
jedoch eine gegenteilige Auffassung (Gerhards et al. 2016).
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Z12	 Abwanderung nach Staatsangehörigkeit

Definition 

Staatsangehörigkeit der aus Hessen über die Bundesgrenzen hinweg 
Fortgezogenen mit ausländischer Staatsangehörigkeit

Datenquelle

Wanderungs-
statistik

Hessen ist zwar ein beliebtes Ziel für Zuwande-
rung, doch verlassen viele Menschen unser Bun-
desland auch wieder: 2020 standen etwa 90.000 
ausländischen Zuzügen rund 65.000 Fortzüge ge-
genüber (vgl. Indikator Z1). 

Bei den Staatsangehörigkeiten der Abgewander-
ten fällt auf, dass diese bis auf Ungarn denselben 
Top 10 der Herkunftsländer bei den Zuzügen ent-
sprechen, in leicht veränderter Reihenfolge (vgl. 
Indikator Z3). Möglicherweise handelt es sich hier 
teilweise um zirkuläre Wanderungsbewegungen 
von Personen, die zu- und bald wieder fortziehen, 
sich also z. B. als Saisonarbeiterinnen und Saiso-
narbeiter43 nur temporär in Hessen aufhalten.

Die häufigsten Fortzüge sind bei Personen mit 
rumänischer, polnischer, bulgarischer, ungeklär-
ter und italienischer Staatsangehörigkeit zu ver-
zeichnen, die zusammen die Hälfte aller Fortzüge 
ausmachen (32.300 bzw. 50 %). Unter die 4.823 
Fortzüge von Personen mit ungeklärter Staatsan-
gehörigkeit fallen vermutlich viele Geflüchtete, die 
Deutschland wieder verlassen. Diese Zahl ist im 
Vergleich zu den Vorjahren angestiegen: 2019 wur-
den nur knapp 1.500 Fortzüge ungeklärter Staats-
angehörigkeit registriert und 2018 etwa 2.900.

Weiterführende Literatur
Buch et al. (2020); Dustmann/Görlach (2016); Hoff-
meyer-Zlotnik (2017); Hessisches Statistisches Landes-
amt (2021c); Sachverständigenrat deutscher Stiftungen 
für Integration und Migration (2019a); Schmitt et al. 
(2019); Statistisches Bundesamt (2021g)

> Tabelle Z12 im Online-Anhang

Ausländische Fortzüge ins Ausland nach den 20 häufigsten Staatsangehörigkeiten 2020

43	 Darunter fallen zum Beispiel Erntehelferinnen und Erntehelfer oder Servicepersonal in der Gastronomie in Ferienzeiten.
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Unter der strukturellen Integration ist die Beteili-
gung von Personen mit Migrationshintergrund an 
den Kerninstitutionen der Aufnahmegesellschaft 
zu verstehen. Bildung (Abschnitt 5.1.1) und Arbeit 
(Abschnitt 5.1.2) gelten in der öffentlichen Dis-
kussion als Schlüssel zur Integration. Zunehmend 
wird auch die Bedeutung der Sprache betont, die 
Abschnitt 5.3.1. thematisiert. 

Grundlegende Bildung ist wichtig für die Teilha-
be in verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen, 
vor allem für eine erfolgreiche Teilhabe am Ar-
beitsleben. Erwerbstätigkeit ermöglicht ein ei-
genes Einkommen, das ein unabhängiges Leben 
eröffnen sollte. Ein geringes oder fehlendes Ein-
kommen birgt das Risiko der Armut; öffentliche 
Transferzahlungen sollen Armut verhindern bzw. 
reduzieren. 

Von einem Fortschritt der Integration wird dann 
ausgegangen, wenn die Partizipation der Bevöl-
kerungsgruppe mit Zuwanderungsgeschichte – 
gemessen beispielsweise in Quoten der Bildungs- 
und Erwerbsbeteiligung oder des Armutsrisikos 
– sich jener der nicht zugewanderten Bevölkerung 
annähert. 

5.1	 Die strukturelle Dimension der Integration
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5.1.1	 BILDUNG

Diverse Studien belegen, dass Ausländerinnen 
und Ausländer sowie Deutsche mit Migrationshin-
tergrund im Bildungsbereich tendenziell schlech-
tere Ergebnisse erzielen als Deutsche ohne 
Migrationshintergrund (Konsortium Bildungsbe-
richterstattung 2006; Autorengruppe Bildungs-
berichterstattung 2008 und Folgejahre bis 2020). 
Dies zeigt sich bereits in der frühkindlichen Bil-
dung sowie in der Schule (z. B. Peter/Spieß 2015; 
OECD 2016b). Die Autorengruppe Bildungsbe-
richterstattung (2020: 6) beobachtet, dass Kinder 
mit Migrationshintergrund deutlich häufiger von 
zumindest einer der drei Risikolagen für Bildung, 
dem „Risiko formal gering qualifizierter Eltern“ 
sowie der sozialen und der finanziellen Risikolage, 
betroffen sind. 

Im System der beruflichen Bildung und in der 
Hochschule sind Personen mit ausländischer 
Staatsangehörigkeit bzw. Migrationshintergrund 
unterrepräsentiert (z. B. Bundesinstitut für Be-
rufsbildung 2021); Autorengruppe Bildungsbe-
richterstattung 2020), ebenso in der beruflichen 
Weiterbildung (Autorengruppe Bildungsbericht-
erstattung 2016: 181f.; zur Beteiligung an der be-
trieblichen Weiterbildung Bundesministerium für 
Bildung und Forschung 2021a: 41).44

Aufgrund der Tertiärisierung und der Digitalisie-
rung steigen die Anforderungen an die Qualifi-
kationen der Erwerbstätigen laufend. Bildung gilt 
darüber hinaus als wichtige Voraussetzung der 
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Außerdem 
hat der Bildungsabschluss oft einen Einfluss auf 
das im Lebensverlauf erzielte Arbeitseinkommen 
(und damit auf die Altersvorsorge) und dieses 
wiederum hat einen deutlichen Einfluss auf den 
Lebensstandard. 

Aus diesen Gründen bleibt die Bildungspartizipa-
tion der Zugewanderten und ihrer Kinder ein aktu-
elles Thema. Gleichzeitig geben die Bildungsda-
ten wesentliche Aufschlüsse über die Ressourcen, 
die dem Arbeitsmarkt augenblicklich und in Zu-
kunft zur Verfügung stehen.

Im Folgenden werden zunächst die Indikatoren 
erläutert, die Bildungsprozesse abbilden, und an-
schließend jene, die sich auf die Bildungsstruktur, 
d. h. die erworbene Bildung der erwachsenen Be-
völkerung (im Sinne von Humankapital), beziehen.

Abschnitt 5.1.2 beschäftigt sich mit dem Themen-
feld Arbeit, Abschnitt 5.1.3 mit den Themenfel-
dern Einkommen und Armut. 

44	 Der Nationale Bildungsbericht weist darauf hin, dass Personen mit Migrationshintergrund sowie Personen ohne beruflichen Abschluss häufiger 
an formalen Bildungsaktivitäten (z. B. Lehrveranstaltungen, Kursen) teilnehmen. Dies könne damit zusammenhängen, „dass viele ausländische 
Abschlüsse in Deutschland trotz positiver Entwicklungen in der Anerkennungspraxis weiterhin nicht anerkannt werden; zudem haben Personen 
mit Migrationshintergrund eine besondere Motivation, ihre Bildungsbenachteiligung zu kompensieren“ (Autorengruppe Bildungsberichterstat-
tung 2020: 17).
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B1	Frühkindliche Bildung – Betreuung in Kindertages-
	 einrichtungen (IntMK C1b, C2b)

Definition 

Anteil der Kinder verschiedener Altersgruppen in Kindertages-
einrichtungen nach Migrationshintergrund an allen Kindern der 
jeweiligen Altersgruppe

Datenquelle

Statistisches Bundes-
amt (Sonderaus-
wertung)
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Einschlägige Studien zeigen, dass die frühkindli-
che Förderung entscheidenden Einfluss auf den 
späteren Bildungserfolg hat. Die pädagogisch 
fundierte Förderung in Kindertagesstätten ist ein 
ergänzendes Angebot zur Erziehung in der Fami-
lie. Kindertageseinrichtungen haben mittlerweile 
„die Grundschule als erste öffentliche Bildungsin-
stitution im Lebenslauf abgelöst“ (Autorengruppe 
Bildungsberichterstattung 2016: 70). 

Die institutionelle Bildungszeit in Kindertagesein-
richtungen (nicht berücksichtigt ist bei diesem Indi-
kator die öffentlich geförderte Kindertagespflege) 
wirkt sich gerade bei Kindern aus bildungsfernen 
Bevölkerungsgruppen und/oder mit unzureichen-
den Sprachkenntnissen positiv aus. Insbesondere 

der Entwicklung der sprachlichen Fähigkeiten im 
Deutschen, die in Kindertagesstätten sehr geför-
dert werden kann, wird eine Schlüsselrolle bei der 
Integration zuerkannt, da sie den Zugang zu schu-
lischer Bildung und den weiteren Bildungsweg 
beeinflussen. 

Allerdings zählt frühkindliche Bildung nicht zum 
staatlichen Bildungsauftrag, sondern liegt im Ent-
scheidungsbereich der Eltern. In Hessen hat sich 
die Nutzung frühkindlicher Bildungseinrichtungen 
in den letzten Jahren unterschiedlich entwickelt. 
Die institutionelle Betreuung der unter 3-Jährigen 
in Kindertageseinrichtungen hat zugenommen, 
was auf die steigende Erwerbstätigkeit von Müt-
tern und den intensiven Ausbau der U3-Betreuung 
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zurückzuführen ist. Die Betreuungsquote wuchs 
in dieser Altersgruppe zwischen 2011 und 2020 
von 17 % auf 27 % und liegt in Hessen leicht über 
der des früheren Bundesgebietes (25 %). Mit zu-
nehmendem Alter der Kinder steigt auch die Be-
treuungsquote – der Nationale Bildungsbericht 
spricht von der „Bildungsbeteiligungsquote“ 
(Hessisches Ministerium der Justiz, für Integration 
und Europa 2012a; Autorengruppe Berichterstat-
tung 2018: 53). In der Altersgruppe der 3- bis un-
ter 6-Jährigen beträgt sie 91 %, liegt nach einer 
Zunahme, gefolgt von einer Abnahme allerdings 
nur geringfügig über der von 2011.

31 % der Null- bis Zweijährigen ohne Migrations-
hintergrund und 21 % derjenigen mit Migrations-
hintergrund45 besuchten 2020 eine Kindertages-
einrichtung. Damit hat sich die Betreuungsquote 
für Kinder mit Migrationshintergrund in dieser 
Altersgruppe seit 2009 mehr als verdoppelt. Al-
lerdings hat sich die „Betreuungslücke“ zwischen 
Kleinkindern mit und ohne Migrationshintergrund 
von 10 Prozentpunkten gegenüber 2009 nicht zu-
rückentwickelt.

In der Altersgruppe der Drei- bis unter Sechsjäh-
rigen ist ein anderer Trend zu beobachten: Die 
Wahrnehmung der Angebote der Kindertages-
stätten wurden in den letzten Jahren mit abneh-
mender Tendenz von Kindern ohne Migrations-
hintergrund genutzt; deren Betreuungsquote fiel 
zwischen 2009 und 2016 um 5 Prozentpunkte, 
stieg jedoch ab 2016 wieder und lag 2020 bei fast 
96 %. Bei Kindern mit Migrationshintergrund hat 
sie dagegen im gleichen Zeitraum mit Schwan-
kungen um knapp 5 Prozentpunkte bis 2014 
auf 93 % zugenommen, ist seitdem aber wieder 

rückläufig und lag 2020 nur noch bei knapp 87 %. 
Insgesamt ergibt sich in dieser Altersgruppe eine 
wieder wachsende Betreuungslücke.

Die Differenzen in den Bildungsbeteiligungsquo-
ten von Vorschulkindern mit und ohne Migrations-
hintergrund können sich zum Teil mit der unter-
schiedlich hohen Erwerbsbeteiligung bei Frauen 
mit und ohne Migrationshintergrund erklären las-
sen (s. Indikator C2) sowie mit dem unterschied-
lichen Bildungsstand der Eltern (Autorengruppe 
Bildungsberichterstattung 2016: 171; s. auch Indi-
katoren B13, B 14). Es gibt ferner Hinweise darauf, 
dass auch unterschiedliche Wertvorstellungen zur 
frühkindlichen Erziehung – vor allem bei der ers-
ten Zuwanderergeneration – eine Rolle spielen 
könnten (Sachverständigenrat deutscher Stiftun-
gen für Integration und Migration 2013b: 99). 
Auch die Qualität der Betreuung, eine unzurei-
chende vielfaltsorientierte Öffnung oder die (z. B. 
kirchliche) Trägerschaft der jeweiligen Einrichtung 
könnte einen Einfluss haben (Peter/Spieß 2015: 
13). Als sicher gilt, dass die Beteiligung an früh-
kindlicher Bildung abhängig vom Bildungsstand 
der Eltern ist (Autorengruppe Bildungsberichter-
stattung 2016: 60, 171) und dass insbesondere 
Kinder mit beidseitigem Migrationshintergrund46 
unterrepräsentiert sind (Peter/Spieß 2015: 12).47 
Denkbar ist, dass Kindertagesstätten in manchen 
Herkunftsregionen nicht die Tradition haben und 
den Stellenwert genießen wie in Deutschland und 
anderen westlichen Ländern.48 

Die Daten des SOEP 2019 zeigen, dass Eltern 
mit Migrationshintergrund durchweg zufriedener 
„mit den vorhandenen Möglichkeiten der Kin-
derbetreuung“ sind als Eltern ohne Migrations
hintergrund.49

45	 Die Kinder- und Jugendhilfestatistik erhebt abweichend vom Mikrozensus den Migrationshintergrund mit der Frage, ob mindestens ein El-
ternteil eines Kindes in Kindertagesbetreuung ausländischer Herkunft ist („elterliche Migrationserfahrung“; Böttcher et al. 2010, Kolvenbach/
Taubmann 2006). Die zweite Stufe des Erhebungsmerkmals ist die Frage nach der „vorrangig in der Familie gesprochenen Sprache“ (Deutsch / 
nicht Deutsch). Der erste Integrationsindikatorenbericht der Bundesregierung geht jedoch davon aus, dass die Kinder- und Jugendhilfestatistik 
aufgrund ihres Erfassungskonzeptes die Gruppe der Kinder mit Migrationshintergrund zahlenmäßig unterschätzt. (Beauftragte der Bundesre-
gierung für Migration, Flüchtlinge und Integration 2009: 144,154)

46	 d. h. deren beide Elternteile einen Migrationshintergrund haben
47	 zur Nutzung der Kindertagesbetreuung durch die Kinder von Geflüchteten s. Gambaro et al. (2018, 2018)
48	 zur Geschichte der Kindergärten in Deutschland sehr ausführlich Berger (2016) 
49	 Auf einer Skala von 0 bis 10 gaben 54 % der Elternteile mit, aber nur 42 % der Elternteile ohne Migrationshintergrund den Wert 7 oder höher an.
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Über Maßnahmen der Landesregierung, mit de-
nen die Teilhabe bildungsbenachteiligter Kinder 
gefördert werden soll, informiert der aktuelle Lan-
dessozialbericht (Hessisches Ministerium für Sozi-
ales und Integration 2022a).

Weiterführende Literatur
Autorengruppe Bildungsberichterstattung (2008 und 
Folgejahre); Bange (2018); Beauftragte der Bundes-
regierung für Migration, Flüchtlinge und Integration 
(2016, 2019); Bundesministerium für Familien, Senio-
ren, Frauen, Jugend (2020a und b); Cornelissen et al. 
(2018); Deutsches Jugendinstitut (2020); Domen et 
al. (2021); Hessisches Ministerium der Justiz, für Inte-
gration und Europa (2012a); Hessisches Statistisches 
Landesamt (2022a und b); Gambaro et al (2018, 2019); 
Institut der deutschen Wirtschaft (2017); Jessen et al. 
(2018, 2020); Lokhande/Schu (2021); Olszenka/Rie-
del (2020); Peter/Spieß (2015); Sachverständigenrat 
deutscher Stiftungen für Integration und Migration 
(2013b, 2014a, 2016b, 2017e; Sachverständigenrat für 
Integration und Migration (2021b, 2021c); Statistisches 
Bundesamt/Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialfor-
schung (2021); Stichs/Rotermund (2017)

> Tabelle B1 im Online-Anhang
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B2	 Kinder mit nichtdeutscher Familiensprache in Kinder-
	 tageseinrichtungen (IntMK C3)

Definition 

Anteil der Kinder (3 bis unter 6 Jahre) in Kindertageseinrichtungen,  
in deren Familie vorrangig nicht Deutsch gesprochen wird, an allen 
Kindern dieser Altersgruppe in Kindertageseinrichtungen 

Datenquelle

Kinder- und 
Jugendhilfestatistik

Anteile der Kinder zwischen 3 und 6 Jahren mit nichtdeutscher Familiensprache in Kindertageseinrichtungen 
2006 bis 2019 (Anteile in Prozent)

Die Kinder- und Jugendhilfestatistik erhebt seit 
2006 bei jedem Kind in Kindertageseinrichtun-
gen, ob bei ihm zu Hause überwiegend Deutsch 
gesprochen wird. Der Anteil der drei- bis unter 
sechsjährigen Kinder in Kindertagesstätten, de-
ren Familiensprache nicht vorrangig Deutsch ist, 
liegt in Hessen bei gut einem Drittel (35 %) und 
damit über dem Bundesdurchschnitt von 22 %. 

Im Berichtszeitraum – von 2006 und 2019 – hat 
der Anteil dieser Kinder von 22 % auf 35 % zu-
genommen. Die schnelle Entwicklung macht 
deutlich, welchen Herausforderungen die Kinder-
tageseinrichtungen gegenüberstehen. Da zuneh-
mend viele Kinder beim Erlernen der deutschen 
Sprache auf das Bildungssystem angewiesen 
sind, kommt der Sprachförderung in Kindertages-

stätten immense Bedeutung zu (Autorengruppe 
Bildungsberichterstattung 2020: 98ff.). 

Die Bildungsberichterstattung weist auf die auch 
in Hessen „unausgewogene Verteilung von Kin-
dern mit Migrationshintergrund zwischen den 
Kindertageseinrichtungen“ hin, die u. a. darauf 
zurückzuführen ist, dass Eltern Kindertagesstätten 
im Wohnumfeld der Kinder wählten. Die daraus 
resultierenden sozialräumlichen Segregationsten-
denzen erschweren die Sprachförderung in den 
betreffenden Einrichtungen. 

Hessenweit sprechen 35 % der Kinder zwischen 3 
und 6 Jahren, die Kindertageseinrichtungen be-
suchen, zu Hause überwiegend eine andere Spra-
che als Deutsch; dies gilt gerade in Mittel- und 
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Westhessen und hier vor allem (in absteigender 
Folge) in Offenbach, Rüsselsheim, Frankfurt, Ha-
nau, Fulda, Wiesbaden, Kassel, Gießen sowie im 
Landkreis Groß-Gerau (s. die Karte unten; Auto-
rengruppe Bildungsberichterstattung 2020, Tab. 
C5-2web). Insbesondere für diese Kinder sind 
„alltagsintegrierte Gelegenheiten“ zum Erlernen 
der deutschen Sprache bedeutsam. Deshalb ist 
es problematisch, dass ein großer Teil der Kinder 
mit anderer Familiensprache Einrichtungen besu-
chen, in denen die Mehrheit der Kinder zu Hause 
ebenfalls wenig Deutsch spricht (Autorengruppe 
Bildungsberichterstattung 2016: 167).

Hervorzuheben ist aber auch die Zweisprachigkeit 
vieler Kinder. Bundesweit wachsen 48 % der Kin-
der unter 6 Jahre mit Migrationshintergrund mit 
einer zweiten Sprache auf, unter denen, deren El-
tern selbst zugewandert sind, sind es sogar zwei 
Drittel (66 %; Autorengruppe Bildungsberichter-
stattung 2020: 97).

Weiterführende Literatur
Autorengruppe Bildungsberichterstattung (2008 und 
Folgejahre); Beauftragte der Bundesregierung für 
Migration, Flüchtlinge und Integration (2019); Deut-
sches Jugendinstitut (2020); Domen et al. (2021); Gam-
baro et al (2018, 2019); Geis-Thöne (2021b); Hessisches 
Ministerium der Justiz, für Integration und Europa 
(2012b); Konrad-Adenauer-Stiftung (2021); Lokhande/
Sch (2021); Olszenka/Riedel (2020); Peter/Spieß (2015); 
Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integrati-
on und Migration (2013b, 2014a); Sachverständigenrat 
für Integration und Migration (2021b); Stichs/Roter-
mund (2017)

> Tabelle B2 im Online-Anhang

Anteile drei- bis unter sechsjähriger Kinder mit nichtdeutscher 
Familiensprache an allen Kindern in Tageseinrichtungen 

Quelle: Autorengruppe Bildungsberichterstattung (2020: 98)

Drei- bis unter Sechsjährige mit nicht- 
deutscher Familiensprache an allen  
Kindern in Tageseinrichtungen:  

	   0	bis unter 10 % 
	 10	bis unter 15 % 
	 15	bis unter 20 % 
	 20	bis unter 30 % 
	 30	bis unter 40 % 
	 40	bis unter 63 %

Deutschland insgesamt: 

	 2018: 21 % 
	 2019: 22 %



83

Die besuchte Schulform von Kindern und Jugend-
lichen mit Migrationshintergrund50 lässt wichtige 
Rückschlüsse auf ihren Stand der Integration und 
die vielfaltsorientierte Öffnung der Bildungsein-
richtungen zu. Der Indikator erlaubt einen Blick 
auf den Zwischenstand des Bildungsverlaufes von 
Jugendlichen in der achten Klassenstufe. 

Die Daten zeigen, dass bei Achtklässlerinnen und 
Achtklässlern mit Migrationshintergrund51 die 
Gymnasialbesuchsquote mit 33 % erheblich nied-
riger ist als bei Schülerinnen und Schülern dieser 
Klassenstufe ohne Migrationshintergrund (50 %). 
Der Anteil der Realschülerinnen und Realschüler 
mit Migrationshintergrund liegt mit 27 % wenige 

B3	 Schulbesuch (8. Klasse) nach Schulformen (IntMK D1)

Definition 

Anteil der Schülerinnen und Schüler nach Migrationshintergrund in 
der 8. Klasse nach Schulformen an allen Schülerinnen und Schülern 
dieser Klassenstufe 

Datenquelle

Schulstatistik

Verteilung der Schülerinnen und Schüler nach Migrationshintergrund und Geschlecht in der 8. Jahrgangsstufe auf 
die  verschiedenen Schulformen, Schuljahr 2020/21 (Angaben in Prozent)
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50	 In Hessen können seit dem Schuljahr 2009/10 die Schülerdaten nicht nur nach Staatsangehörigkeit, sondern auch nach Migrationshintergrund 
ausgewiesen werden. Dies ist aktuell nur in wenigen Bundesländern möglich. Die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge 
und Integration (2019: 16f.) bemerkt dazu: „Die KMK hat die Erhebung des Migrationshintergrunds in der Schulstatistik im Jahr 2003 beschlos-
sen, in zahlreichen Ländern wurde mit der Umsetzung begonnen, eine alle Länder erfassende Gesamtstatistik liegt jedoch nicht vor.“

51	 Die Definition des Migrationshintergrundes in der hessischen Schulstatistik basiert auf den drei Merkmalen Staatsangehörigkeit, überwiegend 
in der Familie gesprochene Sprache und Geburtsland. Migrationserfahrungen der Eltern gehen nicht in die Ableitung des Merkmals ein. Der so 
definierte Migrationshintergrund unterscheidet sich deutlich von der Definition des Statistischen Bundesamtes im Mikrozensus, aber auch von 
der der Kinder- und Jugendhilfestatistik.
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52	 Die Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration (2019: 144) weist basierend auf dem Bildungsbericht darauf 
hin, dass „bei Kindern mit Migrationshintergrund … überproportional häufig drei Risikofaktoren gleichzeitig auftreten, die ihr Entwicklungs-
potenzial einschränken können: ihre Familie ist von Armut bedroht, die Eltern sind nur in geringem Maße oder gar nicht erwerbstätig, und sie 
haben nur niedrige Bildungsabschlüsse erreicht“.

53	 Diese Studie arbeitet die Bildungsaspirationen u. a. in Abhängigkeit von den unterschiedlichen Milieus, in denen Familien leben, heraus.
54	 Die Zahl der Hauptschulen wurde in Hessen zwischen 1980 und 2019 um mehr als zwei Drittel reduziert (von 348 auf 100; ohne Hauptschulen 

an Gesamtschulen); die Zahl der Schülerinnen und Schüler beträgt heute knapp ein Fünftel der damaligen Schülerzahl (etwa 9.995 gegenüber 
62.570; Hessisches Statistisches Landesamt 2020a). 

Prozentpunkte über dem derjenigen ohne Migra-
tionshintergrund (19 %). Deutlich größer ist das 
Gefälle beim Besuch der Hauptschule (14 % der 
Jugendlichen mit vs. 7 % der Jugendlichen ohne 
Migrationshintergrund). Entgegen der landläufi-
gen Meinung sind Jugendliche mit Migrationshin-
tergrund an Förderschulen in Hessen nicht über-
repräsentiert (jeweils 4 %). Ersichtlich ist ferner, 
dass Mädchen unabhängig vom Migrationshinter-
grund erheblich besser abschneiden als Jungen; 
sie besuchen seltener die Hauptschule und häufi-
ger das Gymnasium (vgl. dazu z. B. Wilkens 2013). 
Allerdings ist eine deutliche Lücke zwischen Mäd-
chen mit und ohne Migrationshintergrund zu 
beobachten.

In der Fachliteratur (z. B. OECD 2006; Auernhei-
mer 2013) wurde in den vergangenen Jahren 
diskutiert, dass das Abschneiden der Kinder und 
Jugendlichen mit Migrationshintergrund mög-
licherweise auch mit mangelnder Sprachförde-
rung, einer im internationalen Vergleich frühen 
Differenzierung der Schulformen nach Abschluss 
der Primarstufe und einer Mittelschichtorientie-
rung der Schule (z. B. im Hinblick auf Unterricht-
sinhalte, Sprache, Lehrkörper) im Zusammenhang 
steht. Halbtagsunterricht begrenze die notwendi-
ge Förderung. Der Bericht der Beauftragten der 
Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und 
Integration (2019: 167) führt als weitere Faktoren 
den „Einfluss sozialer Herkunft bei der Noten-
vergabe und Schulübergangsempfehlung, man-
gelnde Wertschätzung und Akzeptanz gegenüber 
bestimmten Herkunftsgruppen, geringere Leis-
tungserwartung, Unterschätzung kognitiver Po-
tenziale, fehlende ethnische Diversität der Lehrer-
schaft und im Lehrmaterial verinnerlichte negative 
Stereotype“ bei allen Beteiligten auf. 

Die Bildungsforschung betont dagegen immer 
wieder, dass der Schulerfolg in Deutschland stark 
mit der sozialen Herkunft und den Sprachkennt-
nissen korreliere. Schülerinnen und Schüler, deren 
Eltern einen niedrigen Bildungsstand haben oder 
nicht in Deutschland schulisch sozialisiert worden 
sind, schneiden tendenziell schlechter ab52 (so be-
reits Konsortium Bildungsberichterstattung 2006). 
Der Bildungsbericht 2016 arbeitet jedoch heraus, 
dass bei der Berücksichtigung des sozioökono-
mischen Hintergrundes 15-Jährige mit und ohne 
Migrationshintergrund „zu vergleichbaren Antei-
len die jeweiligen Bildungsgänge“ besuchen (Au-
torengruppe Bildungsberichterstattung 2016: 11). 
Damit in Zusammenhang steht „die Bildungsnähe 
oder die Bildungsaspiration, die Eltern ihren Kin-
dern vermitteln“ (Bundesregierung 2011: 397). In 
der Literatur wird regelmäßig die hohe Bildung-
saspiration von Eltern mit Migrationshintergrund 
hervorgehoben (vgl. z. B. Barz et al. 201553, Be-
cker/Gresch 2016). 

Vor allem kann die Bedeutung der Kenntnis der 
deutschen Sprache, die zum Teil nur im Bildungs-
system – und hier häufig unter erschwerten Be-
dingungen (s. dazu Indikator B2) – erworben wird, 
nicht oft genug betont werden. Die deutsche 
Sprache muss im Vergleich zu einigen anderen 
Sprachen als schwer und ihr Erlernen als mühsam 
eingeschätzt werden.

Im Berichtszeitraum ist eine Aufwärtsmobilität 
der Schülerinnen und Schüler im hessischen Bil-
dungssystem zu beobachten, wie die folgende 
Abbildung zeigt: Die Bedeutung der Hauptschu-
le54 hat ab- und die der Gesamtschule sowie des 
Gymnasiums zugenommen. Von dieser Entwick-
lung haben sowohl Jugendliche ohne als auch mit 
Migrationshintergrund profitiert; Jugendliche mit 
Migrationshintergrund haben aufgeholt (s. dazu 
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auch Autorengruppe Bildungsberichterstattung 
2018: 93). Trotzdem bleibt eine deutliche Lücke 
bestehen.

Entwicklung der Verteilung der Schülerschaft nach Migrationshintergrund in der 8. Jahrgangsstufe auf die 
verschiedenen Schulformen in Hessen, Schuljahre 2009/10 bis 2020/21 (Angaben in Prozent) 
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Über Maßnahmen der Landesregierung, mit de-
nen die Teilhabe bildungsbenachteiligter Kinder 
gefördert werden soll, informiert der aktuelle Lan-
dessozialbericht (Hessisches Ministerium für Sozi-
ales und Integration 2022a).

Weiterführende Literatur
Auernheimer (2013); Autorengruppe Bildungsbericht-
erstattung (2010 und Folgejahre); Beauftragte der 
Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Inte-
gration (2016, 2019); Deutsches Jugendinstitut (2020); 
Hessisches Ministerium für Soziales und Integration 
(2021b); Hessisches Statistisches Landesamt (2022a 
und b); Konsortium Bildungsberichterstattung (2006); 
Lokhande/Schu (2021); OECD (2006, 2016); Jungkamp/
Pfafferott (2019); Sachverständigenrat deutscher Stif-
tungen für Integration und Migration (2012b, 2014a, 
2016b, 2017e); Sachverständigenrat für Integration 
und Migration (2021b und c); Statistisches Bundesamt/
Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (2021); 
Wilkens (2013)

> Tabellen B3 im Online-Anhang
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B4	 Schülerkompetenzen nach Migrationshintergrund 
	 (IntMK D2a, D2b)

Definition 

Anteile der Schülerinnen und Schüler der 4. und 9. Jahrgangsstufe,  
die die jeweiligen  Mindeststandards in den Fächern Deutsch-Lesen  
bzw. Mathematik erreichen, verfehlen oder übertreffen an der 
gesamten Schülerschaft der entsprechenden Jahrgangsstufe nach 
Migrationshintergrund

Datenquelle

IQB-
Bildungstrend

Die Kultusministerinnen und -minister der Länder 
haben anhand gemeinsamer Bildungsstandards 
festgelegt, welche Kompetenzen Schülerinnen 
und Schüler bis zu einem bestimmten Zeitpunkt 
in ihrer Schullaufbahn entwickelt haben sollen. 
„Kompetenzstufen veranschaulichen die Anfor-
derungen, die auf dem jeweiligen Fähigkeitsni-
veau mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit 
gemeistert werden“ (Autorengruppe Bildungsbe-
richterstattung 2016: 95). Seit 2011 überprüft das 
Institut für Qualitätssicherung im Bildungswesen 

an der Berliner Humboldt-Universität (IQB) regel-
mäßig, wie groß die Anteile an der Schülerschaft 
sind, die Mindest- und Regelstandards erreichen, 
verfehlen oder übertreffen und differenziert dabei 
nach Migrationshintergrund.55 Der Nationale Bil-
dungsbericht weist schon seit Jahren darauf hin, 
dass die Schülerkompetenzen bei Kindern und 
Jugendlichen mit Migrationshintergrund zum Teil 
deutlich unter denen der Kinder ohne diesen Hin-
tergrund liegen. Allerdings werden die Daten nur 
in größeren Zeitabständen erhoben.

Erreichen oder Übertreffen der Regelstandards in der 4. und 9. Klassenstufe nach Migrationshintergrund, 2011, 
2016 und 2018 (Angaben in Prozent)

55	 „Die Erfassung der Schülerkompetenzen erfolgt mittels Zufallsstichproben. Die Teilnahme an den Tests ist an öffentlichen Schulen verbindlich. 
(…) Für neu zugewanderte Schülerinnen und Schüler mit einer nichtdeutschen Herkunftssprache bestand keine Teilnahmepflicht, wenn sie we-
niger als ein Jahr in deutscher Sprache unterrichtet wurden und nicht in der Lage waren, Deutsch zu lesen oder zu sprechen. Neuzuwanderung 
schlägt sich daher nur zeitverzögert nieder. (…) Zur Bestimmung des Migrationshintergrundes wird erfasst, ob ein oder beide Elternteile im 
Ausland geboren sind.“ (Integrationsministerkonferenz 2021: 58)
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Für die 4. Jahrgangsstufe wurden 2011 und 2016 
die Kompetenzen in Mathematik und Deutsch-Le-
sen geprüft; bei der 9. Jahrgangsstufe wurden 
die Lesekompetenzen 2011 und 2016 untersucht 
und die mathematischen Kompetenzen 2018. 

Im Fach Mathematik erreichen oder übertreffen 
im Jahr 2016 insgesamt 62 % der Viertklässler die 
Regelstandards (s. vorangegangene Abbildung). 
Betrachtet man die Ergebnisse nach Migrations-
hintergrund zeigt sich, dass dies auf 70 % der Kin-
der ohne Migrationshintergrund zutrifft, aber nur 
auf 51 % der Kinder mit Migrationshintergrund. 

Im Fach Deutsch (Lesen) dagegen liegen die 
Gesamtanteile der Kinder in der 4. Jahrgangsstu-
fe, die die Regelstandards erreichen oder über-
treffen, mit 68 % etwas höher. Differenziert nach 
Migrationshintergrund zeigt sich, dass auch hier 
die Kinder ohne diesen Hintergrund besser ab-
schneiden (78 % vs. 56 %).

In der 9. Jahrgangsstufe erreicht oder übertrifft 
lediglich etwa die Hälfte (48 %) die Regelanfor-
derungen im Bereich Lesen, und zwar 56 % der 
Jugendlichen ohne und 35 % der Jugendlichen 
mit Migrationshintergrund. Im Hinblick auf die 
mathematischen Kompetenzen erreichen oder 
übertreffen 52 % der Schülerinnen und Schüler 
ohne Migrationshintergrund die Regelstandards 
und 30 % der Jugendlichen mit Migrationshinter-
grund.

Zwischen 2011 und 2016 kann bei Schülerinnen 
und Schülern mit Migrationshintergrund in beiden 
Kompetenzbereichen eine Verbesserung konsta-
tiert werden; die beobachtete Lücke wird kleiner.

Die folgende Abbildung illustriert das Nichterrei-
chen der schulischen Mindeststandards in den 
Fächern Mathematik und Deutsch (Lesen) in un-
terschiedlichen Klassenstufen und verschiedenen 
Jahren:

Nichterreichen der Mindeststandards in der 4. und 9. Klassenstufe nach Migrationshintergrund, 2011, 2016 und 
2018 (Anteile in Prozent)
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B4	 Schülerkompetenzen nach Migrationshintergrund 
	 (IntMK D2a, D2b)
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Im Fach Mathematik erreichte im Jahr 2016 fast 
ein Fünftel (19 %) der Viertklässler mit Migrations-
hintergrund die Mindeststandards nicht; unter 
den gleichaltrigen Kindern ohne Migrationshin-
tergrund waren es 11 %.

Die Lesekompetenzen erwiesen sich – zumindest 
in der 4. Klasse – als besser; hier erreichten 17 % 
der Kinder mit und 6 % der Kinder ohne Migrati-
onshintergrund die Mindeststandards nicht. In der 
9. Jahrgangsstufe erreichten 35 % der Jugendli-
chen mit Migrationshintergrund die Mindeststan-
dards beim Lesen nicht, aber „nur“ 16 % der Ju-
gendlichen ohne Migrationshintergrund. Obwohl 
sich auch hier bei Schülerinnen und Schülern mit 
Migrationshintergrund gegenüber 2011 leichte 
Verbesserungen beobachten lassen, kann deutli-
cher Handlungsbedarf konstatiert werden. 

Eine weitere Differenzierung der Daten ist mög-
lich und zeigt, dass sowohl in der 4. auch in der 9. 
Jahrgangsstufe mehr Schüler mit Migrationshin-
tergrund und nur einem zugewanderten Elternteil 
die Regelstandards erreichen oder übertreffen als 
Schüler, bei denen beide Elternteile im Ausland 
geboren sind. Bedenklich ist, dass 40 % der Schü-
lerinnen und Schüler mit beidseitigem Migrations-
hintergrund in der 9. Klasse die Mindeststandards 
beim Lesen nicht erfüllen. Details dazu finden sich 
in Tabelle B4 im Online-Anhang.

Die Daten legen nahe, dass viele Schülerinnen 
und Schüler mit Migrationshintergrund immer 
noch besonderen Unterstützungsbedarf haben, 
obwohl sich ihre gemessenen Leistungs- bzw. 
Kompetenzrückstände in den letzten Jahren ver-
ringerten. (Autorengruppe Bildungsberichterstat-
tung 2014: 88f.; Sachverständigenrat deutscher 
Stiftungen für Integration und Migration 2014a: 
18, 2016b; OECD 2016c) Die PISA-Studie 201656 

belegt eine „Leistungslücke“ zwischen Kindern 
der ersten sowie zweiten Zuwanderergeneration 

und Kindern ohne Migrationshintergrund von fast 
einem Schuljahr – „selbst wenn man die Unter-
schiede in der sozialen Herkunft und die zuhause 
gesprochene Sprache in Rechnung stellt“ (OECD 
2016b).

Weiterführende Literatur
Autorengruppe Bildungsberichterstattung (2008 und 
Folgejahre); Beauftragte der Bundesregierung für 
Migration, Flüchtlinge und Integration (2016, 2019); Di-
onysos/Illiger (2016); Henschel et al. (2019); Hessisches 
Ministerium für Soziales und Integration (2021); Institut 
der deutschen Wirtschaft (2017); Integrationsminister-
konferenz (2019, 2021); Konsortium Bildungsbericht-
erstattung (2006); Lokhande/Schu (2021); Sachver-
ständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und 
Migration (2017e); Sachverständigenrat für Integration 
und Migration (2021b); Stanat et al. (2019); Statistisches 
Bundesamt/Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialfor-
schung (2021); Wilkens (2013)

> Tabellen B4 im Online-Anhang

56	 Das Programme for International Student Assessment (PISA) untersucht, inwieweit Schülerinnen und Schüler gegen Ende ihrer Pflichtschulzeit 
Kenntnisse und Kompetenzen erworben haben, die es ihnen ermöglichen, an der Wissensgesellschaft teilzuhaben. Mehr als eine halbe Million 
Schülerinnen und Schüler im Alter von 15 Jahren haben in 72 Ländern und Regionen an der letzten Erhebung teilgenommen. Der Schwerpunkt 
der Untersuchung in 2016 lag auf den Naturwissenschaften.
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B5	 Intensivschülerinnen und -schüler

Definition 

Zahl der Schülerinnen und Schüler, die vorübergehend in Intensiv-
klassen oder Intensivkursen beschult werden. 

Datenquelle

Schulstatistik
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Ein größerer Teil von Neuzugewanderten im 
schulpflichtigen Alter verfügt nicht über ausrei-
chende Deutschkenntnisse, um dem Unterricht an 
regulären Schulen zu folgen. Daher bieten Schu-
len sog. Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinstei-
gern verpflichtend Intensivklassen an, die eine 
Hilfe für den Erwerb grundlegende Kenntnisse 
unserer Sprache bieten. Sie bestehen in der Re-
gel ein Jahr und bereiten den Übergang in Regel-
klassen vor. Intensivklassen können regional oder 
überregional organisiert sein.

Für Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteiger, 
die keine Intensivklassen besuchen können, wer-
den verpflichtend Intensivkurse angeboten. Die-
se finden während des regulären Unterrichts statt, 
dauern bis zu zwei Jahre und vermitteln ebenfalls 
grundlegende Kenntnisse der deutschen Sprache. 

Außerdem werden Alphabetisierungskurse an-
geboten, die sich an Schülerinnen und Schüler 
wenden, die bislang keine Schule besucht haben 
und/oder das lateinische Alphabet als weitere 
Schrift erlernen müssen. Sie finden ebenfalls wäh-
rend der Unterrichtszeit in den Intensivklassen 
oder Intensivkursen statt. 

Weiterführende Literatur
Hessisches Kultusministerium (2021); Pagel et al. (2021)

> Tabelle B5 im Online-Anhang

Schülerinnen und Schüler in Intensivklassen und -kursen, Schuljahr 2015/16 bis 2019/20



90 5  Integration und Teilhabe

B6	 Schulentlassene (IntMK D3)

Definition 

Anteil der Schulentlassenen57 eines Jahrgangs an allgemein-
bildenden Schulen nach Schulabschluss und Migrationshintergrund 
an allen Schulentlassenen der jeweiligen Gruppe

Datenquelle

Schulstatistik
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Die Teilhabe von Jugendlichen mit Migrations-
hintergrund an schulischer Bildung spiegelt sich 
besonders gut in ihren Schulabschlüssen wieder. 
Dieser Indikator misst die erreichten Abschlüsse 
bei den Schülerinnen und Schülern eines Jahr-
gangs zum Ende ihrer Schullaufbahn.58 Der Schul-
abschluss hat einen wesentlichen Einfluss auf die 
weitere Bildungsbiographie bzw. die Chancen am 
Arbeitsmarkt. 

Demnach übersteigt im Schuljahr 2020/21 der 
Anteil der Abiturientinnen und Abiturienten ohne 
Migrationshintergrund mit 37 % den der Abitu-
rientinnen und Abiturienten mit Migrationshin-
tergrund (21 %) erheblich. Der Anteil der Schul-
entlassenen mit Hauptschulabschluss liegt unter 
jungen Leuten ohne Migrationshintergrund deut-
lich niedriger als unter denen mit Migrationshin-
tergrund (13 % vs. 24 %). Jugendliche mit Migra-
tionshintergrund verlassen häufiger die Schule 

Schulentlassene nach Schulform, Migrationshintergrund und Geschlecht, Schuljahr 2020/21 (Angaben in Prozent) 

57	 „Schulabgänger“ umfassen nach Definition der Kultusministerkonferenz die Jugendlichen, die die Schule ohne Abschluss verlassen. Die Schüler 
mit Abschluss werden dagegen als „Absolventen“ bezeichnet. Das Bundesinstitut für Berufsbildung umschreibt Schulabgänger und Absolven-
ten als „Schulentlassene“ (Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2012: VII).  

58	 An den beruflichen Schulen holen viele Schülerinnen und Schüler ihren allgemeinbildenden Schulabschluss nach, andere erwerben dort einen 
höherwertigen Schulabschluss. Insgesamt wurden 2014 ein „Viertel aller allgemeinbildenden Schulabschlüsse an Absolventen beruflicher Schu-
len vergeben“ (Schedding-Kleis 2015: 132). 
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59	 Außerdem ist darauf hinzuweisen, dass die Abiturientenquoten in den einzelnen Bundesländern sehr stark voneinander abweichen; sie schwan-
ken zwischen 29 % in Bayern und 57 % in Hamburg (2019). Damit variieren auch die Abiturientenquoten der Ausländerinnen und Ausländer: In 
Bayern ist die Abiturientenquote der deutschen Schulentlassenen fast dreimal so hoch wie die der ausländischen, in Hamburg liegt sie dagegen 
gut zweimal so hoch (Integrationsministerkonferenz 2021; eigene Berechnungen).

ohne Schulabschluss (4 % vs. 1 %). Die Anteile der-
jenigen, die ihre Schullaufbahn mit einem Real-
schulabschluss beenden, sind in beiden Gruppen 
identisch (46 %). Die Abbildung zeigt ferner, dass 
junge Frauen tendenziell etwas höhere Schulab-
schlüsse erreichen als junge Männer, unabhängig 
vom Migrationshintergrund. Allerdings verdecken 
die Zahlen, dass die Bildungserfolge von Jugend-
lichen mit Migrationshintergrund sehr heterogen 
sind.59 
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Bei Schulabschlüssen ist bei Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund über den Berichtszeitraum 
hinweg zunächst eine leichte Aufwärtsmobilität zu 
beobachten, die dann stagniert. Während sich der 
Anteil derer, die die Schule mit Realschulabschluss 
verlassen, über die vergangenen Jahre hinweg 
zwischen 42 % und 46 % bewegte, schwankte der 
Anteil der Schulabgängerinnen und -abgänger 
mit Abitur zwischen 18 % und 24 %: Zurückgegan-
gen ist der Anteil der Schulentlassenen mit Haupt-
schulabschluss von 29 % auf 24 %. Der Anteil der 
Schulabgänger ohne Schulabschluss schwankt um 
die 4 %. 

Das vorherige Säulendiagramm zeigt wenig Dy-
namik im Hinblick auf die Angleichung der Schul-
abschlüsse. Die Lücke zwischen den Bildungsab-
schlüssen hat im Berichtszeitraum Bestand gehabt 
und nach wie vor erreichen Jugendliche ohne 
Migrationshintergrund im Durchschnitt höhere 
Schulabschlüsse als Jugendliche mit Migrations-
hintergrund.

Weiterführende Literatur
Autorengruppe Bildungsberichterstattung (2008 und 
Folgejahre); Beauftragte der Bundesregierung für 
Migration, Flüchtlinge und Integration (2016, 2019); Di-
onysos/Illiger (2016); Hessisches Ministerium der Justiz, 
für Integration und Europa (2012a, 2013a); Hessisches 
Ministerium für Soziales und Integration (2021b); Hes-
sisches Statistisches Landesamt (2022a und b); Institut 
der deutschen Wirtschaft (2017); Konsortium Bildungs-
berichterstattung (2006); Lokhande/Schu (2021); Jung-
kamp/Pfafferott (2019); Sachverständigenrat für Integ-
ration und Migration (2021b); Statistisches Bundesamt/
Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (2021); 
Wilkens (2013)

> Tabellen B6 im Online-Anhang
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B7	 Übergangsstatus von allgemeinbildender Schule zu 
	 beruflicher Ausbildung, Studium oder Erwerbs- bzw. 
	 Nichterwerbstätigkeit (IntMK D5)

Definition 

Bevölkerung zwischen 18 und 25 Jahren nach Migrationshintergrund 
und Übergangsstatus

Datenquelle

Mikrozensus
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Die Untersuchung von Übergängen, die den Le-
benslauf von Menschen charakterisieren, ist Ge-
genstand der Übergangsforschung. Eine denkba-
re und häufig eingenommene Perspektive bezieht 
sich „auf die gesellschaftliche Institutionalisierung 
von Schule und Ausbildung, Erwerbstätigkeit und 
nachberuflicher Phase“. Dieser Lebensverlauf 
„wird strukturiert durch das Bildungs- und Ren-
tensystem“ (Felden 2010: 21f.). 

Dieser Indikator vergleicht die Übergänge der 
jungen Leute mit und ohne Migrationshinter-
grund und ihre Teilhabe an Ausbildung und Er-
werbstätigkeit. Für das Jahr 2019 zeigt sich, dass 
die Bevölkerung zwischen 18 und 25 Jahren mit 
Migrationshintergrund öfter noch die allgemein-
bildende Schule besucht als die Vergleichsgrup-
pe ohne Migrationshintergrund (12 % vs. 9 %). 
Gleichzeitig besucht diese Gruppe etwas häufiger 

Übergangsstatus der 18- bis 25-Jährigen nach Migrationshintergrund, 2015 bis 2019 (Angaben in Prozent)
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eine berufsbildende Schule (28 % vs. 26 %), aber 
deutlich seltener eine (Fach-)Hochschule (23 % vs. 
33 %). Die Unterschiede bei der Teilhabe an Er-
werbsarbeit sind zu vernachlässigen (jeweils ge-
rundet 26 %). Bedenklich ist, dass der Anteil der 
Nichterwerbstätigen unter jungen Erwachsenen 
mit Migrationshintergrund signifikant größer ist 
als bei der Vergleichsgruppe (11 % vs. 5 %). 

Vergleichsdaten sind für die Jahre 2015 und 2017 
verfügbar. Eine Gegenüberstellung der präsen-
tierten Daten mit denen des Jahres 2015 zeigt, 
dass die Nichterwerbstätigkeit in der Gruppe mit 
Migrationshintergrund deutlich zurückgegangen 
ist (von 15 % auf 11 %). Folgerichtig ist der Anteil 
der Erwerbstätigen bei der Gruppe mit Migrati-
onshintergrund um 4 Prozentpunkte gestiegen, 
während er bei der Gruppe ohne Migrationshin-
tergrund fast unverändert geblieben ist. Der An-
teil derjenigen, die an einer (Fach-)Hochschule 
studieren, schwankt bei jungen Erwachsenen mit 
Migrationshintergrund über die Jahre hinweg um 
etwa ein Viertel, bei jungen Erwachsenen ohne 
diesen Hintergrund um ein Drittel. 

Der Anteil der Gruppe mit Migrationshintergrund, 
der in einer beruflichen Schule lernt, hat nach ei-
nem geringfügigen Rückgang im Jahr 2017 das 
Niveau von 2015 überschritten, während er bei 
jungen Erwachsenen ohne Migrationshintergrund 
leicht sinkt. Der Anteil derjenigen, die in diesem 
Alter noch eine allgemeinbildende Schule besu-
chen, ist in der Gruppe der Personen mit Migra-
tionshintergrund etwas (um zwei Prozentpunkte) 
gestiegen, in der Gruppe ohne Migrationshinter-
grund konstant geblieben. 

Die Abbildung deutet die vieldiskutierte Zunah-
me der Studierneigung an; dies scheint jedoch 
nur auf junge Leute ohne Migrationshintergrund 
zuzutreffen, denn bei jungen Erwachsene mit 
Migrationshintergrund hat sich der Anteil der Stu-
dierenden leicht rückläufig entwickelt.

Weiterführende Literatur
Autorengruppe Bildungsberichterstattung (2020); 
Deutsches Jugendinstitut (2020); Hessisches Ministeri-
um für Soziales und Integration (2014b); Integrations-
ministerkonferenz (2021); Lokhande/Schu (2021); Jung-
kamp/Pfafferott (2019)

>  Tabelle B7 im Online-Anhang
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B8	 Ausbildungsbeteiligungsquote

Definition 

Ausbildungsbeteiligung im Dualen System von Jugendlichen im  
Alter von 18 bis unter 21 Jahren nach Staatsangehörigkeit an der  
jeweiligen Bevölkerungsgruppe

Datenquelle

Berufsbildungs-
statistik

Ausbildungsbeteiligungsquote nach Staatsangehörigkeit, 18- bis unter 21-Jährige, 2008 bis 2020 
(Angaben in Prozent)

Der Berufseinstieg von Jugendlichen in Deutsch-
land erfolgt traditionell über eine berufliche Aus-
bildung im Dualen System, das in dieser Form nur 
wenige andere Länder kennen. Die duale Ausbil-
dung basiert auf Ausbildungsverträgen zwischen 
Auszubildenden und Ausbildungsbetrieben und 
ist gekennzeichnet durch die „Gleichzeitigkeit von 
schulischer und betrieblicher Ausbildung“ (Körner 
2012). Bundesweit wird allerdings schon länger 
eine „rückläufige Dynamik“ im Berufsbildungssys-
tem konstatiert (Autorengruppe Bildungsbericht-
erstattung 2016: 103); mit der Corona-Pandemie 
erreichte die Anzahl der abgeschlossenen Neu-
verträge in 2020 einen „historischen Tiefstand“. 

Die obige Abbildung zeigt eine deutliche Lücke 
zwischen der Ausbildungsbeteiligung von deut-
schen und ausländischen jungen Erwachsenen; 
die Daten können nicht nach Migrationshinter-
grund differenziert werden. Im Jahr 2020 betrug 
das Gefälle zwischen beiden Gruppen gut 12 Pro-
zentpunkte (23 % vs. 11 %). 

Junge Frauen gehen – unabhängig von ihrer 
Staatsangehörigkeit – seltener einer dualen Aus-
bildung nach als Männer, was auch in der Berufs-
struktur des Dualen Systems begründet liegt.60  
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60	 Das Duale System bildet traditionell für den sekundären Sektor aus (vgl. Indikator B9), in dem tendenziell überwiegend Männer arbeiten. Junge 
Frauen dagegen ergreifen eher einen Beruf im tertiären bzw. Dienstleistungssektor. Differenzierter dazu Dignisius et al. (2018).
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Gering ist die Ausbildungsbeteiligung von aus-
ländischen Frauen, wie die folgende Abbildung 
zeigt, doch ist der Abstand zu den Ausländern 
nicht so groß wie unter deutschen Frauen und 
Männern: 

61 	Die Berufsbildungsstatistik unterscheidet nur nach der Staatsangehörigkeit; andere Erhebungen des Bundesinstituts für Berufsbildung – z. B. die 
BIBB-Übergangsstudie – differieren jedoch auch nach dem Migrationshintergrund.

62 	Die im Nationalen Bildungsbericht vorgenommene Segmentierung des beruflichen Ausbildungssystems nach Berufen und schulischem Vorbil-
dungsniveau verdeutlicht in besonderem Maße die insgesamt geringeren Chancen von Schulentlassenen mit niedrigen Schulabschlüssen, unter 
denen Ausländerinnen und Ausländer überproportional vertreten sind (Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2016: 111f.).

63 	Die Einmündungsquote bezeichnet den „Anteil der ausbildungsinteressierten Personen, der einen neuen Ausbildungsvertrag abschließt“. Sie 
informiert darüber, wie weit es gelingt, „Jugendliche, die sich im Berichtsjahr zumindest zeitweise für eine Berufsausbildung interessieren, auch 
für eine Beteiligung an Berufsausbildung zu gewinnen“ (Bundesinstitut für Berufsbildung 2021: 28).

Die Autorengruppe Bildungsberichterstattung 
(2020: 168) konstatiert, dass die Absolventinnen 
und Absolventen eines mittleren Schulabschlus-
ses mit Migrationshintergrund nach Verlassen der 
allgemeinbildenden Schule „seltener einen naht-
losen Übergang in eine stabile duale Ausbildung 
als solche ohne Migrationshintergrund finden“.

Auch das Bundesinstitut für Berufsbildung weist 
auf die Ungleichheiten nach Staatsangehörigkeit 
bzw. Migrationshintergrund61 beim Zugang zu be-
ruflicher Bildung hin. Die Einmündungschancen 
für Jugendliche mit Migrationshintergrund sind 
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Ausbildungsbeteiligung nach Staatsangehörigkeit und Geschlecht 2020 (Angaben in Prozent)

„auch bei gleicher Vorbildung, gleicher sozialer 
Herkunft, gleichem Suchverhalten und gleicher 
Ausbildungsmarktlage“ niedriger (Bundesinstitut 
für Berufsbildung 2021: 287f.). Unterschiede be-
stünden nicht nur nach Schulabschluss62, sondern 
auch nach Herkunftsland und Generation: Nach 
Untersuchungen des Instituts (ebda.: 287) ist die 
Einmündungsquote63 von aus der Türkei oder ei-
nem arabischen Land stammenden Jugendlichen 
besonders niedrig. Mit aufsteigendem Genera-
tionenstatus zeigt sich auch „ein höherer Über-
gangserfolg in eine berufliche Ausbildung“ (Bun-
desinstitut für Berufsbildung 2021: 167). Auch 
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die Auswahlstrategien von Unternehmen können 
junge Bewerberinnen und Bewerber mit Migrati-
onshintergrund benachteiligen. Ein besonderes 
Hindernis besteht, wenn die deutschen Sprach-
kompetenzen unzureichend sind (vgl. dazu z. B. 
Bethscheider/Wullenweber 2016).

Im Berichtszeitraum hat sich die Ausbildungs-
beteiligungsquote64 insgesamt und auch nach 
Staatsangehörigkeiten rückläufig entwickelt. Sie 
sank für Jugendliche mit deutscher Staatsangehö-
rigkeit von 29 % auf knapp 23 %, für junge Leute 
mit ausländischer Staatsangehörigkeit sogar von 
17 % auf 9 %, um dann wieder auf 13 % zu steigen 
und auf 11 % zu fallen. 

Die höhere Quote und die Entwicklung unter 
den jungen Erwachsenen mit deutscher Staats-
angehörigkeit kann zum Teil auf einen höheren 
Anteil an Abiturientinnen und Abiturienten unter 
den Schulentlassenen und gestiegene Studiernei-
gung zurückgeführt werden (genauer dazu Auto-
rengruppe Bildungsberichterstattung 2016: 101). 
Bundesweit übersteigt seit wenigen Jahren die 
Zahl der Studienanfängerinnen und Studienanfän-
ger die Zahl der Ausbildungsanfängerinnen und 
Ausbildungsanfänger. Gleichzeitig geht das An-
gebot an Ausbildungsplätzen seit Jahren zurück. 

Dass 2020 die Zahl der unbesetzt bleibenden Aus-
bildungsstellen trotz des Rückgangs bei den an-
gebotenen Ausbildungsstellen stieg, wird zurück-
geführt auf „unsichere Geschäftserwartungen, 
finanzielle Gründe und Rekrutierungsprobleme“ 
(Bellmann/Fitzenberger 2020). Der Rückgang der 
Zahl der Neuverträge traf vor allem von der Pan-
demie stark betroffene Branchen wie das Gast- 
und das Verkehrsgewerbe, weniger dagegen den 
Einzelhandel oder das Handwerk.

Junge Ausländerinnen und Ausländer treten 
überproportional häufig in das sog. „Übergangs-
system“ ein statt in eine betriebliche oder schuli-
sche berufliche Ausbildung. Dieses umfasst (Aus-)
Bildungsangebote, die zu keinem anerkannten 
Berufsabschluss führen. Die Angebote beabsichti-
gen eine Verbesserung der Kompetenzen von Ju-
gendlichen zur Aufnahme einer Ausbildung oder 
Beschäftigung und möglicherweise das Nachho-
len eines Schulabschlusses. 

Insgesamt bleiben viele junge Erwachsene mit 
ausländischer Staatsangehörigkeit aufgrund ihrer 
„ungünstigeren Ausgangs- und Ausbildungsbe-
dingungen“ nach wie vor ohne einen beruflichen 
Bildungsabschluss.65 Eine abgeschlossene Be-
rufsausbildung aber gilt in Deutschland als eine 
wesentliche Voraussetzung nicht nur für einen Ein-
stieg ins Berufsleben, sondern auch für die Kon-
tinuität des Erwerbsverlaufs und als Absicherung 
gegen Arbeitslosigkeit. 

Unter dem Gesichtspunkt der Teilhabe ist die 
Entwicklung dieses Indikators als sehr problema-
tisch einzuschätzen; hinzu kommt, dass sich am 
Arbeitsmarkt in manchen Branchen ein Engpass 
an ausreichend qualifizierten Nachwuchskräften 
abzeichnet66, der sich nachteilig auf die wirtschaft-
liche Dynamik Hessens auswirken kann.

Weiterführende Literatur
Autorengruppe Bildungsberichterstattung (2008 und 
Folgejahre); Beauftragte der Bundesregierung für 
Migration, Flüchtlinge und Integration (2016, 2019); 
Bellmann/Fitzenberger (2021); Bertelsmann Stiftung 
(2015d); Bethscheider/Wullenweber (2016); Bundesin-
stitut für Berufsbildung (2021); Bundesministerium für 
Bildung und Forschung (2021b); Deutsches Jugendin-
stitut (2020); Hessen Agentur (2019); Kroll/Uhly (2018); 
Sachverständigenrat für Integration und Migration 
(2021b); Statistische Ämter des Bundes und der Länder 
(2021b); Statistisches Bundesamt/Wissenschaftszent-
rum Berlin für Sozialforschung (2021); Wieland (2021)

> Tabelle B8 im Online-Anhang

64	 Das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) weist seit einiger Zeit die Ausbildungsanfängerquote aus. Dies ist der Anteil der Ausbildungsan-
fängerinnen und -anfänger an der Wohnbevölkerung, wobei das Alter berücksichtigt wird. Auch diese Quote ist 2015 gesunken. Das Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung (2017: 48) führt dies auf die allmähliche Einbeziehung der überwiegend jüngeren Geflüchteten in die 
ausländische Wohnbevölkerung im ausbildungsrelevanten Alter zurück.

65	 Der Bildungsbericht konstatiert darüber hinaus, dass ausländische Jugendliche überdurchschnittlich hohe Vertragsauflösungsquoten aufweisen 
(Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2016: 114).; s.a. Bundesministerium für Bildung und Forschung 2017: 50).

66	 Das Bundesinstitut für Berufsbildung weist besonders auf die Probleme der Besetzung von Ausbildungsplätzen im Handwerk hin; s. dazu jedoch 
die interessante Entwicklung, die mit Indikator S12 abgebildet wird.
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B9	 Auszubildende nach Ausbildungsbereichen (IntMK D7)

Definition 

Verteilung der Auszubildenden nach Staatsangehörigkeit auf die 
Ausbildungsbereiche des Dualen Systems

Datenquelle

Berufsbildungs-
statistik

Wichtig für die Frage der Teilhabe an beruflicher 
Bildung ist nicht nur die Beobachtung der Ausbil-
dungsbeteiligung von Jugendlichen mit Migrati-
onshintergrund im Dualen System, sondern auch 
ihrer Verteilung auf Ausbildungsberufe bzw. Wirt-
schaftsbereiche. Allerdings sind die Daten der Be-
rufsbildungsstatistik nur nach Staatsangehörigkeit 
differenzierbar. 

Der Indikator zeigt, dass deutsche und auslän-
dische Jugendliche überwiegend in den Wirt-
schaftszweigen Industrie und Handel – gefolgt 
vom Handwerk und den sog. Freien Berufen (da-
runter fallen z. B. Erzieherinnen und Erzieher oder 
Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten) – 

ausgebildet werden. Der Anteil der Auszubilden-
den im Öffentlichen Dienst und in der Landwirt-
schaft ist vergleichsweise gering. 

Für ausländische Jugendliche hat das Handwerk 
als Ausbildungsbereich größere Relevanz als für 
Deutsche (33 % vs. 26 %); dies gilt auch für die 
Freien Berufe (13 % vs. 8 %). Entsprechend ist der 
Anteil derer, die in den Bereichen Industrie und 
Handel ausgebildet werden, mit 53 % kleiner als 
der bei den deutschen Jugendlichen (60 %).

Im Berichtszeitraum ist der Anteil der ausländi-
schen Jugendlichen, die in den Bereichen Indus-
trie und Handel ausgebildet werden, zunächst 

Auszubildende in verschiedenen Ausbildungsbereichen nach Staatsangehörigkeit, 2005 bis 2020  
(Angaben in Prozent)
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Auszubildende in verschiedenen Ausbildungsbereichen nach Staatsangehörigkeit und Geschlecht 2019 
(Angaben in Prozent) 
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deutlich gestiegen, um dann wieder auf das Aus-
gangsniveau zu fallen und wieder zu steigen. Die 
Daten deuten an, dass die Bedeutung des Hand-
werks als Ausbildungsbereich für ausländische 
Jugendliche vorübergehend zugenommen hat, 
was auch auf Jugendliche mit Fluchthintergrund 
zurückzuführen sein dürfte (s. dazu Indikator S12), 
die zunehmend in den Ausbildungsmarkt eintre-
ten bzw. eingetreten sind.

Eine Differenzierung nach Geschlecht verdeut-
licht, dass Industrie und Handel sowohl für 
männliche als auch weibliche Auszubildende die 

zentralen Ausbildungsbereiche sind. Männliche 
Bewerber – und unter ihnen gerade die ohne 
deutsche Staatsangehörigkeit – finden daneben 
häufig eine Ausbildungsstelle im Handwerk (47 % 
der deutschen männlichen Auszubildenden vs. 
32 % der Ausländer). Fast vier von zehn Frauen 
ohne deutsche Staatsangehörigkeit in Ausbildung 
werden in den Freien Berufen, weitere 15 % im 
Handwerk ausgebildet; bei den deutschen weib-
lichen Auszubildenden liegen diese Anteile nied-
riger (21 % und 13 %). Dagegen erhalten 7 % der 
deutschen Frauen eine Ausbildung im öffentlichen 
Dienst, von den Ausländerinnen sind es nur 2 %. 

Weiterführende Literatur
Autorengruppe Bildungsberichterstattung (2016, 
2018); Beauftragte der Bundesregierung für Migrati-
on, Flüchtlinge und Integration (2016, 2019); Bundes-
institut für Berufsbildung (2017, 2019c); Deutsches 
Jugendinstitut (2020); Hessen Agentur (2019a); Hessi-
sches Statistisches Landesamt (2022a und b); Integra-
tionsministerkonferenz (2021); Kroll/Uhly (2018); Sach-
verständigenrat deutscher Stiftungen für Integration 
und Migration (2014); Statistisches Bundesamt/Wissen-
schaftszentrum Berlin für Sozialforschung (2021)

> Tabelle B9 im Online-Anhang
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B10	Berufsschülerinnen und Berufsschüler

Definition 

Anteil der Schülerinnen und Schüler an berufsschulischen Aus-
bildungsgängen, die zu einem beruflichen Abschluss führen, 
nach Migrationshintergrund 

Datenquelle

Berufsbildungs-
statistik

Seit Jahren gelten ausländische Jugendliche auch 
in der beruflichen Bildung als benachteiligt. Indi-
kator B8 hat dies anhand der deutlich geringeren 
Ausbildungsbeteiligungsquote verdeutlicht. Das 
konnte auch für Jugendliche mit Migrationshin-
tergrund vermutet werden. 

Seit kurzer Zeit liegen in Hessen Daten für Jugend-
liche mit Migrationshintergrund an Beruflichen 
Schulen vor. In der Abbildung sind nur die Ausbil-
dungsgänge abgebildet, die zu einem beruflichen 
Abschluss führen. Im Schuljahr 2020/21 betrug die 
Zahl der Berufsschülerinnen und -schüler, die eine 

Ausbildung im Dualen System absolvieren, knapp 
97.700 und lag damit niedriger als in den Vorjah-
ren. Der Anteil der Jugendlichen mit Migrations-
hintergrund betrug ein Drittel (32,5 %). Gleicht 
man diese Daten mit der Alterszusammensetzung 
der Bevölkerung mit Migrationshintergrund ab 
(Indikator A1), so zeigt sich, dass Jugendliche mit 
Migrationshintergrund in diesen Ausbildungsgän-
gen unterrepräsentiert sind. Als positiv ist hervor-
zuheben, dass der Anteil dieser Jugendlichen in 
wenigen Jahren – die Beobachtung beginnt im 
Schuljahr 2016/17 – um über zehn Prozentpunkte 
gewachsen ist.

Anzahl und Anteile der Berufsschülerinnen und -schüler mit Migrationshintergrund in Ausbildungsgängen, 
die zu einem beruflichen Abschluss führen 
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Deutlich geringer ist die Zahl Jugendlichen in der 
vollzeitschulischen Ausbildung. Sie betrug im Jahr 
2020/21 gut 8.100 und ist im Beobachtungszeit-
raum kontinuierlich gefallen. Der Anteil der Schü-
lerinnen und Schüler lag hier höher als bei der 
Ausbildung im Dualen System und betrug 37,1 %. 
Auch hier kann gegenüber dem Beginn des Be-
obachtungszeitraums ein erhebliches Wachstum 
festgestellt werden.

Weiterführende Literatur
Autorengruppe Bildungsberichterstattung (2016, 2018, 
2020); Beauftragte der Bundesregierung für Migration, 
Flüchtlinge und Integration (2019); Bundesinstitut für 
Berufsbildung (2021); Bundesministerium für Bildung 
und Forschung (2021b); Hessen Agentur (2019a); In-
tegrationsministerkonferenz (2021); Sachverständigen-
rat deutscher Stiftungen für Integration und Migration 
(2014); Statistisches Bundesamt/Wissenschaftszentrum 
Berlin für Sozialforschung (2021)

> Tabelle B10 im Online-Anhang



102 5  Integration und Teilhabe

B11	Studierende

Definition 

Anteil der Studierenden an hessischen Hochschulen nach Staats- 
angehörigkeit und Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung

Datenquelle

Hochschulstatistik

Die Studiennachfrage auch von ausländischen 
Studierenden steigt nach wie vor stark (s. dazu 
Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2020: 
12; Hessisches Ministerium für Wissenschaft 
und Kunst 2022). An den staatlichen Hochschu-
len Hessens waren im Wintersemester 2020/21 
knapp 267.000 Studierende eingeschrieben, gut 
107.000 mehr als zu Beginn des Berichtszeit-
raums 2005/06. Etwas mehr als die Hälfte (51 %) 
ist männlich, obwohl mehr Frauen die Schule mit 
dem Abitur verlassen. Der Anteil an ausländischen 
Studierenden ist in den letzten Jahren konstant 
geblieben, im Wintersemester 2020/21 hatten 
gut 15 % der Studentinnen und Studenten keine 
deutsche Staatsangehörigkeit. 

Die Internationalisierung der Hochschulen zeigt 
sich vor allem im Anteil der Bildungsausländerin-
nen und -ausländer an allen Studierenden, der mit 

10 % größer ist als der der Bildungsinländerinnen 
und -inländer (5 %), die ebenfalls eine ausländi-
sche Staatsangehörigkeit besitzen. Bildungsaus-
länderinnen und -ausländer – in anderen Quellen 
als „internationale Studierende“ bezeichnet – sind 
ausländische Studierende mit einer ausländischen 
Hochschulzugangsberechtigung. Demgegenüber 
haben Bildungsinländerinnen und -inländer ihre 
Hochschulzugangsberechtigung (z. B. das Abitur) 
in Deutschland oder an einer deutschen Aus-
landsschule erworben, besitzen aber nicht die 
deutsche Staatsangehörigkeit. 

Der Nationale Bildungsbericht weist darauf hin, 
dass internationale Studierende mit ihrem Stu-
dium in Deutschland häufig eine Bleibeperspek-
tive verbinden. Auch die Gebührenfreiheit des 
Studiums sowie arbeitsmarktbezogene Grün-
de dürften bei der Aufnahme eines Studiums in 

Anteil der Studierenden an hessischen Hochschulen nach Staatsangehörigkeit und Erwerb der Hochschulzugangs-
berechtigung, Wintersemester 2020/2021 (Angaben in Prozent)

Deutsche 85%
Bildungsinländer/

-innen 5%

Bildungsausländer/
-innen 10%
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Deutschland eine Rolle spielen (Autorengruppe 
Bildungsberichterstattung 2018: 158). Da viele 
Studienabsolventinnen und -absolventen tatsäch-
lich in Deutschland bleiben, kann in der Attrahie-
rung von Studieninteressenten aus dem Ausland 
ein Beitrag zur Gewinnung von Fachkräften gese-
hen werden.

Die meisten ausländischen Studierenden – hier 
sind jetzt Bildungsinländerinnen und -inländer und 
Bildungsausländerinnen und -ausländer gemeint) 
haben die türkische Staatsangehörigkeit; unter ih-

nen war der Anteil der Bildungsinländer 2020 mit 
83 % besonders hoch. Die anderen großen aus-
ländischen Studierendengruppen stammen aus 
China, Syrien, Indien, Vietnam, Kamerun, Italien, 
dem Iran und der Russischen Föderation sowie 
Marokko (zu Studierenden aus den Hauptasyllän-
dern s. Indikator S13). Sie haben ihre Studienbe-
rechtigung überwiegend im Ausland erworben; 
entsprechend ist der Anteil der Bildungsauslän-
derinnen und -ausländer bei diesen Gruppen – 
abgesehen von den Italienerinnen und Italienern 
– hoch, wie die folgende Tabelle verdeutlicht: 

Rang Nation Studierende davon: Bildungsausländer

1 Türkei 4.672 17 %

2 China 3.790 92 %

3 Syrien 1.727 87 %

4 Indien 1.709 97 %

5 Vietnam 1.423 88 %

6 Kamerun 1.296 98 %

7 Italien 1.276 35 %

8 Iran 1.257 87 %

9 Russische Föderation 1.191 73 %

10 Marokko 1.140 91 %

Ausländische Studierende insgesamt 39.169 69 %

Die zehn häufigsten Staatsangehörigkeiten der ausländischen Studierenden im Wintersemester 2020/21 mit 
Anteilen der Bildungsausländer (Angaben in Prozent) 
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Zu Studierenden in Hessen mit Migrationshin-
tergrund sind keine Daten veröffentlicht. Für 
Deutschland zeigt die Bildungsberichterstattung, 
dass die Teilhabe der Bevölkerung mit Migrati-
onshintergrund an der Hochschulbildung gerin-
ger ist als bei der Bevölkerung ohne Migrations-
hintergrund: In der Altersgruppe der 20- bis unter 
30-Jährigen studieren 23 % der Personen ohne, 
aber nur 15 % der Personen mit Migrationshinter-
grund (Autorengruppe Bildungsberichterstattung 
2016: 179, s.a. Autorengruppe Bildungsberichter-
stattung 2020: 204). Dieser Anteil hat sich jedoch 
seit 2005 deutlich erhöht. Der Bericht weist ferner 
darauf hin, dass die Übergangsquote bei Studi-
enberechtigten mit Migrationshintergrund etwas 
höher als bei Studienberechtigten ohne diesen 
Hintergrund ist, und wertet dies als Hinweis auf 
die hohen Bildungsaspirationen in dieser Gruppe. 
Andererseits wird ein erschwerter Studienstart he-
rausgearbeitet, da sich auch bei den Abiturnoten 
Unterschiede zwischen ausländischen und deut-
schen Jugendlichen beobachten ließen (Autoren-
gruppe Bildungsberichterstattung 2020: 187f.), 
aufgrund schlechterer Sprachkenntnisse kann 
auch das Verständnis beispielsweise von Fachtex-
ten von größeren Schwierigkeiten begleitet sein. 
Die Abbruchquoten bei Bildungsinländerinnen 
und -inländern sind deutlich höher als bei deut-
schen Studierenden (Sachverständigenrat für Inte-
gration und Migration 2021a: 8). 

Weiterführende Literatur
Autorengruppe Bildungsberichterstattung (2016, 2018, 
2020); Beauftragte der Bundesregierung für Migration, 
Flüchtlinge und Integration (2019, 2021); Deutscher 
Akademischer Austauschdienst (2019); Deutscher Aka-
demischer Austauschdienst/Deutsches Zentrum für 
Hochschul- und Wissenschaftsforschung (2015, 2021); 
Deutsches Jugendinstitut (2020); Hessisches Ministeri-
um für Wissenschaft und Kunst (2022); Hessisches Sta-
tistisches Landesamt (2022a und b); Hoffmeyer-Zlotnik/
Grote (2019); Sachverständigenrat deutscher Stiftun-
gen für Integration und Migration (2012c, 2017d und 
f); Sachverständigenrat für Integration und Migrati-
on (2021b und c); Statistische Ämter des Bundes und 
der Länder (2021b); Statistisches Bundesamt/Wissen-
schaftszentrum Berlin für Sozialforschung (2021)

> Tabelle B11 im Online-Anhang
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B12	Studienanfänger

Definition 

Zahl der Bildungsausländerinnen und Bildungsausländer im ersten  
Semester an hessischen  Hochschulen und ihr Anteil an allen Studien- 
anfängerinnen und -anfängern

Datenquelle

Hochschulstatistik

Bildungsausländerinnen und -ausländer unter den Studienanfängerinnen und -anfängern an hessischen Hoch-
schulen 2005 bis 2020, absolute Zahlen und Anteile in Prozent 

Die Internationalisierung der Hochschulen in 
Deutschland schreitet immer weiter voran und 
wird von der Bundesregierung gefördert. Auch 
das Hessische Ministerium für Wissenschaft und 
Kunst wirbt für den Wissenschafts- und Studi-
enstandort Hessen.

Der Anteil der Bildungsausländerinnen und -aus-
länder an allen Studienanfängerinnen und Studi-
enanfängern lag 2020 bei 16 %. Berücksichtigt 
sind hier nur Studienanfängerinnen und Studi-
enanfänger im ersten Hochschulsemester, nicht 
im ersten Fachsemester. Bildungsausländerinnen 

und -ausländer sind ausländische Studierende, 
die ihre Hochschulzugangsberechtigung im Aus-
land oder an einem deutschen Studienkolleg er-
worben haben.

Im Berichtszeitraum ist die Zahl der Bildungs-
ausländerinnen und Bildungsausländer bis 2018 
sowohl absolut als auch relativ zur Gesamtzahl 
aller Studienanfängerinnen und Studienanfän-
ger kontinuierlich gestiegen: Während sich 2005 
knapp 3.900 Bildungsausländerinnen und -aus-
länder (dies waren 13 % aller Studienanfänge-
rinnen und Studienanfänger) erstmalig an einer 
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Staatsangehörigkeit Anzahl 
Studienanfänger

China 861

Indien 492

Iran 321

Türkei 305

Vietnam 272

Syrien 233

Italien 186

Russische Föderation 179

Marokko 177

Korea 166

sonstige Staaten 3.337

Die zehn häufigsten Staatsangehörigkeiten unter aus-
ländischen Studienanfängern (nur Bildungsausländerin-
nen und -ausländer) an hessischen Hochschulen 2020 
(absolute Zahlen)

hessischen Hochschule einschrieben, waren es 
2018 knapp 8.300 (18 %). In 2019 hat die Zahl der 
Bildungsausländerinnen und Bildungsausländer 
dann erstmalig seit zwölf Jahren leicht abgenom-
men, in 2020 gab es dann pandemiebedingt ei-
nen deutlichen Rückgang um 19 % im Vergleich 
zum Vorjahr.

Die Hauptherkunftsländer dieser Gruppe haben 
sich im Zeitverlauf verschoben: Von den Studien-
anfängerinnen und -anfängern des Jahres 2010 
stammten die meisten aus China (7 %), den Ver-
einigten Staaten (6 %) und Russland (5 %). 2020 ist 
der Anteil der Chinesen auf 13 % angestiegen; an-
dere wichtige Herkunftsländer waren Indien (8 %), 
der Iran und die Türkei mit jeweils 5 % aller Bil-
dungsausländerinnen und -ausländer (s. Tabelle). 

Der Frauenanteil unter den Studierenden lag bei 
47 %; überproportional viele Studentinnen kamen 
aus dem Iran, aus Russland und Korea während 
bei Bildungsausländern Studierende aus Syrien 
und Marokko häufiger vertreten waren. 

Knapp jeder vierte Studienanfänger bzw. jede 
vierte Studienanfängerin aus dem Ausland nahm 
2020 ein Studium der Wirtschaftswissenschaften 
auf (23 %). 12 % studierten Informatik und 8 % 
Elektro-/Informationstechnik gefolgt von Ma-
schinenbau/Verfahrenstechnik (5 %; s. folgende 
Grafik).



107

Weiterführende Literatur
Autorengruppe Bildungsberichterstattung (2016, 2018); 
Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flücht-
linge und Integration (2019); Deutscher Akademischer 
Austauschdienst (2019); Deutscher Akademischer Aus-
tauschdienst/Deutsches Zentrum für Hochschul- und 
Wissenschaftsforschung (2015, 2021); Hessisches Mi-
nisterium für Wissenschaft und Kunst (2022); Hessisches 
Statistisches Landesamt (2022a und b); Hoffmeyer-Zlot-
nik/Grote (2019); Mayer et al. (2012); Sachverständigen-
rat deutscher Stiftungen für Integration und Migration 
(2011, 2012c, 2017d, e und f); Statistische Ämter des 
Bundes und der Länder (2021b); Statistisches Bundes-
amt/Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung 
(2021)

> Tabellen B12 im Online-Anhang
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B13	 Studienerfolg (IntMK D6)

Definition 

Studienerfolgsquote von Bildungsinländerinnen und -inländern und 
Deutschen nach Prüfungsjahr, Studienbeginn und Geschlecht 

Datenquelle

Hochschulstatistik

Schreitet der Integrationsprozess voran, müssen 
sich die Bildungschancen auch bei der Hoch-
schulbildung anpassen. Hochschulen und andere 
mit tertiärer Bildung befasste Institutionen be-
obachten jedoch schon seit geraumer Zeit, dass 
die Studienerfolge von ausländischen Studieren-
den67 hinter denen von deutschen Studierenden 
ohne Migrationshintergrund zurückbleiben. Die 
Abbruchquoten seien deutlich höher68 und die 
Prüfungsergebnisse oft weniger gut (Sachverstän-
digenrat deutscher Stiftungen für Integration und 
Migration 2017f; o.V. 2017a; s. a. Beauftragte der 
Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und 
Integration 2016: 160; Autorengruppe Bildungs-
berichterstattung 2018: 163). 

Der hier verwendete Indikator vergleicht jedoch 
nur die Studienerfolge von Bildungsinländerinnen 
und -inländern und Deutschen, was den vorlie-
genden Daten geschuldet ist. Die obige Abbil-
dung zeigt die Erfolgsquoten beider Gruppen im 
Jahr 2018, wobei ein Studienbeginn im Jahr 2010 
zugrunde gelegt wird69. Die Studienerfolgsquote 
für den betrachteten Zeitraum betrug bei deut-
schen Studierenden 77 %, bei Bildungsinländerin-
nen und -inländern bei 59 %. 

Wie bereits bei den Schulabgangsquoten schnei-
den auch hier die deutschen Frauen besonders 
gut ab. Ihre Studienerfolgsquote lag 2018 bei 
82 %, die der deutschen Männer bei 72 %. Auch 

Studienerfolgsquoten von Bildungsinländerinnen und -inländern und Deutschen, insgesamt und nach Geschlecht 
2018 (bezogen auf einen Studienbeginn im Jahr 2010, Angaben in Prozent) 

67	 Zur Definition dieser Begriffe s. Indikator B11.
68	 Nach Angaben des Sachverständigenrates deutscher Stiftungen für Integration und Migration (2017f: 15) lag die Studienabbrecherquote von 

Bachelorstudierenden ohne Migrationshintergrund im Jahr 2012 bei 28 %, bei ausländischen Studierenden dagegen bei 41 %. Er unterstreicht 
auch die persönlichen und volkswirtschaftlichen Konsequenzen der Studienabbrüche (ebda.: 6). 

69	 „Erfolgsquoten können nur für mindestens zehn Jahre alte Studienanfängerkohorten sinnvoll berechnet werden, weil sich sonst zu viele Per-
sonen der Kohorte noch im Studium befinden. Die Erfolgsquoten einer Kohorte können sich zu späteren Berichtszeitpunkten noch ändern“, 
wenn noch Langzeitstudierende einen Abschluss machen. (Integrationsministerkonferenz 2019: 70)
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die Frauen mit Migrationshintergrund können den 
Bildungsvorsprung, den sie als Schulentlassene 
gegenüber den Männern erreicht haben, halten; 
die Studienerfolgsquote der Bildungsinländerin-
nen liegt mit 62 % über der der Männer mit 56 %. 

Im Berichtszeitraum haben sich die Studiener-
folgsquoten (jeweils bezogen auf einen acht Jahre 
zurückliegenden Studienbeginn) nicht eindeutig 
entwickelt. Während sich die Quote der deut-
schen Studienabsolventinnen und -absolventen 
zwischen 75 % und 80 % bewegt, schwankt die 
Quote der Bildungsinländerinnen und -inländer 
zwischen 56 % und 65 %, bleibt aber immer un-
terhalb der der deutschen Absolventinnen und 
Absolventen.
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Die Fachliteratur stellt fest, dass Studierende mit 
Migrationshintergrund verglichen mit Studieren-
den ohne diesen Hintergrund stärkere „vorgela-
gerte Selektionsprozesse“ (z. B. Zulassung auf-
grund von Abschlussnoten) zu durchlaufen haben 
und insgesamt weniger auf das Studium vorbe-
reitet sind. Außerdem seien über die Hälfte be-
züglich ihres familiären Hintergrundes „Bildungs-
aufsteigerinnen und -aufsteiger“, die größere 
Schwierigkeiten mit den „komplexen fachlichen 
Sachverhalten“ im Studium haben (Sachverstän-
digenrat deutscher Stiftungen für Integration und 
Migration 2017f: 5).
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Die Bildungserfolgsquote internationaler Studie-
render – also Bildungsausländerinnen und -aus-
länder – wird vom Statistischen Bundesamt nicht 
berechnet und kann daher in diesem Indikator 
nicht berücksichtigt werden. Der Vollständigkeit 
halber und in Ergänzung zu den Indikator B10 
und B11 sei an dieser Stelle aber angemerkt, dass 
Studierende aus dem Ausland über die geschil-
derten Punkte hinausgehende spezifische Schwie-
rigkeiten beim Studium zu bewältigen haben wie 
Sprachprobleme, finanzielle Engpässe und büro-
kratische Hemmnisse (darunter die Sorge um den 
Aufenthaltstitel). Außerdem fällt es Studierenden 
aus dem Ausland bisweilen nicht leicht, sich an 
die „unbekannte Studien- und Lernkultur zu ge-
wöhnen“ (Sachverständigenrat deutscher Stiftun-
gen für Integration und Migration 2017f: 26). In 
ihrem Herkunftsland zählen sie dagegen häufig 
zur „sozialen Elite“. Möglicherweise empfinden 
daher einige ihren Studienverlauf an einer deut-
schen Hochschule als desillusionierend. 

Der DAAD (Deutscher Akademischer Austausch-
dienst/Deutsches Zentrum für Hochschul- und 
Wissenschaftsforschung 2015: 126) fordert in die-
sem Zusammenhang eine bessere Integration der 
ausländischen Studierenden in den „Studienall-
tag und das soziale Umfeld außerhalb der Hoch
schule“.

Weiterführende Literatur
Autorengruppe Bildungsberichterstattung (2016, 
2018); Beauftragte der Bundesregierung für Migration, 
Flüchtlinge und Integration (2016, 2019); Deutscher 
Akademischer Austauschdienst (2021); Deutscher Aka-
demischer Austauschdienst/Deutsches Zentrum für 
Hochschul- und Wissenschaftsforschung (2015, 2021); 
Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschafts-
forschung/Deutscher Akademischer Austauschdienst 
(2020); Hessisches Ministerium für Wissenschaft und 
Kunst (2022); Hessisches Statistisches Landesamt 
(2022b); Kristen (2016); Sachverständigenrat deutscher 
Stiftungen für Integration und Migration (2011, 2012c, 
2017d, e und f); Statistische Ämter des Bundes und 
der Länder (2021b); Statistisches Bundesamt/Wissen-
schaftszentrum Berlin für Sozialforschung (2021)

> Tabelle B13 im Online-Anhang
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B14	 Teilnahme an beruflicher Weiterbildung

Definition 

Beteiligung an formeller beruflicher Weiterbildung nach Migrations-
hintergrund in einer Selbstauskunft

Datenquelle

SOEP

Teilnahme an beruflicher Weiterbildung nach Migrationshintergrund in einer Selbstauskunft, Personen zwischen 
18 und 65 Jahren, 2018 (Angaben in Prozent) 

Weiterbildung ist ein wesentlicher Bestandteil des 
von der Europäischen Union propagierten lebens-
langen Lernens und kann in berufliche, allgemeine 
und politische Weiterbildung untergliedert wer-
den. Im Zusammenhang mit Migration wird der 
Weiterbildung eine „Schlüsselrolle zur sozialen 
und beruflichen Partizipation von Zugewanderten 
und deren Nachkommen“ beigemessen (Bundes-
ministerium für Bildung und Forschung 2018: 6).

Dieser Indikator bezieht sich auf berufliche Wei-
terbildung und umfasst den Besuch von Lehrgän-
gen. Diese Form wird auch als „formelle“ Weiter-
bildung bezeichnet. 

Lange wurde in der Weiterbildungsforschung mit 
dem Ausländerkonzept gearbeitet. Bei der beruf-
lichen Weiterbildung zeigte sich, dass Deutsche 
signifikant häufiger Weiterbildung wahrnehmen 

als Ausländerinnen und Ausländer (vgl. bereits 
Wilkens/Leber 2003). Die niedrigere Beteiligung 
von Zugewanderten in diesem Bereich wurde in 
der Literatur auf das im Durchschnitt geringere 
Qualifikationsniveau und die in der Regel niedri-
gere berufliche Position zurückgeführt. Sie kann 
darüber hinaus auch in Barrieren seitens der 
Weiterbildungsteilnehmenden („Selbstselektion“) 
oder – bei betrieblicher Weiterbildung – in der 
Förderbereitschaft der die Weiterbildung finan-
zierenden Betriebe („Fremdselektion“) begründet 
sein. Letztlich können auch Sprachschwierigkeiten 
von Ausländerinnen und Ausländern sowie Infor-
mationsdefizite eine Rolle für die geringere Parti-
zipation spielen. 

Die Auswertung des SOEP macht eine Differen-
zierung nach Migrationshintergrund möglich.70  
Bei der Auswertung wurden nur Personen im 
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78%

83%
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mit Migrationshintergrund

Teilnahme

keine Teilnahme

70	 Die Fragestellung lautet: „Haben Sie im Jahr 2016 an beruflicher Weiterbildung teilgenommen? Damit ist jede Weiterbildungsmaßnahme 
gemeint, die eine vorhandene berufliche Vorbildung vertieft, erweitert oder bei der, wie bei einer Umschulung, eine berufliche Veränderung 
angestrebt wird. Der zeitliche Umfang der Weiterbildung kann wenige Stunden bis mehrere Monate umfassen. Die Initiative kann durch Sie 
selbst, durch Ihren Arbeitgeber oder durch eine öffentliche Einrichtung wie der Bundesagentur für Arbeit erfolgen.“
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erwerbsfähigen Alter berücksichtigt. Demnach 
haben im Jahr 2018 22 % der Bevölkerung ohne 
Migrationshintergrund, aber nur 17 % der Bevöl-
kerung mit diesem Hintergrund an einer berufli-
chen Weiterbildung teilgenommen. Es kann also 
auch bei der Differenzierung nach Migrationshin-
tergrund eine Lücke konstatiert werden.

Der Nationale Bildungsbericht skizziert ebenfalls 
– aber auf Basis des Mikrozensus – für Gesamt-
deutschland eine starke Ungleichheit in der Teil-
nahme an beruflicher Weiterbildung zwischen 
Personen mit und ohne Migrationshintergrund, 
wohingegen die Beteiligung im Bereich der all-
gemeinen Weiterbildung vernachlässigbare Diffe-
renzen aufweise (Autorengruppe Bildungsbericht-
erstattung 2016: 182).

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung 
(2018: 6) beschreibt generell – auf Basis des Adult 
Education Surveys (AES)71 –, dass Personen mit 
Migrationshintergrund seltener als Personen ohne 
Migrationshintergrund an Weiterbildung teilneh-
men, führt dies aber auf die niedrigere Weiterbil-
dungsbeteiligung der ersten Generation zurück. 
(Bundesministerium für Bildung und Forschung 
2018: 6). Bei der zweiten Generation ließen sich 
dagegen kaum Unterschiede zwischen Personen 
mit und ohne Migrationshintergrund beobach-
ten. Gleichzeitig bestehe ein Zusammenhang mit 
dem Alter: Gerade in den höheren Altersgruppen 
beteiligten sich Menschen mit Migrationshinter-
grund seltener an Weiterbildung (ebda.: 4). Per-
sonen mit Migrationshintergrund nutzen häufiger 
individuelle berufsbezogene Weiterbildung als 
Personen ohne diesen Hintergrund, aber seltener 
betriebliche Weiterbildung (ebda.).

Insgesamt geben Zugewanderte bei der Wahl 
der Weiterbildungsmaßnahmen Sprachkursen 
den Vorzug (ebda.). Da mangelnde Kenntnis über 
die eigenen Weiterbildungsmöglichkeiten eine 

Hürde bei der Weiterbildung darstellt, ist eine ge-
zieltere Beratung besonders weiterbildungsferner 
Gruppen sinnvoll.

Weiterführende Literatur
Autorengruppe Bildungsberichterstattung (2016, 2018); 
Behringer et al. (2016); Bellmann (2003); Bilger (2017); 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales (2016); 
Bundesministerium für Bildung und Forschung (2018, 
2021a); Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 
(2019a); Jost/Leber (2021); Institut für Wirtschaft, Arbeit 
und Kultur (2021); OECD/EU (2018); Öztürk (2012); Sta-
tistisches Bundesamt/Wissenschaftszentrum Berlin für 
Sozialforschung (2021); Wilkens/Leber (2003) 

> Tabelle B14 im Online-Anhang

71	 Der Adult Education Survey (AES) als „Datenerhebung über die Beteiligung und Nichtbeteiligung Erwachsener am lebenslangen Lernen" ist 
eine verpflichtende Erhebung für die Mitgliedstaaten der Europäischen Union und ersetzt seit 2007 das Berichtssystem Weiterbildung.
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72	 Der Bildungsstand könnte alternativ in Kompetenzen gemessen werden, doch liegen hierzu keine ausreichenden Daten vor.

B15	 Höchster allgemeinbildender Schulabschluss (IntMK D4)

Definition 

Anteil an Personen im Alter von 18 bis 65 Jahren nach Migrations-
hintergrund und höchstem erreichten allgemeinbildendem Schul-
abschluss an allen Personen der jeweiligen Gruppe

Datenquelle

Mikrozensus

Bevölkerung von 18 bis 65 Jahren nach Migrationshintergrund, Geschlecht und höchstem erreichten Schulab-
schluss 2019 (Angaben in Prozent)

Die Schulbildung und der erreichte Schulab-
schluss haben einen wesentlichen Einfluss auf 
die beruflichen Ausbildungschancen, den Zu-
gang zum Arbeitsmarkt und die gesellschaftliche 
Teilhabe. Der Indikator zeigt den Bildungsstand 
der Bevölkerung mit und ohne Migrationshinter-
grund, wobei die Abschlüsse auch im Ausland er-
worben worden sein können.72 Dargestellt ist die 
Altersgruppe der 18- bis unter 65-Jährigen, die 
sog. „Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter“. In 
der Querschnittsbetrachtung erlaubt der aktuelle 
Bildungsstand der Bevölkerung Rückschlüsse dar-
auf, welche Ressourcen dem Arbeitsmarkt poten-
ziell zur Verfügung stehen.

Diese Daten enthüllen auf den ersten Blick nicht 
solch deutliche Lücken zwischen der Bevölkerung 
mit und ohne Migrationshintergrund wie andere 
Indikatoren des Themenfeldes Bildung. Die An-
teile der Personen mit Hochschulreife oder Fach-
hochschulreife zeigen keine großen Differenzen 
(42 % vs. 46 %). Beim mittleren Schulabschluss 
werden die Abweichungen größer und betragen 
sechs Prozentpunkte (27 % vs. 33 %; s.a. die Abbil-
dung auf der nächsten Seite). 
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Besorgniserregend sind die zahlreichen Personen 
mit niedrigen oder fehlenden Schulabschlüssen, 
welche Teilhabechancen erheblich verringern: 
Während der Anteil der Personen mit Hauptschul-
abschluss in der Bevölkerung ohne Migrations-
hintergrund 20 % beträgt, liegt er bei der Bevöl-
kerung mit Migrationshintergrund bei 23 %. Und 
der Anteil derjenigen, die über keinerlei Schul-
abschluss verfügen, beträgt unter den Personen 
ohne Migrationshintergrund 1 %, unter denen mit 
Migrationshintergrund dagegen 9 %. Allerdings 
verdeckt die Darstellung starke Unterschiede 
nach Herkunftsregion (dazu Autorengruppe Bil-
dungsberichterstattung 2020: 68f.).

Unter Frauen mit Migrationshintergrund ist der 
Anteil der Personen ohne Abschluss geringfü-
gig höher als bei den Männern (9 % gegenüber 
8 %); bemerkenswert ist aber der hohe Anteil 

der Frauen mit Hochschulzugangsberechtigung 
(44 %), der einige Prozentpunkte über dem der 
Männer liegt (40 %) und identisch ist mit dem 
der Frauen ohne Migrationshintergrund (44 %). 
Die vorherige Grafik verdeutlicht die Unterschie-
de in den Schulabschlüssen nach Geschlechtern 
eindrucksvoll und zeigt das große Potenzial vieler 
Frauen mit Migrationshintergrund.

Wie Tabelle B15 im Online-Tabellenanhang ver-
anschaulicht, verfügt die jüngere Altersgruppe (18 
bis unter 25 Jahre) über eine höhere Schulbildung 
als die Bevölkerung zwischen 18 und 65 Jahren, 
unabhängig vom Migrationshintergrund. 

Die folgende Abbildung zeigt die Entwicklung 
der vorliegenden Schulabschlüsse über die Jahre 
hinweg:

Bevölkerung von 18 bis 65 Jahren nach Migrationshintergrund und höchstem erreichten Schulabschluss 2005  
bis 2019 (Angaben in Prozent)
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Im Berichtszeitraum ist der Anteil der Personen 
mit niedrigem schulischen Bildungsabschluss in 
beiden Bevölkerungsgruppen zurückgegangen: 
Der Anteil derer, die höchstens über einen Haupt-
schulabschluss verfügen, sank zwischen 2005 und 
2019 unter den Personen mit Migrationshinter-
grund um 13 Prozentpunkte, unter denen ohne 
Migrationshintergrund um 14 Prozentpunkte. 
Gleichzeitig ist der Anteil der Personen mit Hoch-
schulzugangsberechtigung deutlich gewachsen: 
in der Bevölkerung mit Migrationshintergrund 
um elf Prozentpunkte, in der Bevölkerung ohne 
Migrationshintergrund um dreizehn. Obwohl der 
Anteil der Personen mit Migrationshintergrund 
ohne Schulabschluss im Zeitverlauf etwas sank, ist 
er mit 9 % immer noch zu hoch.

Weiterführende Literatur
Autorengruppe Bildungsberichterstattung (2016, 2018); 
Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flücht-
linge und Integration (2019); Deutsches Jugendinstitut 
(2020); Statistische Ämter des Bundes und der Länder 
(2021b); Statistisches Bundesamt/Wissenschaftszent-
rum Berlin für Sozialforschung (2021)

> Tabelle B15 im Online-Anhang
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B16	 Höchster beruflicher Abschluss (IntMK D8)

Definition 

Anteil von Personen an der Bevölkerung mit verschiedenen 
beruflichen Abschlüssen

Datenquelle

Mikrozensus

Die beruflichen Qualifikationen haben einen star-
ken Einfluss auf den Zugang zum Arbeitsmarkt, 
die berufliche Stellung, das Einkommen und da-
mit wiederum die gesellschaftliche Teilhabe. Eine 
abgeschlossene Berufsausbildung gilt in Deutsch-
land als eine wesentliche Voraussetzung nicht nur 
für einen Einstieg ins Berufsleben, sondern auch 
für die Kontinuität des Erwerbsverlaufs und als 
Absicherung gegen Arbeitslosigkeit. Zwischen 
beruflicher Qualifikation und Arbeitslosigkeit lässt 
sich ein enger Zusammenhang beobachten, wes-
wegen auch „qualifikationsspezifische Arbeitslo-
senquoten“ berechnet werden (z. B. Institut für 
Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 2019c; Möl-
ler/Walwei 2017: 54f.): Je höher die berufliche 

Qualifikation von Personen im erwerbsfähigen Al-
ter ist, desto geringer ist tendenziell die Arbeitslo-
senquote. Die Betrachtung insbesondere der jün-
geren Altersgruppe gibt Hinweise darauf, welche 
Qualifikationen dem Arbeitsmarkt in nächster Zeit 
zur Verfügung stehen.

In Hessen liegt die Quote der Ungelernten etwas 
über dem gesamt- sowie westdeutschen Durch-
schnitt (Bundesinstitut für Berufsbildung 2021: 
281).73 Die Abbildung zeigt für die Altersgrup-
pe der ab 25-Jährigen (die dem Alter nach die 
Phase der beruflichen Ausbildung abgeschlos-
sen haben), dass das berufliche Qualifikationsni-
veau der Bevölkerung mit Migrationshintergrund 

Bevölkerung von 25 bis 65 Jahren nach Migrationshintergrund und höchstem erreichten beruflichen Abschluss 
2005 bis 2019 (Angaben in Prozent)

73	 Die neuen Bundesländer weisen im Vergleich zu den westdeutschen Ländern einen geringeren Anteil an nicht formal Qualifizierten auf.
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tendenziell deutlich niedriger ist als das der Be-
völkerung ohne Migrationshintergrund. So liegt 
der Anteil derjenigen, die keinen beruflichen Ab-
schluss aufweisen, bei 38 %, bei Personen ohne 
Migrationshintergrund dagegen nur bei 9 %. Über 
eine abgeschlossene Berufsausbildung verfügt 
ein Drittel der Bevölkerung mit Migrationshin-
tergrund (33 %), aber die Hälfte der Bevölkerung 
ohne Migrationshintergrund (52 %).

Hervorzuheben ist andererseits die relativ gro-
ße Gruppe der gut qualifizierten Menschen mit 
Migrationshintergrund: 21 % haben einen (Fach-)
Hochschulabschluss (gegenüber 26 % der Perso-
nen ohne Migrationshintergrund). 

Die folgende Tabelle differenziert den Migrations-
hintergrund noch weiter und zeigt, dass bzgl. der 
höchsten beruflichen Qualifikation – dem Hoch-
schulabschluss – allenfalls geringe Unterschiede 
zwischen Deutschen mit und ohne Migrationshin-
tergrund sowie Ausländerinnen und Ausländern 
bestehen. Ein großes Gefälle zeigt sich allerdings 
hinsichtlich eines nicht vorhandenen Berufsab-
schlusses zwischen den drei Teilgruppen: So hat 
über die Hälfte der in Hessen lebenden Personen 
ausländischer Nationalität keinen beruflichen Ab-
schluss (46 %), dagegen aber etwa 28 % der Deut-
schen mit Migrationshintergrund und knapp 10 % 
der Deutschen ohne diesen Hintergrund. Diese 
Lücken zeigen sich in der älteren Gruppe der 
35- bis 65-Jährigen deutlicher als in der Gruppe 
der 25- bis 35-Jährigen (s. Tabelle B16 im Online-
Anhang).

Deutsche 
ohne MH 

Deutsche 
mit MH 

Personen mit 
ausländischer Staats-

angehörigkeit

ohne Abschluss 9 25 47

mit abgeschlossener Berufsaus-
bildung

52 42 28

mit Fachschulabschluss 13 10 6

mit Fachhochschulabschluss 10 7 4

mit Hochschulabschluss 16 16 16

insgesamt 100 100 100

Bevölkerung von 25 bis 65 Jahren nach Staatsangehörigkeit und Migrationshintergrund und höchstem erreichten 
beruflichen Abschluss 2019 (Angaben in Prozent)

Eine Differenzierung der Personen nach Ge-
burtsland zeigt, dass im Ausland Geborene mit 
Migrationshintergrund öfter keinen beruflichen 
Abschluss erreicht haben als in Deutschland Ge-
borene mit Migrationshintergrund (41 % vs. 20 %). 
Dies deutet darauf hin, dass ein nicht unerhebli-
cher Anteil der Zugewanderten als niedrigqualifi-
ziert einzuschätzen ist. 

Tabelle B16 im Online-Anhang zeigt ebenfalls, 
dass Frauen mit Migrationshintergrund etwas 
häufiger keinen Berufsabschluss als Männer ha-
ben (38 % vs. 37 %), gleichzeitig aber auch öfter 
über einen Hochschulabschluss verfügen (18 % 
vs.15 %). 
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Allerdings verdecken die hier präsentierten Daten 
starke Unterschiede nach Herkunftsregion (dazu 
bereits Autorengruppe Bildungsberichterstattung 
2012: 46). Das Bundesinstitut für Berufsbildung 
(2021: 289) weist für die Bundesrepublik aus, dass 
vor allem aus der Türkei selbst zugewanderte Per-
sonen oft (zu über 50 %) formal ungelernt sind. Bei 
jungen Erwachsenen ohne eigene Migrationser-
fahrung, deren Familien aus der Türkei stammen, 
liegt die Quote der Personen ohne Berufsab-
schluss mit 21,1 %. Junge Frauen sind davon we-
niger betroffen als junge Männer (19 % vs. 24 %).

Dies trifft auch auf Hessen zu: 58 % der Menschen 
mit türkischem Migrationshintergrund haben laut 
Mikrozensus 2019 keinen berufsqualifizierenden 
Abschluss. Auch bei Personen aus Afghanistan, 
Bulgarien, Marokko und Pakistan ist dieser Anteil 
besonders hoch. 

Im Berichtszeitraum ging der Anteil der Personen 
ohne beruflichen Abschluss sowohl in der Bevöl-
kerung mit als auch ohne Migrationshintergrund 
zurück: Er fiel in der erstgenannten Gruppe von 
43 % auf 38 % und in der letztgenannten von 15 % 
auf 9 %. Gleichzeitig wuchsen die Anteile der Per-
sonen mit Hochschulabschluss in beiden Gruppen 
von 11 % bzw. 12 % auf 16 %, so dass die Entwick-
lung in etwa parallel verlief. Der Anteil derjenigen 
mit abgeschlossener Berufsausbildung ist dage-
gen in beiden Gruppen etwas zurückgegangen 
und ist bei Personen mit Migrationshintergrund 
von etwa 37 % auf 33 % gefallen, bei Personen 
ohne diesen Hintergrund von ungefähr 57 % auf 
52 %. 

Weiterführende Literatur
Autorengruppe Bildungsberichterstattung (2012); Be-
auftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlin-
ge und Integration (2019, 2020); Brücker et al. (2021b); 
Bundesinstitut für Berufsbildung (2019d, 2021); Deut-
sches Jugendinstitut (2020); OECD/EU (2018); Seibert/
Wapler (2020); Statistische Ämter des Bundes und 
der Länder (2021b); Statistisches Bundesamt/Wissen-
schaftszentrum Berlin für Sozialforschung (2021)

> Tabelle B16 im Online-Anhang
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74	 Die wirtschaftliche Entwicklung (gemessen am Bruttoinlandsprodukt) war im Berichtszeitraum – abgesehen von einem Einbruch in den Jahren 
2008 und (coronabedingt) 2020 – durchweg positiv. Zur wirtschaftlichen Entwicklung in Hessen siehe Hessisches Ministerium für Wirtschaft, 
Verkehr und Landesentwicklung (verschiedene Jahre).

5.1.2	 ARBEIT

Erwerbsarbeit wird eine zentrale Rolle bei der 
Integration zugeschrieben und gilt als eine der 
„Kernaufgaben der Integrationspolitik“ (Bundes-
ministerium für Arbeit und Soziales 2020a). Sie ist 
die Voraussetzung für die Erzielung eines eigenen 
Einkommens, das eine selbstbestimmte Gestal-
tung des eigenen Lebens ermöglichen sollte und 
gesellschaftliche Teilhabe erleichtert. Es entlastet 
die Aufnahmegesellschaft von Unterstützungsleis-
tungen für die Zugewanderten und erhöht damit 
deren Akzeptanz. Gleichzeitig intensiviert Er-
werbsarbeit den Kontakt zwischen Zugewander-
ten und Mitgliedern der Aufnahmegesellschaft. 
Das Integrationsbarometer des Sachverständi-
genrates deutscher Stiftungen zu Integration und 
Migration (2016: 23) zeigt, dass auch die Bevöl-
kerung die Teilhabe am Arbeitsmarkt als „mit Ab-
stand wichtigstes Kriterium für eine Zugehörigkeit 
zur Gesellschaft in Deutschland“ einschätzt.

Es ist ein weltweit zu beobachtendes Phänomen, 
dass Migrantinnen und Migranten häufig in Wirt-
schaftsbereichen und Arbeitsverhältnissen be-
schäftigt sind, die für Erwerbstätige der Aufnah-
megesellschaft weniger attraktiv erscheinen (vgl. 
bereits Piore 1979). Integration in den Arbeits-
markt gilt dann als erreicht, wenn die Teilnahme 
der Zugewanderten am Erwerbsleben vergleich-
bar ist mit der der Angehörigen der Aufnahmege-
sellschaft. Eine Angleichung der Stellung im Be-
ruf und der Beschäftigung in den verschiedenen 
Wirtschaftszweigen zeigt eine vollständige Integ-
ration in das Erwerbsleben an. 

In den frühen 1980er Jahren nahm die Arbeits-
losigkeit von Ausländerinnen und Ausländern in 
Deutschland stark zu. Seit Jahren liegt die Arbeits-
losenquote der Nichtdeutschen im erwerbsfähi-
gen Alter bundesweit mehr als dreimal so hoch 
wie die der Deutschen. Die zentrale und relativ 
große Problemgruppe ist die der Ausländer ohne 

abgeschlossene Berufsausbildung (s. Indikator 
B14), die deutlich seltener erwerbstätig sind als 
diejenigen Deutschen, denen diese Qualifikation 
ebenfalls fehlt. Die starke Fluchtzuwanderung in 
den Jahren 2015 und 2016 hat diese Gruppe ver-
größert (s. dazu Indikator S1, S3 und S15).

Erwerbstätigkeit und Arbeitslosigkeit sind nicht 
nur vom Qualifikationsniveau der Bevölkerung im 
erwerbsfähigen Alter, sondern in starkem Maße 
auch vom Strukturwandel der Wirtschaft, ihrem 
Wachstum sowie der Konjunktur abhängig. Die 
Entwicklungen der Integrationsindikatoren im 
Themenfeld „Arbeit“ können daher nur im Kon-
text der wirtschaftlichen Entwicklung interpretiert 
werden.74 

Daneben spielen weitere Faktoren eine Rolle. Bei-
spielsweise wird die deutlich niedrigere Erwerbs-
beteiligung der Frauen mit Migrationshintergrund 
nicht nur auf ihre im Schnitt niedrigere Qualifikati-
on, sondern auch auf ihr im Durchschnitt jüngeres 
Alter zurückgeführt, wodurch sie öfter Familien- 
und Erwerbsarbeit vereinbaren müssen. Außer-
dem werden unterschiedliche Wertvorstellungen 
im Hinblick auf die Erwerbstätigkeit von Müttern 
zwischen weiten Teilen der Aufnahmegesell-
schaft und verschiedenen Zuwanderergruppen 
vermutet.

Über Maßnahmen der Landesregierung, mit de-
nen Zugänge zum Arbeitsmarkt geschaffen wer-
den sollen, informiert der aktuelle Landessozial-
bericht (Hessisches Ministerium für Soziales und 
Integration 2022a).
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C1	 Erwerbsquote (IntMK E1b)

Definition 

Anteil der Erwerbstätigen und Erwerbslosen im Alter von 15 bis 
unter 65 Jahren nach Migrationshintergrund an der jeweiligen 
Bevölkerungsgruppe

Datenquelle

Mikrozensus

Die Erwerbsquote beschreibt den Anteil der Er-
werbstätigen und der Erwerbslosen75 einer Alters-
gruppe an allen Personen derselben Altersgruppe 
und liefert damit wichtige Informationen über das 
Arbeitskräftepotenzial. In Deutschland wird für 
die Betrachtung in der Regel die Bevölkerung „im 
erwerbsfähigen Alter“, d. h. die Altersgruppe von 
15 Jahren bis zum Eintritt des Rentenalters (in der 
hier durchgeführten Berechnung des Indikators: 
65 Jahre) herangezogen.

Die Erwerbsquote der Personen mit Migrati-
onshintergrund bleibt aktuell mit 74 % hinter 
der von Personen ohne Migrationshintergrund 

(82 %). Damit ergibt sich eine deutliche Lücke in 
der Erwerbstätigkeit, möglicherweise auch in der 
Erwerbsorientierung. Da die Erwerbsquote ge-
meinhin mit der beruflichen Qualifikation steigt, 
sollte die Lücke auch im Zusammenhang mit der 
im Durchschnitt niedrigeren beruflichen Qualifika-
tion der Bevölkerung mit Migrationshintergrund 
gesehen werden. 

Im Berichtszeitraum ist ein Anstieg der Erwerbs-
quote für die gesamte hessische Bevölkerung 
festzustellen. Für die Personen ohne Migrati-
onshintergrund zeigt die obige Abbildung ein 
Wachstum um fast sieben Prozentpunkte, für die 

Erwerbsquote nach Migrationshintergrund 2005 bis 2019 (Angaben in Prozent, Personen zwischen 15 und 64 
Jahren)

75	 Von diesen werden die sog. Nichterwerbspersonen abgegrenzt, d. h. die Personen, die keine Arbeit ausüben oder suchen (z. B. weil sie in Aus-
bildung, Erziehungszeit oder berufsunfähig sind) und folglich dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung stehen.



121

76	 Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (2018a) weist darauf hin, dass die Zuwanderung von Frauen das Angebot an Haushaltsdienst-
leistungen erhöht.

Bevölkerung mit Migrationshintergrund zunächst 
eine Zunahme um knapp 3 Prozentpunkte. Nach 
einem Trendeinbruch im Jahr 2015 aufgrund der 
starken Fluchtzuwanderung erholte sich die Er-
werbsquote der Bevölkerung mit Migrationshin-
tergrund wieder und stieg dann über das Niveau 
von 2013. Insgesamt nahm die Erwerbsquote um 
knapp fünf Prozentpunkte zu. Aufgrund der Co-
rona-Pandemie ist in den nächsten Jahren ein er-
neuter Rückgang nicht auszuschließen.

Für beide Gruppen sind die Erwerbsquoten der 
Frauen geringer als die der Männer (s. Tabelle 
C1 im Online-Anhang). In Deutschland Geborene 
mit Migrationshintergrund zeigen eine signifikant 
niedrigere Erwerbsquote als im Ausland Gebo-
rene; dies gilt vor allem für die Männer (84 % vs. 
71 %; s. Abbildung unten).76
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Generell zeigt das Ländermonitoring der Integ-
rationsministerkonferenz (2021: 84ff.), dass die 
Erwerbsquote der ersten Generation in fast allen 
Bundesländern höher ist als die der zweiten. Ein 
Grund hierfür dürfte im jüngeren Durchschnittsal-
ter der in Deutschland Geborenen liegen, so 
dass hier noch ein größerer Teil in Ausbildung 
ist (ebda.: 80). Nach Zuzugszeiträumen betrach-
tet weist die Gruppe der zwischen 1990 bis 1999 
Zugezogenen von allen selbst Zugewanderten die 
höchste Erwerbsquote auf.

Weiterführende Literatur
Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flücht-
linge und Integration (2019, 2021a); Bundesagentur für 
Arbeit (verschiedene Quellen); Institut für Arbeitsmarkt- 
und Berufsforschung (2018a); Integrationsministerkon-
ferenz (2021); Statistisches Bundesamt/Wissenschafts-
zentrum Berlin für Sozialforschung (2021); WSI (2021a)

> Tabelle C1 im Online-Anhang
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C2	 Erwerbstätigenquote (IntMK E1a)

Definition 

Anteil der Erwerbstätigen im Alter von 15 bis unter 65 Jahren nach
Migrationshintergrund an der jeweiligen Bevölkerungsgruppe

Datenquelle

Mikrozensus

Die Erwerbstätigenquote beschreibt den Anteil 
der Erwerbstätigen77 einer Altersgruppe an al-
len Personen derselben Altersgruppe und liefert 
damit wichtige Informationen über die Arbeits-
marktintegration. In Deutschland wird für die Ab-
grenzung in der Regel das „erwerbsfähige Alter“, 
zurzeit noch die Altersgruppe von 15 bis unter 65 
Jahren, gewählt. 

Wie bei der Erwerbsquote liegt auch die Erwerbs-
tätigenquote der Bevölkerung mit Migrationshin-
tergrund unter der der Bevölkerung ohne dieses 

Merkmal: Sie beträgt knapp 80 % für Personen 
ohne Migrationshintergrund und gut 69 % für 
Personen mit familiärer Migrationserfahrung. Der 
Zweite Integrationsindikatorenbericht des Bundes 
bezeichnet diese Differenz als „Beschäftigungslü-
cke“ (Beauftragte der Bundesregierung für Migra-
tion, Flüchtlinge und Integration 2011: 57).

Zwischen 2005 und 2019 ist ein kontinuierlicher 
Anstieg der Erwerbstätigenquote der gesamten 
hessischen Bevölkerung festzustellen.78 Die Quo-
te der Personen ohne Migrationshintergrund stieg 

Erwerbstätigenquote nach Migrationshintergrund 2005 bis 2019 (Angaben in Prozent, Personen zwischen  
15 und 64 Jahren)

77	 Anders als bei der „Erwerbsquote“ sind also die Erwerbslosen hier nicht einbezogen.
78	 Es sei darauf hingewiesen, dass die Zunahme der Erwerbstätigkeit kein reines „Jobwunder“ ist. Eine Betrachtung der Entwicklung des Arbeits-

volumens im gleichen Zeitraum zeigt, dass dieses nur leicht gestiegen ist. „In erster Linie wurde die gesamtwirtschaftlich geleistete Arbeit 
aufgrund struktureller Veränderungen bei den relevanten Beschäftigungsformen auf mehr Personen verteilt“ (Chalupa/Mai 2019: 54), z. B. durch 
Ausbreitung der Teilzeitarbeit.
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um etwa zehn Prozentpunkte, die der Personen 
mit Migrationshintergrund unter Schwankungen 
um elf, wobei 2015 ein Einbruch zu beobachten 
war. Beide Quoten entwickeln sich – von Schwan-
kungen abgesehen – also weitgehend parallel, 
ohne dass sich die Beschäftigungslücke auch nur 
ansatzweise schließt. 

Dass die Differenz zwischen den Erwerbsquoten 
von Personen mit und ohne Migrationshinter-
grund geringer ist als die zwischen den Erwerbs-
tätigenquoten, lässt sich damit erklären, dass die 
erstgenannte Gruppe überdurchschnittlich häu-
fig von Arbeitslosigkeit betroffen ist (die in der 
hier betrachteten Quote keine Berücksichtigung 
findet). 

Bei diesem Indikator ist eine geschlechtsspezifi-
sche Differenzierung sinnvoll. In beiden Gruppen 
ist die Erwerbstätigenquote der Frauen niedriger 
als die der Männer; bei Frauen mit Migrationshin-
tergrund fällt dieser Unterschied größer aus (s. 
folgende Abbildung). Auffällig ist dabei vor allem 
die auch in anderen Teilen der Bundesrepublik zu 
beobachtende geringe Erwerbstätigkeit der Frau-
en mit Migrationshintergrund, die in Hessen mit 
einer Quote von knapp 63 % erheblich niedriger 
ist als die der Frauen ohne dieses Merkmal (gut 
76 %); allerdings ist sie in den letzten Jahren ge-
stiegen. 

Erwerbstätigenquote nach Migrationshintergrund und Geschlecht 2019 (Angaben in Prozent, Personen zwischen 
15 und 64 Jahren)

Die Autorengruppe Bildungsberichterstattung 
(2016: 25) arbeitet die deutliche Abhängigkeit der 
Frauenerwerbstätigkeit von der Familiensituation 
heraus und zeigt auf, dass Frauen in Familien mit 
Migrationshintergrund und Kindern unter 18 Jah-
ren deutlich seltener in Vollzeit- oder Teilzeitar-
beitsverhältnissen stehen als Frauen ohne Migra-
tionshintergrund, aber häufiger erwerbslos sind. 

Dies könnte auf traditionellere Erwerbskonstella-
tionen in Familien bestimmter Herkunftsgruppen 
zurückgeführt werden, für die es Anhaltspunkte 
gibt (vgl. Bundesministerium für Familien, Senio-
ren, Frauen und Jugend 2020a: 51f.). Weitere Ein-
flussfaktoren könnten die im Durchschnitt deutlich 
niedrigeren beruflichen Bildungsabschlüsse und 
nicht anerkannte Qualifikationen (dazu Institut 
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für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 2018c), 
fehlende Sprachkenntnisse, Diskriminierung am 
Arbeitsmarkt sowie die Infrastruktur und Kosten 
der Kinderbetreuung sein (Bundesministerium 
für Familien, Senioren, Frauen und Jugend 2013: 
12ff.).

Diese Aussagen lassen sich jedoch nicht verall-
gemeinern, die Quoten variieren deutlich nach 
der Herkunftsregion. Hohe Erwerbstätigenquoten 
weisen beispielsweise Frauen aus den Herkunfts-
ländern Polen, Italien und Bosnien-Herzegowina 
auf, eine relativ niedrige Erwerbsbeteiligung ha-
ben Frauen aus afrikanischen Ländern und ohne 
Angabe zum Herkunftsland – darunter sind viele 
Geflüchtete (Mikrozensus 2019). Offensichtlich 
differieren die Erwerbstätigenquoten der Frau-
en mit Migrationshintergrund viel stärker nach 
Staatsangehörigkeit (Deutsche: 66 %, Ausländer-
innen: 59 %) als die der Männer (Deutsche: 75 %, 
Ausländer: 77 %). Unter den Männern weisen 
EU-Bürger besonders hohe Erwerbstätigenquo-
ten auf, relativ niedrige dagegen Männer aus den 
Asylherkunftsländern Syrien, Afghanistan und den 
Maghreb-Staaten.

Insgesamt muss die Erwerbsbeteiligung einiger 
Bevölkerungsgruppen nicht nur in Hessen, son-
dern auch deutschlandweit als problematisch an-
gesehen werden. Nach Berechnungen der OECD 
hätte eine Erhöhung der Erwerbstätigkeit von Per-
sonen mit Migrationshintergrund eine Steigerung 
des Bruttoinlandsprodukts zur Folge (zitiert nach 
Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für In-
tegration und Migration 2014: 19). Eine Erhöhung 
der Erwerbsbeteiligung hätte also nicht nur posi-
tive Effekte auf Integration und Teilhabe, sondern 
auch auf die Volkswirtschaft. Die Erwerbstätigkeit 
ist jedoch infolge der Corona-Pandemie einge-
brochen. 

Generell kann hinsichtlich der Erwerbsbeteiligung 
weiterer Forschungsbedarf konstatiert werden, 
denn nach Umfragedaten wünschen sich fast drei 
Viertel (73 %) der nicht erwerbstätigen Mütter 
mit Migrationshintergrund möglichst sofort oder 
innerhalb der nächsten fünf Jahre eine Erwerbs-
tätigkeit aufzunehmen (Bundesministerium für Fa-
milien, Senioren, Frauen und Jugend 2020a: 44). 

Nicht vergessen werden sollte in diesem Kontext, 
dass es auch verschiedene Formen der nichtdo-
kumentierten Beschäftigung gibt, zu deren Grö-
ßenordnung allenfalls sehr grobe Schätzungen 
vorliegen und die auch Arbeitsmöglichkeiten für 
Personen mit Migrationshintergrund bieten.79 Als 
Beispiel seien „schwarz“ arbeitende Reinigungs-
kräfte in Haushalten, Bauarbeiter oder Pflegekräf-
te aus dem Ausland genannt (vgl. z. B. Kniejska 
2015, Tangermann/Grote 2017, Bundesministeri-
um für Arbeit und Soziales 2020a).

Weiterführende Literatur
Autorengruppe Bildungsberichterstattung (2016, 2018, 
2020); Beauftragte der Bundesregierung für Migration, 
Flüchtlinge und Integration (2019, 2021a); Brücker et 
al. (2021b); Bundesagentur für Arbeit (verschiedene 
Quellen); Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
(2020a); Bundesministerium für Familien, Senioren, 
Frauen und Jugend (2020a); Gundert et al. (2020); Kha-
lil et al. (2020); Kniejska (2015); Seibert/Wapler (2020); 
Statistisches Bundesamt (2021h); Tangermann/Grote 
(2017, 2018); Windhorst (2015); WSI (2021a)

> Tabelle C2 im Online-Anhang

79	 Generell sind prekäre Arbeitsverhältnisse bei Menschen mit Migrationshintergrund häufiger zu beobachten (z. B. Windhorst 2015, International 
Labour Organisation 2017; ähnlich OECD/EU 2018), worauf auch die Beauftragte des Bundes für Migration, Flüchtlinge und Integration (2016: 
Vorwort) explizit hinweist.
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C3	 Atypische Beschäftigung

Definition 

Anteil abhängig Erwerbstätiger in den genannten Beschäftigungs-
verhältnissen nach Migrationshintergrund an allen abhängig 
Erwerbstätigen der jeweiligen Bevölkerungsgruppe 

Datenquelle

Mikrozensus 
(Sonderauswertung 
Hessisches Statis-
tisches Landesamt)

Vor allem die Zunahme der Erwerbsbeteiligung 
der Frauen, die Ausweitung der Dienstleistungs-
beschäftigung und die Flexibilisierung des Ar-
beitsmarktes haben zu einer Veränderung der 
Struktur der Beschäftigungsverhältnisse geführt. 
Als „atypisch“ werden die Beschäftigungsverhält-
nisse jenseits der (klassischen) „Normalarbeitsver-
hältnisse“ bezeichnet, also Teilzeitbeschäftigung 
mit bis zu 20 Wochenstunden, geringfügige Be-
schäftigung, befristete Beschäftigung oder Zeit 
bzw. Leiharbeit (Statistisches Bundesamt o.J.). Sie 
wird vor allem im Dienstleistungssektor, weniger 
in der Industrie, eingesetzt, wobei der Umfang 
jedoch nach Branchen differiert (Seifert 2017: 8). 

Atypische Beschäftigung ist zwar nicht grundsätz-
lich mit prekärer Beschäftigung, die mit einem 
Armutsrisiko verbunden ist, gleichzusetzen, doch 
birgt sie tendenziell eher die Risiken der Einkom-
mens- und Altersarmut als Normalbeschäftigung. 

Während Teilzeitarbeit häufig freiwillig gewählt 
ist, sind befristete Beschäftigungsverhältnisse teil-
weise auf „fehlende Beschäftigungsalternativen“ 
zurückzuführen. Sie spielen oft auch bei Neu-
einstellungen sowie im öffentlichen Dienst eine 
Rolle. Fast drei Viertel aller atypischen Beschäf-
tigungsverhältnisse werden von Frauen ausgeübt 
(Möller/Walwei 2017: 37ff.).

Anteil atypisch Beschäftigter an allen abhängig Beschäftigten nach Migrationshintergrund 2005 bis 2019  
(Angaben in Prozent) 
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Der Anteil atypischer Beschäftigungsverhältnisse 
an der Gesamtbeschäftigung hat sich im Bundes-
gebiet zwischen 1990 und 2015 fast verdoppelt; 
das Wachstum kam 2013 zum Stillstand (Seifert 
2017: 6). Dies spiegelt sich in den hessischen Da-
ten für den Berichtszeitraum wider; der Anteil der 
atypisch Beschäftigten stabilisierte sich zwischen 
2011 und 2013. 

Deutlich wird, dass Personen mit Migrationshin-
tergrund häufiger als Personen ohne Migrati-
onshintergrund (30 % vs. 19 %) in einem solchen 
Beschäftigungsverhältnis stehen. Für Frauen ist 
heute – vor allem aufgrund der höheren Teilzeit-
quote80 und des größeren Anteils an geringfü-
gig Beschäftigten – die atypische Beschäftigung 
„der Normalfall“. Das trifft gerade auf Frauen mit 
Migrationshintergrund zu, von denen fast 40 % 
einer solchen Beschäftigung nachgehen (vs. 29 % 
der Frauen ohne Migrationshintergrund). 

80	 Teilzeitarbeit wird von Frauen häufig gewählt, um Familie und Beruf besser vereinbaren zu können.

Ein Migrationshintergrund erhöht auch die Wahr-
scheinlichkeit der Befristung einer Beschäftigung: 
so arbeiten 36 % der Beschäftigten mit Migrati-
onshintergrund befristet, aber nur 28 % derjeni-
gen ohne diesen Hintergrund. Gleichzeitig geben 
Forschungsergebnisse Hinweise darauf, dass ein 
Migrationshintergrund in atypischen Beschäfti-
gungsverhältnissen die Gefahr der Nichtgewäh-
rung von Arbeitnehmerrechten durch den Arbeit-
geber erhöht (Fischer et al. 2015: 171).

ohne Migrationshintergrund mit Migrationshintergrund

Männer 10 23

Frauen 29 40

Weiterführende Literatur
Bundeszentrale für politische Bildung (o.J.); Hans-Böck-
ler-Stiftung (2017, 2019); Institut für Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung (2019b); Institut für Wirtschaft, Arbeit 
und Kultur (2021); Khalil et al. (2020); Möller/Walwei 
(2017); Seifert (2017); Statistisches Bundesamt (o.J.); 
Statistisches Bundesamt/Wissenschaftszentrum Berlin 
für Sozialforschung (2021)

> Tabelle C3 im Online-Anhang

Atypische Beschäftigung nach Migrationshintergrund und Geschlecht 2019 
(Angaben in Prozent)
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C4	 Geringfügige Beschäftigung (IntMK E3)

Definition 

Anteil abhängig Erwerbstätiger mit geringfügiger Beschäftigung 
nach Migrationshintergrund an allen abhängig Erwerbstätigen der 
jeweiligen Bevölkerungsgruppe

Datenquelle

Mikrozensus

Anteil geringfügiger Beschäftigter an allen abhängig Beschäftigten 2005 bis 2019 (Angaben in Prozent)

12,8

16,0
15,4

13,9 14,0

12,2
11,6

8,4
9,3 8,9 8,7 8,3 7,9

7,3

0

5

10

15

20

2005 2009 2011 2013 2015 2017 2019

mit Migrationshintergrund

ohne Migrationshintergrund

In der Sozialversicherung werden folgende For-
men der geringfügigen Beschäftigung unterschie-
den (Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
2019): 

•	 Die kurzfristige Beschäftigung von höchstens 
drei Monaten oder maximal 70 Arbeitstagen im 
Kalenderjahr (z. B. Saisonarbeitskräfte),

•	 die geringfügig entlohnte Beschäftigung mit 
einem Monatsentgelt, das regelmäßig nicht 
mehr als 450 Euro beträgt (der „Minijob“) und 

•	 die geringfügig entlohnte Beschäftigung in 
Privathaushalten.

Für geringfügig Beschäftigte gilt eine einge-
schränkte Sozialversicherungspflicht. Somit er-
wachsen aus dieser Beschäftigung häufig keine 
oder nur sehr begrenzte Ansprüche auf Rente 
oder Arbeitslosengeld.

Zwischen 2005 und 2009 war in Hessen ein sprung-
hafter Anstieg des Anteils der Beschäftigten, die 
einer geringfügigen Beschäftigung als einziger 
oder hauptsächlicher Tätigkeit nachgingen, zu be-
obachten; seit 2013 sinkt der Anteil kontinuierlich 
wieder und hat mittlerweile die Quote von 2005 
unterschritten. Personen mit Migrationshinter-
grund wählen häufiger diese Form der atypischen 
Beschäftigung bzw. sind öfter darauf angewiesen. 
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In dieser Bevölkerungsgruppe ist der Anteil der 
geringfügig Beschäftigten im genannten Zeit-
raum von 13 % auf 16 % gestiegen, und dann auf 
12 % gefallen. Bei den Personen ohne Migrations-
hintergrund ist der Anteil im gesamten Beobach-
tungszeitraum leicht auf 7 % gesunken. 

Anteil geringfügig Beschäftigter an allen abhängig Beschäftigen nach Migrationshintergrund und Geschlecht 
2019 (Angaben in Prozent) 

Frauen nehmen in beiden Bevölkerungsgruppen 
häufiger als Männer eine solche Beschäftigung 
auf, wie die obige Abbildung zeigt. Besonders 
hoch ist der Anteil unter den Frauen mit Migrati-
onshintergrund: Von ihnen geht etwa jede sechs-
te abhängig Beschäftigte ausschließlich einer 
geringfügigen Beschäftigung nach (17 % vs. 10 % 
der Frauen ohne Migrationshintergrund) – Ten-
denz steigend –; bei den Männern sind es nur 7 % 
(gegenüber knapp 5 % bei den Männern ohne 
Migrationshintergrund).

Die Unterschiede nach Staatsangehörigkeit sind 
bei den Beschäftigten mit Migrationshintergrund 
nur gering, zeigen sich aber deutlicher bei den 
Frauen: So stehen deutsche Frauen mit Migrati-
onshintergrund erheblich seltener in einem ge-
ringfügigen Beschäftigungsverhältnis als Frauen 
mit einer ausländischen Staatsangehörigkeit (14 % 
vs. 20 %; s. dazu Tabelle C4 im Online-Anhang).

Weiterführende Literatur
Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flücht-
linge und Integration (2019); Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales (2020a und b, 2021); Hans-Böck-
ler-Stiftung (2017, 2019); Institut für Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung (2018b); Institut für Wirtschaft, Arbeit 
und Kultur (2021); Seifert (2017); Statistisches Bundes-
amt (o.J.); Statistisches Bundesamt/Wissenschaftszent-
rum Berlin für Sozialforschung (2021) 

> Tabelle C4 im Online-Anhang
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C5	 Leiharbeit

Definition 

Anteil der Beschäftigten in der Arbeitnehmerüberlassung nach 
Staatsangehörigkeit an allen abhängig Beschäftigten der jeweiligen 
Gruppe

Datenquelle

Beschäftigten-
statistik 

5,6
5,9
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5,8

5,3 5,1

2 2 1,9
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Anteil der Beschäftigten in der Arbeitnehmerüberlassung nach Staatsangehörigkeit an allen Beschäftigten 2015 
bis 2020 (Stichtag jeweils 31.12.; Anteile in Prozent)

Bei Zeitarbeit bzw. Arbeitnehmerüberlassung 
handelt es sich um ein Beschäftigungsverhältnis, 
dass durch ein „Dreiecksverhältnis“ zwischen Ar-
beitnehmenden, Verleihenden und Entleihenden 
gekennzeichnet ist: Unternehmen stellen Arbeit-
nehmerinnen oder Arbeitnehmer ein, um sie Drit-
ten gegen Entgelt zur Verfügung zu stellen; diese 
weisen dann den Arbeitskräften ihre Aufgaben zu. 
Unternehmen können auf diese Weise kurzfristig 
ausfallende Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter er-
setzen oder Auftragsspitzen abfangen. Leiharbeit 
ist damit eine sehr flexible Arbeitsform und die 
Branche gilt als dynamisch, zumal die Beschäf-
tigungsdauer der Leiharbeitnehmenden häufig 
nur kurz ist. Außerdem wird die Arbeitnehmerü-
berlassung für Arbeitslose mitunter als „Sprung-

brett“ in eine Beschäftigung gesehen, doch sind 
„Klebeeffekte“ beim Entleihunternehmen oder 
„Brückeneffekte“ in andere Beschäftigung nicht 
eindeutig belegt (ausführlicher dazu Jahn 2016).

Hessenweit sind fast drei Viertel (70 %) der Leih-
arbeitnehmer Männer. Sie verrichten häufiger 
Tätigkeiten mit einem „niedrigen Anforderungs-
niveau“; mehr als jeder zweite geht einer Hel-
fertätigkeit nach (Beschäftigtenstatistik der Bun-
desagentur für Arbeit, zitiert nach Hessisches 
Ministerium für Soziales und Integration 2020c). 
Daher ist es plausibel, dass der Anteil der Perso-
nen ohne Berufsabschluss in dieser Branche höher 
ist als bei der Gesamtheit der Beschäftigten. Es 
ist zu erwarten, dass viele ausländische Niedrig
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qualifizierte in dieser Branche eine (vorüberge-
hende) Beschäftigung findet; tatsächlich beträgt 
der Anteil der Ausländerinnen und Ausländer in 
Hessen 2020 43 %. Typische Branchen, die Leihar-
beit nutzen, sind neben der Produktion zum Bei-
spiel das Gastgewerbe, die Reinigungsbranche, 
die Lagerwirtschaft, das Sicherheitswesen oder 
der Pflegebereich (ebda.).

Die Abbildung zeigt, dass die Leiharbeitsquo-
te bei Ausländerinnen und Ausländern über 5 % 
beträgt, unter Deutschen dagegen nur gut 1 %. 
Auch geflüchtete Menschen finden hier häufiger 
Beschäftigung. 

Leiharbeit unterliegt zwar überwiegend der So-
zialversicherungspflicht, doch gilt die Beschäfti-
gungssicherheit im Vergleich zu anderen Branchen 
als geringer (Möller/Walwei 2017: 44). Außerdem 
liegen die Bruttoarbeitsentgelte „deutlich unter 
den im Durchschnitt über alle Branchen erzielten 
Entgelten“ (Bundesagentur für Arbeit 2022a: 4). 
Länger dauernde Beschäftigung in der Arbeitneh-
merüberlassung in niedrigentlohnten Segmenten 
kann daher mit dem Risiko der Erwerbsarmut ver-
bunden sein (s. dazu Indikator C7).

Weiterführende Literatur
Bundesagentur für Arbeit (2021c, 2022a); Bundesmi-
nisterium für Arbeit und Soziales (2017); DGB Bundes-
vorstand (2019); Institut DGB-Index Gute Arbeit (2019); 
Jahn (2016); Möller/Walwei (2017); WSI (2021b)

> Tabelle C5 im Online-Anhang
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C6	 Medianeinkommen

Definition 

Einkommen, bei dem es genauso viele Menschen mit einem höheren
wie einem niedrigeren Einkommen gibt (auch: mittleres Einkommen)

Datenquelle

Beschäftigten-
statistik 

2.060 €

2.810 €

3.057 €

2.307 €

2.618 €

2.706 €

3.860 €

· aus Asylherkunftsländern

· aus Drittstaaten

· aus GIPS-Staaten

· aus Staaten der EU-Erweiterung seit
2004

· aus EU-Mitgliedsstaaten

Ausländische Beschäftigte insgesamt

Deutsche

Medianeinkommen der Beschäftigten nach Staatsangehörigkeiten bzw. Herkunftsregionen (Angaben in Euro), 
Dezember 2019

In Hessen liegt das Einkommensniveau der sozial-
versicherungspflichtigen in Vollzeit Beschäftigten 
(hier: monatliches Medianeinkommen81 derjeni-
gen mit Angaben zum Entgelt) höher als in den 
meisten anderen Bundesländern und deutlich 
über dem Bundesdurchschnitt. Ende 2019 betrug 
das monatliche Brutto-Medianeinkommen für 
die in Vollzeit beschäftigten Ausländer und Aus-
länderinnen 2.706  EUR, für Deutsche hingegen 
3.860 EUR.

Beschäftigte mit einer Staatsangehörigkeit der 
GIPS-Staaten82 erzielen in der Gruppe der aus-
ländischen Beschäftigten mit 3.057 EUR ein ver-
gleichsweise hohes Medianeinkommen, das über 
dem der EU-Staatsangehörigen insgesamt sowie 
dem der Beschäftigten aus Staaten der EU-Er-
weiterung seit 2004 (2.307 EUR) liegt. Drittstaats

angehörige erreichen ein Medianeinkommen von 
2.810  EUR, Beschäftigte aus den Asylherkunfts-
ländern – eine Teilgruppe der Drittstaatsangehö-
rigen – 2.060 EUR. Zu beachten ist, dass die Höhe 
des Medianeinkommens mit dem Anforderungs-
niveau korreliert ist. Frauen verdienen tendenziell 
innerhalb eines Anforderungsniveaus weniger als 
Männer (Burkert 2018: 33).

Weiterführende Literatur

Burkert (2018); Hessisches Ministerium für Soziales und 
Integration (2020a); WSI (2019b)

> Tabelle C6 im Online-Anhang

81	 Der Median ist der Wert, der die Einkommen der Bevölkerung in zwei Hälften teilt.
82	 Griechenland, Italien, Portugal, Spanien
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C7	 Working Poor

Definition 

Anteil der armutsgefährdeten Erwerbstätigen nach Migrations- 
hintergrund an der jeweiligen Gruppe in Prozent

Datenquelle

Mikrozensus
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Anteile der Working Poor an allen Erwerbstätigen gesamt und nach Migrationshintergrund 2005 bis 2019  
(Angaben in Prozent) 

Mit der vom Statistischen Bundesamt berechne-
ten Working Poor-Quote kann ein Blick auf das 
Phänomen der „Erwerbsarmut“ geworfen wer-
den, der „Armut trotz Arbeit“. Die Working Poor 
„machen einen Großteil des Armutsproblems in 
Deutschland aus“ (Butterwegge 2017; s. dazu In-
dikator C15). Die Quote orientiert sich an relati-
ver, keinesfalls an absoluter Armut.

Der Anteil der armutsgefährdeten Erwerbstätigen 
an allen Erwerbstätigen betrug 2019 gut 8 %. Eine 
Betrachtung nach Migrationshintergrund zeigt, 
dass der Anteil in der Bevölkerung mit Migrati-
onshintergrund bei knapp 14 %, in der Bevölke-
rung ohne Migrationshintergrund dagegen bei 
gut 5 % liegt.

Dieser Indikator lässt sich auch weiter nach dem 
Migrationsstatus differenzieren. So liegt der Anteil 
bei Erwerbstätigen mit Migrationshintergrund, 
die die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen, 
bei knapp 10 %, unter Ausländerinnen und Aus-
ländern dagegen bei 15 %. Unter zugewanderten 
Beschäftigten beträgt der Anteil etwa 10 %, un-
ter in Deutschland geborenen Beschäftigten mit 
Migrationshintergrund, dagegen 15 % (s. Tabelle 
C7 im Online-Anhang). Daten für die gesamte 
Bundesrepublik legen den Schluss nahe, dass der 
Anteil der Working Poor mit der Aufenthaltsdauer 
der Beschäftigten abnimmt.
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Auch eine genauere Betrachtung nach Geschlecht 
ist möglich (s. dazu Tabelle C7 im Online-An-
hang): Bei Männern mit Migrationshintergrund 
liegt der Anteil bei knapp 15 %, bei Männern 
ohne Migrationshintergrund dagegen bei 5 %. 
Frauen mit Migrationshintergrund weisen mit gut 
12 % eine etwas geringere Quote als Männer mit 
diesem Hintergrund auf, dagegen liegt der Anteil 
der Frauen ohne Migrationshintergrund mit gut 
6 % über dem der Männer ohne Migrationshinter-
grund (s. dazu Tabelle C7 im Online-Anhang).

Im Berichtszeitraum ist die Working Poor-Quote 
für beide Bevölkerungsgruppen zusammen von 
6 % auf fast 8 % gestiegen (sehr detailliert zu den 
Ursachen s. Butterwegge 2017). Ein wesentlicher 
Grund dafür wird das Wachstum des Niedriglohn-
sektors in Deutschland gesehen, in dem mittler-
weile fast jeder vierte Beschäftigte arbeitet (Na-
tionale Armutskonferenz 2019). Der Anstieg zeigt 
sich in beiden Beschäftigtengruppen.

Der Paritätische Wohlfahrtsverband (2018: 14, 
28) beobachtet einen „auffälligen statistischen 
Zusammenhang zwischen Armutsbetroffenheit 
und befristeter Beschäftigung und Zeit- bzw. Leih
arbeit“.

Weiterführende Literatur
Bertelsmann Stiftung (2020); Bundeszentrale für Poli-
tische Bildung (2020c); Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales (2020b, 2021); Butterwegge (2017); Der 
Paritätische Gesamtverband (2021); Khalil et al. (2020); 
Nationale Armutskonferenz (2019); Schwarz-Zeckau/
Possinger (2019); Tangermann/Grote (2017)

> Tabelle C7 im Online-Anhang
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C8	 Einschätzung der Sicherheit des eigenen Arbeitsplatzes

Definition 

Einschätzung der Sicherheit des eigenen Arbeitsplatzes in einer 
Selbstauskunft

Datenquelle

SOEP
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Sorge um die Sicherheit des eigenen Arbeitsplatzes nach Migrationshintergrund 2005 bis 2019  
(Angaben in Prozent) 

Arbeitsplatzsicherheit ist ein wesentlicher Faktor 
nicht nur der Beschäftigungs-, sondern auch der 
Lebensqualität. Ein sicherer Arbeitsplatz garan-
tiert ein verlässliches Einkommen, eröffnet besse-
re Chancen im Hinblick auf die persönliche und 
berufliche Weiterbildung und wird von den Er-
werbstätigen in Deutschland als besonders wich-
tiges Arbeitsmerkmal angesehen (Statistisches 
Bundesamt/Wissenschaftszentrum Berlin 2021: 
162ff.). 

Der Indikator im Hessischen Integrationsmonitor 
nutzt Daten des SOEP zu der Frage: „Wie ist es 
mit den folgenden Gebieten – machen Sie sich 

da Sorgen? ...Um die Sicherheit Ihres Arbeits
platzes?“ Die Frage ist nur an Erwerbstätige 
gerichtet.

Personen mit Migrationshintergrund machen sich 
tendenziell häufiger Sorgen um die Sicherheit des 
eigenen Arbeitsplatzes als Personen ohne Migra-
tionshintergrund (34 % vs. 27 %). Diese Tendenz 
bleibt im ganzen Berichtszeitraum stabil. Im Jahr 
2019 machten sich 28 % „einige Sorgen“, 6 % so-
gar „große Sorgen“, während es bei der Bevölke-
rung ohne Migrationshintergrund etwas weniger, 
nämlich 23 % bzw. 4 %, waren. 
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Die Einstellung zur Arbeitsplatzsicherheit hat sich 
über längere Zeit hinweg positiv entwickelt; un-
abhängig vom Migrationshintergrund nahmen die 
Sorgen insgesamt und deutlich ab. 2019 wurde 
ein einzigartiger Tiefstand erreicht. Bei den Er-
werbstätigen mit Migrationshintergrund ist der 
Anteil derjenigen, die sich „keine Sorgen“ ma-
chen, von 27 % auf 64 % gestiegen, bei den Er-
werbstätigen ohne Migrationshintergrund von 
34 % auf 69 %. Diese Tendenz zeigen auch andere 
Studien. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Zahlen 
infolge der Corona-Pandemie entwickeln.

Weiterführende Literatur
Gundert et al. (2020); Institut DGB-Index Gute Arbeit 
(2021); Statistisches Bundesamt/Wissenschaftszentrum 
Berlin (2021)

> Tabelle C8 im Online-Anhang
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C9	 Stellung im Beruf (IntMK E2a, E2b) 

Definition 

Aufgliederung von Erwerbstätigen (im Alter von 15 bis unter 65 
Jahren) in Selbstständige, Angestellte, Beamte und Beamtinnen 
sowie Arbeiterinnen und Arbeiter nach Migrationshintergrund

Datenquelle

Mikrozensus

10 11 12 11 11 10 10 12 11 12 12 10 10 10
1 1 1 1 1 1 2

8 7 7 7 7 7 7

46 49 48 54 54
64 61

60 63 64 68 68 72 71

43 39 39 34 34
25 28

21 19 17 14 15 11 13

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2005 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2005 2009 2011 2013 2015 2017 2019

mit Migrationshintergrund ohne Migrationshintergrund

Selbstständige Beamte/-innen Angestellte Arbeiter/-innen

Stellung im Beruf nach Migrationshintergrund 2005 bis 2019 (Angaben in Prozent)

Die Stellung im Beruf nach Migrationshintergrund 
liefert Informationen über die berufliche Positio-
nierung der betrachteten Gruppen im Erwerbssys-
tem (Integrationsministerkonferenz 2021: 80ff.). 
Rückschlüsse auf die Beschäftigungsqualität, die 
Einkommenssituation sowie die soziale Stellung 
sollten daraus jedoch allenfalls sehr zurückhal-
tend gezogen werden, da weitere Informationen 
fehlen.

Die Mehrheit der Erwerbstätigen arbeitet als An-
gestellte; das sind 61 % der Erwerbstätigen mit 
und fast 71 % derjenigen ohne Migrationshinter-
grund. Bei den Erwerbstätigen mit Migrationshin-
tergrund liegt der Anteil der Erwerbstätigen mit 

Arbeiterstatus mit 28 % deutlich über dem bei Er-
werbstätigen ohne diesen Hintergrund (13 %). 7 % 
der Erwerbstätigen ohne Migrationshintergrund 
sind Beamtinnen und Beamte, aber nur 2 % der-
jenigen mit Migrationshintergrund (s. dazu auch 
Indikator C11). Die Selbstständigenquoten beider 
Gruppen sind vergleichbar und liegen bei etwa 
10 %. 

Männer mit Migrationshintergrund sind doppelt 
so häufig als Arbeiter beschäftigt wie Männer 
ohne diesen Hintergrund (34 % vs. 18 %), entspre-
chend arbeiten sie seltener als Angestellte. Sie 
nehmen auch häufiger diese berufliche Stellung 
ein als Frauen mit Migrationshintergrund (20 %) 
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und diese wiederum sind fast dreimal so häufig 
als Arbeiterinnen tätig wie Frauen ohne Migra-
tionshintergrund (7 %; s. Tabelle C9 im Online-
Anhang).

In der folgenden Abbildung wird der Migrations-
hintergrund weiter ausdifferenziert. Dabei zeigt 
sich, dass erwerbstätige Deutsche mit Migrations-
hintergrund zu gut zwei Dritteln (67 %) einen Ange-
stellten- und zu 21 % einen Arbeiterstatus haben, 
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16% 13%
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hintergrund

Angestellte Arbeiter/-innen

Stellung im Beruf nach Migrationshintergrund (differenziert nach Staatsangehörigkeit und Geburtsland) 2019 
(Angaben in Prozent) 

83	 Der Anteil Selbstständiger in den oft als „klassische Migrantenökonomien“ eingeschätzten Branchen im Handel und Gastronomie hat dabei ab-
genommen; mehr als die Hälfte der Selbstständigen mit Migrationshintergrund ist im Dienstleistungsbereich außerhalb dieser Wirtschaftszwei-
ge tätig. Jeder fünfte Selbstständige mit Migrationshintergrund hat seinen Wirtschaftsschwerpunkt in der Baubranche oder im verarbeitenden 
Gewerbe (Bertelsmann Stiftung 2022).

Im Berichtszeitraum hat sich die Erwerbsstruktur 
deutlich verschoben: Der Anteil der Erwerbstä-
tigen mit Arbeiterstatus hat abgenommen (bei 
Personen ohne Migrationshintergrund um acht, 
bei Personen mit Migrationshintergrund um fünf-
zehn Prozentpunkte), während der Anteil derje-
nigen mit Angestelltenstatus in beiden Gruppen 

gestiegen ist. Dies ist im Wesentlichen eine Folge 
des schon länger anhaltenden Strukturwandels 
und der Tertiärisierung der Wirtschaft. 

Der Anteil der Selbstständigen unter den Per-
sonen mit Migrationshintergrund ist relativ kon-
stant.83 In der Gruppe der Erwerbstätigen ohne 

während Ausländerinnen und Ausländer dagegen 
zu 56 % als Angestellte und zu fast 34 % mit Ar-
beiterstatus tätig sind. Gleiches gilt für erwerbs-
tätige Personen mit Migrationshintergrund, die 
in Deutschland geboren sind (72 % Angestellte, 
16 % Arbeiterinnen und Arbeiter), und im Ausland 
Geborene (58 % Angestellte, 31 % Arbeiterinnen 
und Arbeiter). Erwerbstätige ohne Migrationshin-
tergrund arbeiten zu 71 % als Angestellte und zu 
13 % als Arbeiterinnen oder Arbeiter.
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Migrationshintergrund sinkt die Selbstständi-
genquote tendenziell leicht. Mögliche Ursachen 
für diesen Rückgang sind zum einen die Zunah-
me der abhängigen Erwerbstätigkeit infolge der 
guten Konjunktur, „zum anderen gingen die Zu-
gänge in die Selbstständigkeit u. a. aufgrund der 
geänderten Regelungen der Förderungsvergabe 
für Gründungen aus der Arbeitslosigkeit zurück“ 
(Institut für Mittelstandsforschung 2020).

Weiterführende Literatur
Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flücht-
linge und Integration (2019, 2021a); García Schmidt 
(2020); Bertelsmann Stiftung (Hrsg.) (2022); Institut für 
Mittelstandsforschung (2020); Piore (1979); Sachver-
ständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und 
Migration (2014) 

> Tabelle C9 im Online-Anhang
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C10	 Arbeitszufriedenheit

Definition 

Zufriedenheit von Erwerbstätigen ab 18 Jahren mit ihrer Arbeit in 
einer Selbsteinschätzung

Datenquelle

SOEP 
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Zufriedenheit mit der Arbeit (Erwerbstätige ab 18 Jahre) nach Migrationshintergrund 2019 (Angaben in Prozent)

Zufriedenheit bedeutet ein prinzipielles Einver-
ständnis mit den gegebenen Verhältnissen. Die 
Arbeitszufriedenheit steht in engem Zusammen-
hang mit der Beschäftigungsqualität. „Wertschät-
zung und Anerkennung, die sich in Geld, Auf-
stiegsperspektiven und Lob ausdrücken“, haben 
einen starken Einfluss auf die Zufriedenheit mit 
der Arbeit. Entscheidend ist auch, dass die Arbeit 
als sinnstiftend erlebt wird. Wichtig ist außerdem 
ein gutes soziales Umfeld am Arbeitsplatz. Dage-
gen haben Zeitdruck, häufige Unterbrechungen 
oder sehr lange Arbeitszeiten einen negativen 
Einfluss auf die Arbeitszufriedenheit. „Größere 
Handlungsspielräume für die Beschäftigten kön-
nen dies allerdings aufwiegen“ (Institut der deut-
schen Wirtschaft 2017).

Die Frage nach der Arbeitszufriedenheit kann mit 
den Daten des Sozio-oekonomischen Panels be-
antwortet werden. Anhand der Frage „Wie zufrie-
den sind Sie mit Ihrer Arbeit (falls Sie erwerbstä-
tig sind)?“ misst es die Arbeitszufriedenheit der 
Befragten auf einer Skala von 0 bis 10. Dabei 
zeigt sich nur eine marginale Gruppe (unter ein 
Prozent der Befragten) mit ihrer Arbeit „ganz und 
gar unzufrieden“. Nach einer sinnvollen Zusam-
menfassung der Werte in fünf Kategorien ergibt 
sich, dass 10 % der Erwerbstätigen ohne Migrati-
onshintergrund ab 18 Jahren „unzufrieden“ oder 
„sehr unzufrieden“ mit ihrer Arbeit sind und fünf 
Prozent der Erwerbstätigen mit Migrationshin-
tergrund. Dagegen äußern sich über die Hälfte 
(52 %) dieser Gruppe als „zufrieden“ über ihre Ar-
beit, ein Drittel sogar „sehr zufrieden“; unter den 
Erwerbstätigen ohne Migrationshintergrund sind 
es 55 % bzw. 22 %. 




